


JAZU EUROPA 
NEIN ZUR EG 
Broschüre erschienen! 

"Zentralismus, Demokratiever -
weigerung, Einheitsrecht und 
die Abwertung der Regionen 
sind kein Gegenkonzept zum 
Nationalismus, sondern Öl in 
sein Feuer. In der Europäischen 
Union wird auch nicht der Na-
tionalstaat überwunden, sondern 
ein neuer Super-Nationalstaat 
errichtet, der Europa nicht ei
nigt, sondern spaltet. Den Re
formstaaten in Mittel- und Ost
europa droht dabei das Schick
sal eines 'Lateinamerika der EG'. 
Die EG verfolgt die falsche 
·Einheit Europas. ,,* 

soeben erschienene 76seitige 
Broschüre "Ja zu Europa - Nein 
zur EG" bietet umfangreiche 
Informationen zu den Themen 
Umwelt, Ernährung, Verkehr, 
Atomkraft, Soziales, Wirtschaft, 
Währungsunion,Osteuropa, 
Dritte WeIt, Landwirtschaft, 
Demokratie, Gleichbehandlung, 
Innere Sicherheit, Sicherheit, 
Neutralität, Föderalismus und 
Grundverkehr. 

"Statt die noch vorhandenen 
Spielräume fur eigenständige 
Wirtschaftspolitik zu nutzen, 
läßt sich die Bundesregierung 
bei den EG-Verhandlungen auf 

Ganz Österreich wird in Förde
rungsgebiete nach dem Motto 
'arm - ärmer - am ärmsten' ein
geteilt - ein Armutszeugnis fur 
ein reiches Land, das sich als 
Entwicklungsland präsentieren 
muß, um überhaupt Vorteile aus 
dem EG-Beitritt ziehen zu kön-
nen."* 

einen entwürdigenden Streit um Einzelexemplare der Broschü-
den Status der benachteiligten re können Sie ebenso wie die 
und damit förderungswürdigen Klimaschutzbroschüre unter 
Regionen ein. Objekt der öster- der unten angeführten Adres-
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99 1: Von Dumping zu Billig. 
994: Von Billig zu Wohlfeil. 

Nach langem Überlegen haben wir uns entschlossen, unserm Blatt einen 
angemesseneren Preis zu geben. Das bedeutet in der Zukunft ein Verhältnis 
Preis-Seitenzahl von 0,5 zu 1. Immer noch doppelt so günstig wie bei· 
vergleichbaren Druckwerken. Oder: ein Krügel plus ein Seidel pro Jahr, eine 
Kinokarte am Montag oder dreißig Zigaretten. Das ist uns unser Blatt in 
Zukunft mehrwert. Für Neuabonnentinnen ab 1. Jänner kommenden Jahres. 

Und wer heuer noch ein Abo bestellt, bekommt einen Jahrgang des 
JURIDIKUM und seinen kritischen Blick auf das Recht zum alten Preis. 

'5:,' 

• Preise: le neuen 

Einzelausgabe: ÖS 30,- DM 3,- SFr 2,50 

Normalabo: ÖS 120,- DM 26,- SFr 23,-

Abo Studierende: ÖS 90,- DM 22,- SFr 19,-

Förc!crqbo' iitJ, d,~ 1I ab ÖS 200,- DM 40,- SFr 37,-



Von Valentin 
Wedl 

sind unsere Schwarzen bemüht? 
Allem Anschein nach dient ih
nen ihre grenzenlose Sicherheit 
als Vorwand zur Ausgrenzung 
von Armutswanderern vom 
"wohlerworbenen" Reichtum 
des Westens. Daran beteiligt 
sich nunmehr auch der Verfas
sungsgerichtshof, indem er der 
ministeriellen Abschiebungspra
xis kurzerhand normative Kraft 
verleiht. Lesen Sie dazu in die
sem JURIDIKUM den Beitrag 
von Sepp Brugger über die wan
kelmütige VfGH-Judikatur zum 
Paßgesetz (S. 18, "Unzutreffen
de Bedenken "). 

Verunsicherungen wie stei
gende Arbeitslosigkeit, eine 
nicht enden wollende Wirt
schaftsflaute, grenznahe Strah
lungsgefahr oder Wohnungsnot 
werden zu einer Angstkampagne 
instrumentalisiert. Die Frage, 
nach welcher Logik all die Gei
ster zum Vorschein traten, 

Die neue 
Si,b erb eil 
J e weniger politische Begriffe 

an Bedeutung enthalten, de
sto mehr laufen sie Gefahr, in 
mißbrauchbaren Zusammenhän
gen zur Geltung zu gelangen. 
Ein dumpfer Satz. Gleichwohl 
scheint er in der gegenwärtigen 
Sicherheitsdiskussion als Bei
spiel banaler Selbstverständlich
keit unselbstverständlich. Si
cherheit befindet sich in aller 
Munde und steht dementspre
chend hoch im Kurs des politi
schen Marketings. Die Bedeu
tungszusammenhänge, in denen 
unsere derzeit Regierenden von 
Sicherheit palavern, frappieren 
freilich ob ihres reaktionären 
Hintergrundes. 

Blanker Zynismus ist es, 
wenn etwa die ÖVP nach der 
trügerischen Aufmache ihres 
jüngst herausgegebenen Memo
randums "Sicherheit kennt kei
ne Grenzen", mit dem sie den 
Zusammenschluß der westeu
ropäischen Staaten zu einem im
perialistischen Militärblock mit
vollziehen will, die herrschende 
Fremdenpolitik als "erfolgreiche 
Ausländerpolitik" betitelt. Um 
wessen Sicherheitsbedürfnis 

scheint nach dem Sieg des Kapi
talismus tabuisiert. Vorerst er
tönt der Ruf nach dem starken 
Staat. Eine überwunden ge
glaubte "Lawand Order"-Philo
sophie beherrscht den politi
schen Alltag. 

Vereinzelte spektakuläre 
Verbrechen, gewürzt mit media
len Live-Einschaltungen, um 
den Konsumentlnnen einen ac
tionreichen Real-Krimi zu bie
ten, erzeugen gewiß ein falsches 
Bild von Betroffenheit. Zur Er
zeugung affengeiler Empörung 
scheint das Spektakel allemal 
dienlicher als die kalte Kriminal
statistik. Der zufolge würden 
jährlich in Österreich pro 
100.000 EinwohnerInnen ganze 
208 Delikte begangen werden. 
Österreich wäre demnach das 
zweitsicherste Land der Welt. 
Mensch muß es nicht glauben. 
Interessieren tut's ohnedies nie
mand. Rache ist viel schöner. 
Nachdem ein lebenslänglich 
verurteilter Freigänger rückfällig 
geworden ist, ist für viele der 
Nachweis darüber erbracht, was 
sie immer schon gewußt haben. 
"Loßt's as net außa." Lebens-

lang muß lebenslang bleiben, 
heißt es. Freilich nicht für Bi
schof Krenn. Er ist Anhänger der 
Todesstrafe. 

Die Politik versucht in ihrer 
Ausweglosigkeit in der Morali
sierung der Misere Zuflucht zu 
finden. Der allgemeine Werte
verfall wird beklagt, die allzu 
freizügigen Erziehungsmetho
den seit Ende der 60er Jahre, an
geblicher Übersozialisierung 
wird das Wort geredet. 

Die Moralisierung wiederum 
findet ihren juristischen Ausguß 
in der Inkriminierung sozialer 
Probleme. In aller Deutlichkeit 
äußert sich dieser Umstand am 
zu Sommer beginn von den Sozi
aldemokratlnnen erlassenen 
Wiener Landessicherheitspoli
zeigesetz. "U nfugabwehr" als 
Mittel zur Vertreibung Drogen
abhängiger wie auch "aggressi
ve" oder "organisierte Bettelei" 
zur Vertreibung Mittelloser sind 
im Raume Wiens als Verwal
tungsübertretung mit Geldstrafe 
bis zu S 10.000 strafbar. 

Zur Umsetzung derartiger 
Bestimmungen werden die Si
cherheitsbehörden berufen, die 
derartigen Kompetenzanhäufun
gen nur ohnmächtig entgegen
treten können. Die Tötung ei
nes Drogenkranken durch einen 
Wachebeamten am U-Bahn
Bahnhof Margaretengürtel ist 
bloß symptomatisch. Was kann 
auch anderes erwartet werden 
von einer Behörde, deren ei
gentlicher Zweck auf Repressi
on gerichtet ist? 

Vielleicht zeigt sich aber dar
an, wofür Sicherheit im politi
schen Diskurs herhalten muß: 
Für Unterdrückung sozial 
Schwächerer. Sie sollen vom 
Tisch gewischt werden, die so
genannten "Sandler", die "Jun
kies", die "Auslanda" und "die 
ondan" halt, die uns alles weg
nehmen, nix hackein wollen -
ned. 

Sofern die SozialdemokratIn
nen jemals nach dem Bewußt
sein gesellschaftlicher Gestalt
barkeit agiert haben, dürfte ih
nen dieser Gedanke, beein
druckt von neoliberalistischen 
Sachzwängen, nun völlig abhan
den gekommen sein. Vom Koali
tionspartner auf Bundesebene 
war anderes im Grunde nie zu 
erwarten. Zum D'rüberstreuen 
ließ das Bundesministerium für 
Landesverteidigung af) einem 
kalten November-Wochenende 
via Tagespresse einen Folder ins 
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Staatsvolk falircll. 1)('11 '"lIgen 
Österreiehern snll (kr Zil'il, 
dienst ausgeredet wt·rdell. '1'110" 
mas Dr. Bundespriisidt'lll Kkstil 
nimmt das lieft glcil'1l ol'lhsl in 
die Hand und liU.\t sirh ill he' 
sorgter Miene im "\:ld:IIlZIlf', im 
Military-Look abbilden. "I )ie 
neue Sicherheit braucht Men
schen, die für sie arbeiteIl", 
steht als Handlungsvorgabe Ober 
Klestils Feldkappe geschricben. 
"Die neue Sicherheit beginnt im 
Kopf" rundete den Versuch ab, 
den Österreicherinnen das Gc
hirn mit einem psychologischen 
Punktetest zu waschen. 

Wie wahr. Im Grunde keine 
schlechte Idee. Der Inhalt des 
Propagandakäses taugt zur Be
wältigung der Sonntagsdepressi
on; die bei den Appelle - um ei
ner neuen Sicherheitspolitik wil
len zu arbeiten und dabei den 
Kopf einzusetzten - bilden den 
Ausgangspunkt des diesmaligen 
JURIDIKUM-Themas, "Der 
Traum von Sicherheit"(S. 29ff.). 

Im Kern geht es im "The
ma" um die bereits angespro
chene (Wieder)Erlangung ge
sellschaftlicher Gestaltbarkeit, 
ohne dabei dem klassischen 
Credo zu verfallen, daß unter 
momentanen Verhältnissen 
mehr Staat im Sinne von mehr 
Recht einen automatischen Zu
gewinn an (sozialer) Sicherheit 
bedeute. In einem weiteren Bei
trag wird der Begriff Sicherheit 
unter semantischen Aspekten 
behandelt. Dieser betrachtet 
insbesondere die eingangs er
wähnte politische Mißbrauch
barkeit der Worthülse Sicher
heit. Weiters wollen wir der Fra
ge nachgehen, was Sicherheit 
aus dem Blickwinkel von Frau
en bedeutet. Damit führen wir 
den feministischen Diskurs wei
ter, den wir uns zum Anspruch 
gemacht haben. 
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Merkwürdig 

FPÖ gegen 
Handbuch 

Österreich. (kr) Die erste Auf
lage des vom Dokumentations
archiv des Österreichischen Wi
derstandes herausgegebenen 
"Handbuchs des österreich i
sehen Rechtsextremismus" war 
binnen zwei Wochen ausver
kauft. Aufgrund einer von Hai
der-Anwalt Dr. Böhmdorfer er
wirkten einstweiligen Verfügung 
konnte das Buch nur mit über
maltem bzw. überklebtem Ein
band verkauft werden. Nun liegt 
die zweite Auflage mit geänder
tem Titelbild vor. Gegen den 
Inhalt des Buches wurden, mit 
Ausnahme einer einzigen, nicht 
ernstzunehmenden, Klage eines 
Rechtsextremen, keine rechtli
chen Schritte unternommen, 
auch nicht gegen definitive und 
begründete Vorwürfe von nach
weislichen Verstößen gegen das 
NS-Verbotsgesetz durch Dr. 
Jörg Haider, ebensowenig, wie 
gegen dezidierte Vorwürfe neo
nazistischer Betätigung inner
halb der Partei. Indessen griff 
die FPÖ zu anderen, ihr offen
kundig adäquateren, Mitteln: 
Zahlreiche Buchhändler in ganz 
Österreich wurden mit Klage 
und möglichen Geldforderungen 
bedroht, persönlich von FPÖ
Mitgliedern bedrängt und mit 
der Lüge, das Buch sei beschlag
nahmt und verboten, aufgefor
dert, seinen Verkauf zu unterlas
sen. Eine inhaltliche Auseinan
dersetzung mit der Arbeit des 
DÖW fand bis jetzt erwartungs
gemäß in den Medien der Frei
heitlichen nicht statt. Stattdes
sen passen jüngste Vorfälle in 
der FPÖ, wie die humorige NA
ZI-Äußerung des Kärtners 
Gaugg oder die Kanditatur pro
minenter Neonazis für die Frei
heitlichen, genau in das Bild, das 
kritische Beobachter, wie das 
DÖW, von dieser rechten Partei 
zeichnen. 

Auch der Nationalrat wurde 
mit der auch von ausländischen 
Berichterstattern mittlerweile 
interessiert verfolgrcn\ngele
genheit befaßt: Kurz naeh Er
scheinen der ersten Auflage war 
das Handbuch und 
Beilage einer pa rb ",l'hen 
.\nfrage des grünen .\bgellrune
[en Voggenhuber an den Bun
desminister für Justiz über eine 
mögliche Verwendung des 
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Buchs durch die Behörden. 
Über die juristischen Folgen ei
ner solchen Maßnahme, nämlich 
die "Immunisierung" des Buchs 
zwecks Verhinderung rechtli
cher Verfolgung, herrscht aber 
nicht nur in der Berichterstat
tung Verwirrung. Beide Groß
parteien befürchten, in ei
gentümlichem Schulterschluß 
mit den Freiheitlichen, einen 
Mißbrauch dieses unklaren 
Rechtsinstituts zur Verbreitung 
"allenfalls demokratiegefahrden
der Publikationen" und sehen 
die Gefahr zunehmender Immu
nisierungsversuche zwecks 
rechtlich ungehinderter Verbrei
tung von "Schmutz und 
Schund". 

Isolationshaft 

BRD. (Ii/sz) Das fünfköpfige An
ti-Folter-Komitee des Europa
rats hat scharfe Kritik an der Iso
lationshaft in der BRD geübt, 
welche betroffene Gefangene 
oft während "sehr langer 
Zeiträume" ohne menschlichen 
Kontakt lassen würde. Kri
tikpunkt war u.a. die Isolations
haft in Straubing (Bayern), wo 
Häftlinge "relativ häufig" un
freiwillig drei oder mehr Monate 
lang in Isolationszellen gehalten 
werden, ohne "optischen oder 
akustischen" Kontakt mit Mit
gefangenen oder Gefängnisper
sonal, womit sie "effektiv von 
jeder menschlichen Beziehung" 
abgeschnittc;.n. seien. Außer Le
sen und Schfeiben in ihren ZeI
len und einem einstündigen 
Hofgang gebe es für sie keine 
Tätigkeit - weder Arbeit noch 
Freizeitbetätigung. Die Behör
den wurden aufgefordert, "moti
vierende Tätigkeiten" anzubie
ten und "angemessenen 
menschlichen Kontakt" zu er
möglichen. 

Ebenso kritisch war die Stel
lungnahme zu den Bedingungen 
in den Psychiatrie-Abteilungen 
der besuchten Gefängnisse, mit 
einem krassen Mangel an psy
chologischer und therapeuti
scher Behandlung und den be
vorzugten Mitteln von Wegsper
ren und medikamentöser Be
handlung. 

Erwähnt wurden auch die 
besonders harten Haftbedingun
gen in der" Dealer Station" 'in 

Tegel (Berlin), wo sich Gefange~ 
ne befinden, die im Gefängnis 
mit Rauchmitteln gehandelt ha
ben; ihnen werden weder Ar
beits- noch Bildungsmöglichkei
ten geboten. 

Zivildienst 

Italien. (andi/sz) Das Abgeord
netenhaus stimmte mit großer 
Mehrheit einer Reform des Zi
vildienstes sowie der Auflösung 
einer Überprüfungskommission 
innerhalb des Verteidigungsmi
nisteriums zu. Damit soll die 
Kriegsdienstverweigerung das 
"persönliche Recht" jedes Bür
gers werden. Die Überprüfungs
kommission entschied bisher 
nach einer "Gewissensprüfung" 
über Anträge auf Kriegsdienst- , 
verweigerung. Es müssen für die 
Verweigerung dann keine mora
lischen oder religiösen Gründe 
mehr angegeben werden, der Zi
vildienst soll dafür aber nach 
dem neuen Gesetz 15 Monate 
und damit um 3 Monate länger 
als der Wehrdienst dauern. 

Zur Reform des Zivildienstes 
hatte es schon mehrere Anläufe 
gegeben. Über dieses Gesetz 
muß nun noch der Senat abstim
men. Ob die 3 Monate ausrei
chend sind, um den Zivildienst 
gegenüber dem Wehrdienst 
"unattraktiver" zu machen und 
somit die Zahl der Zivil diener 
im Zaum zu halten, wird sich 
dann erweisen. 

Rechtswidrige 
Praktiken 

Österreich. (Ii/ja) Die HOSI 
Salzburg hat dem Rechtskomi
tee Lambda zur Kenntnis ge
bracht, daß Polizei beamte in als 
Schwulentreffs bekannten Parks 
wiederholt Männer fotografie
ren, wobei sie zuvor nach dem 
Einverständnis der Betroffenen 
fragen. Bislang habe (aus Ein
schüchterung ?) noch niemand 
widersprochen oder nach dem 
Grund dieser Maßnahme ge
fragt. 

Das Rechtskomitee Lambda 
hat der HOSI Salzburg nun die 
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Auskunft erteilt, daß eine solche 
" Ermittlung personenbezogener 
Daten mit Bildaufzeichnungs
geräten "selbst mit Zustimmung 
der Betroffenen nur zulässig ist, 
wenn dies zur Abwehr strafbarer 
Handlungen nach dem Strafge
setzbuch, dem Suchtgift- oder 
dem Verbotsgesetz oder zur Ab
wehr bandenmäßiger oder orga
nisierter Kriminalität erfolgt 
(§ 54 SPG), wobei die Beamten 
über Anlaß und Zweck ihres 
Einschreitens Auskunft geben 
müssen (§ 30 SPG). 

Zudem haben die Polizisten 
mit ihrem Verhalten laut Aus
kunft des Rechtskomitees gegen 
die Richtlinienverordnung zum 
SPG verstoßen, die festlegt, daß 
"die Organe des öffentlichen Si
cherheitsdienstes ... alles zu un
terlassen haben, das geeignet ist, 
den Eindruck von Voreinge
nommenheit zu erwecken oder 
als Diskriminierung auf Grund 
... der sexuellen Orientierung 
empfunden zu werden" (§ 5 
Richtlinienverordnung). 

Pensionsalter 

Portugal. (Ii/sz) Die portugiesi
sche Regierung hat einen Ent
wurf für die Erhöhung des Ren
tenalters für Frauen von 60 auf 
65 Jahre gebilligt, was der Ruhe
stands grenze für Männer ent
spricht, welche Maßnahme mit 
dem Gleichheitsgrundsatz be
gründet wird. Die Übergangs
frist für die Umstellung ist mit 6 
Jahren angesetzt, der Parla
mentsentscheid noch ausstän
dig. 

Bestenauslese 

BRD. (Ii/sz) Nach einem Spruch 
des Schleswig-Holsteinischen 
Verwaltungsgerichtes darf eine 
Frau gegenüber einem qualifi
zierteren Mann nicht bevorzugt 
werden, womit der Klage eines 
Lehrers stattgegeben wurde, der 
sich um einen höher bewerteten 
Dienstposten beworben hatte 
und einer Frau unterlegen war. 

Zwar waren beide Bewerber 
vom Schulleiter mit der Endno
te "sehr gut" bewertet worden, 
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aus der Beurteilung ging aber 
hervor, daß der Mann für besser 
qualifiziert gehalten wurde, wo
mit die Auswahl für das Gericht 
den "Grundsatz der Bestenaus
lese" verletzte. Die Frauenmini
sterin Gisela Böhrk, die die Be
vorzugung der Frau mit den 
"Grundsätzen der Frauenförde
rungspolitik des Landes" be
gründet hatte, wurde in einer 
einstweiligen Anordnung ver
pflichtet, den Entscheid über 
die Postenvergabe erneut zu 
treffen. 

Jurassic Law 

Schweiz. (Ii/sz) Das Schweizer 
Bundesgericht kommt im Falle 
des jurassischen Separatisten 
Pascal Heche (siehe JURIDI
KUM 1/93) nicht zur Ruhe. Die 
von ihm abzusitzende Freiheits
strafe wurde vom jurassischen 
Kantonsparlament in Ausübung 
seines Gnadenrechtes um die 
Hälfte reduziert (ein Antrag auf 
völligen Hafterlaß war abgelehnt 
worden). Dagegen hat nun wie
der der Kanton Bern Beschwer
de eingelegt. 

Prohibition 

Schweiz. (Ii/nzz) Der Schwei
zer Bundesrat wollte "die Türen 
zur Zukunft offen" lassen und 
beschloß, die Ratifikation der 
drei UNO-Drogenkonventionen 
mit einem weitgefaßten Vorbe
halt zu versehen. 

Damit will man frei sein, auf 
allfällige neue Erkenntnisse zu 
reagieren und allenfalls den 
Drogenkonsum zu entkriminali
sieren (woran aber z.Z. nicht ge
dacht ist). 

Bei den drei Abkommen 
handelt es sich um das Überein
kommen über psychotrope (be
wußtseinsverändernde) Stoffe 
von 1971 (synthetische Drogen, 
Halluzinogene und Tranquili
zer), das Zusatzprotokoll von 
1972 zum UNO-Betäubungsmit
telabkommen von 1961 (Verstär
kung der internationalen Dro
genkontrolle) und das Überein
kommen von 1988 (gegen uner-
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laubten Verkehr mit Betäu
bungsmitteln und psychotropen 
Stoffen). 

Gerade letzteres Abkommen 
hält das Banner des Prohibitio
nismus inklusive Repressions
forderung hoch: es verplichtet 
die Vertragsstaaten zur "ab
schreckenden" Bestrafung des 
Konsums harter und weicher 
Drogen. Die Mehrzahl der Kan
tone und Parteien befürchtete, 
daß mit einem Beitritt zum Ver
tragswerk der Spielraum zur 
Ausgestaltung einer eigenen 
Drogenpolitik verschwinden 
könnte. 

Daher will der Bundesrat bei 
der Ratifikation den Vorbehalt 
anbringen, daß sich die Schweiz 
beim Erlaß strafrechtlicher Be
stimmungen im Drogenbereich 
nicht an Artikel 3 des Überein
kommens gebunden betrachte, 
der verlangt, daß Besitz, Kauf 
oder Anbau von Betäubungsmit
teln oder psychotropen Stoffen 
für den persönlichen Verbrauch 
unter Strafe gestellt werden. 

Bekenntnisse 

Griechenland. (Ii/sz) Grie
chenland verstößt mit der Ein
tragung des Religionsbekennt
nisses in den Personalausweis, 
wogegen die kleineren Religi
onsgemeinschaften wie Juden 
und Katholiken bereits Protest 
eingelegt haben, gegen einschlä
gige EG-Richtlinien. Die reli
giösen Minderheiten sehen in 
der Eintragung eine Diskrimi
nierung, da die griechisch-ortho
doxe Kirche laut Verfassung 
Staatsreligion ist und alle ande
ren Glaubensrichtungen als 
"ausländische Kulte" definiert 
werden. 

Abwicklung 

BRD. (Ii/sz) Nach einem Urteil 
des deutschen Bundesarbeitsge
richtes in Kassel dürfen Stasi
Mitarbeiter auch dann gekün
digt werden, wenn deren frühe
re Tätigkeit nicht in direktem 
Zusammenhang mit den Unter
drückungsmechanismen der 
DDR stand. 

In Ablehnung der Klage ei
nes Stasi-Hauptmanns aus dem 
Referat" Wirtschaft" des Mini
steriums für Staatssicherheit ge
gen seine Kündigung durch die 
Bundespost heißt es, daß es bei 
der Kündigung auf die Art der 
jetzigen Tätigkeit, nicht aber auf 
diejenige in der DDR ankom
me; dort entscheide allein Dauer 
der Stasi-Tätigkeit und der hie
bei erzielte Rang. 

Der Kläger hatte argumen
tiert, daß die Tätigeit im Referat 
"Wirtschaft" nicht der Stasi-ty
pischen Unterdrückung und Be
spitzelung zu tun habe, wei
chem Argument das Gericht ent
gegenhielt, daß bei der Kündi
gung auf "die vordergründige 
Erscheinung abzustellen" sei. 
Der Ex-Stasi-Hauptmann habe 
jetzt beim Be- und Entladen 
von Bahnpostwagen "Zugang zu 
Gegenständen, die dem Postge
heimnis unterliegen"; aber gera
de das Postgeheimnis sei durch 
die Stasi stark verletzt worden. 

Organisierte 
Kriminalität 

Spanien. (spe) Im Mai diese·s 
Jahres hat das spanische Parla
ment ein Gesetz zur Bekämp
fung der Kriminalität beschlos
sen. Dadurch wurde die Polizei 
u.a. ermächtigt, bei dringendem 
Tatverdacht der Drogenkrimina
lität oder anderer der organisier
ten Kriminalität zugeordneten 
Verbrechen Hausdurchsuchun
gen auch ohne gerichtlicher Ge
nehmigung vorzunehmen. Noch 
vor Inkrafttreten des Gesetzes 
hat die parlamentarische Oppo
sition den Verfassungsgerichts
hof angerufen. Dieser hat Mitte 
November besagte Bestimmung 
aufgehoben, da sie gegen das in 
der Verfassung verankerte 
Grundrecht auf Unverletzlich
keit der Wohnung verstoße. 

StPO-Reform 

Großbritannien. (spe/nzz) Es 
begann am 21. November 1974: 
In Birmingham werden zwei 
Pubs durch Bomben der IRA in 

JURIDIKUM 

Merkwürdig 

die Luft gesprengt, 21 Men
schen kommen dabei ums Le
ben. Sechs verdächtige Iren wer
den deshalb 1975 aufgrund kri
minaltechnischer Gutachten und 
trotz noch vor dem Prozeß wi
derrufener Geständisse zu Ge
fängnisstrafen verurteilt. 1991 
werden die "Birmingham Six" 
nach mehr als16 Jahren Haft von 
einem Berufungsgericht freige
sprochen (JURIDIKUM 2/91, 
Seite 19). Zwei weitere Beru
fungsverfahren gegen die 
"Guildford Four" und die "Ma
guiere Seven" - alle wurden 
Mitte der 70er Jahren wegen Be
teiligung an IRA-Attentaten ver
urteilt - enden kurz darauf mit 
Freisprüchen. 

Nach Aufdeckung dieser ka
pitalen Justizirrtümer wurde ei
ne königliche Kommission mit 
der Analyse des englischen und 
walisischen Strafrechts betraut. 
In ihrem Bericht finden sich ei
ne Reihe von Verbesserungsvor
schlägen: Eine neu zu schaffen
de Instanz soll künftig anstelle 
des Innenministeriums angebli
che Fälle von Rechtsrnißbrauch 
überprüfen; sämtliche Polizei
verhöre sollen zum Schutz der 
Angeklagten mit Videokamera 
aufgezeichnet werden; Polizi
stInnen, die Übergriffe ihrer 
KollegInnen beobachten, sollen 
dies am üblichen Dienstweg 
vorbei anzeigen können; Gerich
te sollen VerteidigerInnen, die 
ihren Aufgaben nicht genügend 
nachkommen, mit Buße oder 
Disziplinarmaßnahmen bestra
fen können; das Verbot, neue 
Beweismittel in Berufungsver
handlungen einzubringen, soll 
gelockert werden; in Gerichts
verfahren, in denen die ethni
sche Herkunft eine Rolle spielt, 
soll ein Teil der Geschworenen
bank mit Angehörigen ethni
scher Minderheiten besetzt wer
den. 

Soweit stoßen die Reform
vorschläge auf allgemeine Zu
stimmung - selbst die Regie
rung steht ihnen wohlwollend 
gegenüber. Auf massive Kritik 
hingegen stoßen folgende Emp
fehlungen der e1fköpfigen Kom
mission: Zur Erhöhung der Si
cherheit der Anklage soll die Po
lizei befugt werden, Genproben 
aus dem Speichel der Angeklag
ten zu entnehmen; die geneti
schen Daten jener, die wegen 
bestimmter Verbrechen verur
teilt worden sind, sollen in einer 
zentralen Gendatenbank gespei-
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chert bleiben; das Recht der An
geklagten, sich einem Geschwo
renen- statt einem Magistrats
oder Krongericht zu unterwerfen 
- eine Besonderheit des eng
lisch-walisischen Rechtssystems, 
die auf die Magna Charta 
zurückgeht -, soll abgeschafft 
werden, und schließlich sollen 
die Angeklagten nicht mehr das 
Recht haben, vor und während 
des Gerichtsverfahrens die Aus
sage zu verweigern. 

Peyotl 

USA. (sbt/sz) Durch ein neues 
Gesetz von Präsident Clinton 
wird nun auch Indianern in allen 
US - Bundesstaaten die freie Re
ligionsausübung ermöglicht. Ih
nen war es nach einem Urteil 
des Obersten Gerichtshofs un
tersagt worden, eine ihrer reli
giösen Praktiken - Peyotl kauen 
- zu praktizieren. Ausschlagge
bend für diese beschränkte Le
galisierung des Konsums eines 
Halluzinogens war der Fall zwei
er Indianer in Oregon, denen 
aufgrund des Peyotl-Konsums 
ihr Arbeitslosengeld gestrichen 
wurde. Nun fehlt den bundes
staatlichen Regierungen jede ge
setzliche Grundlage, Religions
praktiken zu beschränken. Wie 
allerdings in der Praxis die Un
terscheidung von religiösem und 
profanem Peyotl-Konsum ge
handhabt wird, bleibt abzuwar
ten. 

Ohnmacht 

BRD. (sbtlJaz) Gegen den "Küh
nen-Gruß" und gegen die 
Reichskriegsflagge hat der In
nenminister von Brandenburg 
zwei Erlässe herausgegeben. Er
steres, als Symbol einer verfas
sungsfeindlichen Organisation 
(der 1983 verbotenen "Aktions
front Nationaler So!.icdisten/Na
tiOilale Aktivisten" von i\lichael 
}\:(ihnen), soll wegeIl --Ilineh
lllCllller und prm'o/,iere;l;!cr Ver
\\Tlldung in der (li' ::keit" 
smlfrcchtlich verfolgt \\'erden. 
Die Verwendung von 7:weite
rem, als Symbol von "neonazisti
seher Gedankenverwirrungen, 
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Ausländerhaß und Rassismus" 
bei Aufzügen oder gehißt in Vor
gärten, soll von der Polizei als 
Verstoß gegen die öffentliche 
Ordnung gewertet und dement
sprechend verfolgt werden. 

Dem brandenburgischen 
Vorgehen gegen die Reichs
kriegsflagge folgten mit Abände
rungen Bayern, Hessen, Rhein
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, 
Nordrhein-Westfalen, Thürin
gen und Berlin. 

Verpfiffen 

USA. (Ii/ht) Der Supreme Court 
des Bundesstaates Georgia hat 
alle Anklagen im Fall von Fred 
und Sonya Davis fallen gelassen, 
die arretiert worden waren, 
nachdem ihr Sohn Darrin, ein 
von einem Anti-Drogenpro
gramm angestifteter Drittklas
senschüler, nach dem Fund ei
ner kleinen Menge leichter Dro
gen in der elterlichen Wohnung 
die Polizei gerufen hatte. Das 
Gericht urteilte nun, daß das 
Paar durch "das Recht auf Pri
vatsphäreim eigenen Heim" ge
schützt iSt, auch wenn Darrin 
die Polizei in die Wohnung ließ, 
während seine Eltern arbeiten 
waren. Die American Civil Li
berties Union (ACLU) bezeich
nete das Urteil als "großen 
Sieg". 

Offen bleibt, ob diese 
Spruchpraxis auch bei anderen 
unter Strafandrohung stehenden 
Bereichen - etwa die "Sodomy 
Laws" (JU~IDIKUM 1/91) -
ihren Niederschlag finden wird, 
da der weiland bis zum Bundes
gericht gelangte, negativ be
schiedene Fall als bislang schärf
ster Einschnitt in das Recht auf 
Privatsphäre angesehen wird. 

Sexuallehre 

BRD. (Ii/sz) Nach ewern Er
kenntnis des Arbeitsgerichtes 
Lörrach ist die römisch-katholi
sche Sexuallehre grundgesetzwi
drig, "mit wesentlichen Grund
sätzen des deutschen Rechtes 
unvereinbar". Anlaß des Dik
tums war die Klage eines offen 
homosexuellen, in Pflegerausl;>il
dung in einem katholischen Be-

hindertenheim stehenden Man
nes auf seinen Ausbildungsplatz. 
Die Oberen wollten ihn seiner 
Orientierung wegen wegge
schafft wissen. Zwar, so das Ge
richt, gebe es weiter den Ten
denzschutz für Anstellungsver
hältnisse bei Religionsgemein
schaften, die papistische Sexual
lehre aber verstoße gegen die im 
Grundgesetz verankerte Men
schenwürde und das Recht auf 
freie Entfaltung der Persönlich
keit und widerspreche damit ei
nem Kernbereich des Grund
rechtsschutzes. 

Das Bundesverfassungsge
richt hat unterdessen die Klagen 
gleichgeschlechtlicher Paare auf 
Zulassung zur Ehe abgelehnt, da 
dies der Definition als Zweier
gemeinschaft verschiedenge
schlechtlicher Partner widersprä
che; allerdings wies das BVG in 
seinem Urteil den Gesetzgeber 
auch darauf hin, daß ein Fehlen 
hinreichender sozial-, wohn-und 
erbrechtlicher Absicherungen 
für gleichgeschlechtliche Paare 
durchaus dem Recht auf Persön
lichkeitsentfaltung verletzen 
kann. 

Religiöse 
Eigenheit 

BRD. (Ii/sz) Angehörige des Is
lam müssen nach einem Urteil 
des Verwaltungsgerichtes Ko
blenz Schafe vor deren Schlach
tung betäuben. Damit wies das 
Gericht die Klage eines musli
mischen Metzgers ab, der die 
Tiere zwecks besserer Ausblu
tung nach traditionellem Ritus 
weiter unbetäubt schlachten 
wollte. Das Gericht schrieb in 
seiner Begründung, daß Mög
lichkeiten einer elektronischen 
Kurzzeitbetäubung bestünden, 
welche den rituellen Schlachtbe
stimmrnungen des Islams 
genügten. 

Kruzifix 

BRD. (Ii/sz) Kreuze und ähnli
che christliche Symbole dürfen 
in nordrhein-westfälischen Ge
meinschaftsgrundschulen wei
terhin angebracht werden. In ei
nem Eilverfahren hatte die 1. 
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Kammer des Verwaltungsgerich
tes Münster entschieden, daß 
auch gegen christliche Bezüge 
wie Weihnachtsfeiern im Unter
richt keine Bedenken bestün
den und wies damit die Klage 
eines erklärt atheistischen El
ternpaares gegen die Stadt Rhei
ne zurück, das in seinem Antrag 
auf Beseitigung der einschlägi
gen Symbole argumentiert hatte, 
daß seinem jetzt einzuschulen
dem Sohn ein Aufwachsen in ei
ner derart einseitig geprägten 
Umgebung nicht zuzumuten sei. 

Für das Gericht aber war die 
Glaubens- und Gewissensfrei
heit von Eltern und Schülern 
auch dann nicht verletzt, wenn 
diese derartigen Zursctlaustel
lungen aus grundsätzlichen welt
anschaulichen Gründen ablehn
ten (siehe auch JURIDIKUM 

und 2/93). 

Deutsche Gene 

Deutschland. (ikulJaz) In 
Deutschland wurde ein neues 
Gesetz zur Gentechnik be
schlossen. Diese Gesetzesnovel
le soll den Umgang mit der Gen
technik in Forschung und Indu
strie von unnötigem bürokrati
schen Aufwand befreien, ohne 
den Schutz von Mensch und 
Umwelt zu beeinträchtigen. Ins
besondere werden Genehmi
gungs- und Anmeldeverfahren 
gestrafft und Fristen verkürzt. 
Die Regierungskoalition hofft, 
mit den gesetzlichen Änderun
gen die Abwanderung von For
schung und industrieller Pro
duktion auf dem Gebiet der 
Gentechnik ins Ausland stoppen 
zu können. Die unmittelbare 
Anwendung gentechnisch verän
derter Organismen am Men
schen wird nicht von dem Ge
setz erfaßt. 

An den 
Pranger 

USA. (sbt/sz) In Miami fordert 
eine Vereinigung von Grundbe
sitzern und Händlern, unter
stützt von der Stadtverwaltung, 
Freier von Prostituierten öffent
lich an den Pranger zu stellen. 
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Zusätzlich sollen deren Namen 
im städtischen Fernsehen ausge
strahlt werden. Diese mittelal
terliche Praktik der öffentlichen 
Demütigung soll laut Stadtver
waltung als abschreckende Wir
kung gegen die zunehmende 
Ausübung des "unehrlichen Ge
werbes" dienen. 

Greenpeace 

BRD. (Ii/sz) Greenpeace hat ei
nen Rechtsstreit mit den Vor
standsvorsitzenden der Hoechst 
AG vor dem deutschen Bundes
gerichtshof (BGH) gewonnen. 

1990 hatte die Umweltorga
nisation ein vom Künstler Klaus 
Staeck entworfenes Plakat veröf
fentlicht, auf dem die beiden 
Firmenlenker mit folgendem 
Bildtext abgebildet worden wa
ren: "Alle reden vom Klima. Wir 
ruinieren es. ". Weiters wurde 
den Managern vorgeworfen, daß 
in ihren Werken FCKWs herge
stellt werden, die nach allgemei
nem wissenschaftlichen Er
kenntnisstand ein wichtiger Mo
tor des Treibhauseffektes sind. 
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Der Hoechst-Chef sah darin 
eine Verletzung seiner Persön
lichkeitsrechte, klagte Green
peace' und bekam vor dem 
Oberlandesgericht Frankfurt 
vorerst Recht. Der BGH wieder
um hob dieses Urteil mit der Be
gründung auf, daß das Persön
lichkeitsrecht gegen das Grund
recht auf freie Meinungsäuße
rung abzuwägen sei. Im gegen
ständlichen Fall stehe die Sach
auseinandersetzung im Vorder
grund, eine gegen Privatperso
nen gerichtete Prangerwirkung 
sei nicht zu erkennen. 

Quotierung 

BRD. (Ii/sz) Der Landtag von 
Sachsen-Anhalt hat ein Frauen
fördergesetz beschlossen, dem
zufolge in obersten Landes
behörden mit mehr als 300 Be
schäftigten eine hauptamtliche 
Gleichstellungsbeauftragte für
derhin darauf achten soll, daß 
Frauen nicht diskriminiert wer
den. In anderen Dienststellen 
sollen ehrenamtliche Beauftrag
te über Frauenrechte wachen. 

Im Gesetz sind weitgehende 
Mitsprachemöglichkeiten bei 
Personalentscheidungen vorge
sehen, Quotierungen bei der Be
setzung öffentlicher Stellen aber 
nicht enthalten. 

Ehewunsch 

USA. (Ii/adv) Der Supreme 
Court des US-Bundesstaates 
Hawaii hat mit dem Stimmver
hältnis von 3:1 das Ansuchen 
dreier homosexueller Paare -
zwei lesbisch, eines schwul- auf 
Heiratszulassung an ein Unter
gericht mit dem Verweis zurück
verwiesen, die bisherige Verwei
gerung seitens der öffentlichen 
Stellen dürfte dem Schutz vor 
Diskriminierung auf Grund des 
Geschlechtes widersprechen 
("presumed to be unconstitutio
nal ", wie es in' der niederge
schriebenen Mehrheitsmeinung 
heißt). 

Für Evan Wolfson vom 
Lambda Legal Defense and 
Education Fund (LLDEF) ist 
das Urteil "das bei weitem wich
tigste positive Urteil betreffend 
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Homosexuellenrechte, das je ge
fällt wurde." Und weiter: "Die 
Anerkennung unseres Rechtes 
zu heiraten bricht die am mei
sten verteidigte Barriere für un
sere Teilhabe an dieser Gesell
schaft. " 

Allein: nicht überall ist die 
Freude so groß. Für Arthur Leo
nard, Professor, an der New York 
Law School, hat das Urteil zwei 
Haken. Zum einem ist es nur 
am Verbot von Geschlechterdis
kriminierung aufgehängt, anstatt 
auch auf den Schutz der Privats
phäre ("Privacy is not in favor 
these days as a constitutional 
concept") oder Antidiskriminie
rungsbestimmungen abzustel
len. Zudem ist die Dreistim
menmehrheit keine homogene: 
ein Richter gab ein "concurren
ce vote" ab, eine Stimme, die 
zwar mit der Mehrheit stimmt, 
dies aber anders, weitergehend 
oder einschränkend begründet. 
Im konkreten meinte nun ein 
Richter, daß die Frage einer all
fälligen Verfassungwidrigkeit 
mit Ja zu beantworten wäre, 
wenn Homosexualität biologisch 
begründet wäre. Normalerweise, 
so Leonard, ist ein "concurrence 
vote" etwas zu Vernachlässigen
des; aber nicht dann, wenn diese 
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Stimme den Ausschlag gibt. Der 
Richter des Untergerichtes, der 
sich nun mit dem Spruch des 
Supreme Court auseinanderzu
setzen hat, könnte sich nun an
gehalten sehen, über die Frage 
biologischer Determinanten Ex
pertenmeinungen einzuholen, 
alle Seiten zu hören, etc .. Leo
nard: "This opens a big can of 
worms." 

Falls alles gutgeht, müssen 
Hawaiis Homo-Ehen nach der 
US-Verfassung in den ganzen 
USA anerkannt werden, nach
dem die Staaten angehalten 
sind, zu den Rechtsakten der an
deren Staaten ,,full faith and cre
dit" zu geben. 

Ein Riegel könnte dem 
Ganzen trotzdem vorgeschoben 
werden: Der Vorsitzende der 
Republikaner auf Hawaii will im 
Parlament einen Verfassungszu
satz beschließen lassen, der 
gleichgeschlechtliche Ehen ver
bietet. 

Oh GoH! 

BRD. (liUaz) Während bei den 
Beratungen über die neue nie
dersächsische Verfassung die 
CDU-Forderung nach einem 
Gottesverweis in der Präambel 
an der SPD mit der Begründung 
gescheitert war, die christlich-re
ligiös gebundenen Fraktionsmit
glieder lehnten eine staatsrecht
liche Kodifizierung ihrer persön
lich und individuell verantworte
ten Lebensweise ab, hat zu Ver
triebsbeginn dieser Nummer 
des JURIDIKUM seitens christ
licher und jüdischer Gemeinden 
eine Unterschriftensammlung 
für eine Volksinitiative mit dem 
Ziel der Verpflichtung aller 
staatlich Handelnden auf "die 
Verantwortung vor GOtt und den 
Menschen" begonnen: Der 
Theologe Friedhelm Krüger, ei
ner der Betreiber, erklärte, daß 
es nicht um einen christlichen 
Staat oder eine engere Verbin
dung zwischen Kirche und Staat 
ginge. Vielmehr verlange der 
grundgesetzlich \'cr~lll kerte Be
griff der Menschell\\i'mlc ll~\eh 

einem Bezugspunkt <lllLkrhalb 
des politischen r< r::iI'rr,"pie!s. 
'<~Il'h der neucn ! ,CI :\ nLrs
'\\Il.l': "liedersach· 
70,()()() Unterschriftcll, UIll den 
I ,Clndtag zur Befassllng mit ei
llem Thema zu zwingen, 
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NAZIOPFER - WIEDERGUTMACHUNG 

Shalom Chaverim? 

Mit der Israel-Reise Kanz
ler Vranitzkys meint die 
Republik, ihre Schuldigkeit 
gegenüber den Opfern des 
Nationsozialismus endgül
tig getan zu haben. Dage
gen sprechen gewichtige 
Argumente. 

Auf die Fragen nach dem Thema "öster
reichische Wiedergutmachung" wollten die 
beiden Staatsmänner vor der Presse nicht 
eingehen (I) Die Scheu, die der israelische 
Premier Rabin und sein österreichischer Kol
lege Vranitzky im Juni dieses Jahres in Jeru
salem an den Tag legten, ist in dieser Ange
legenheit nichts Neues. Obwohl mit der 
Kanzlerschaft Vranitzkys ein gewandeltes 
Selbstverständnis der Republik verbunden 
ist, (2) vor allem was Österreichs Rolle 1938-
1945 anbelangt, gehört es nach wie vor zum 
guten Ton, die eigentlich heiklen Punkte 
der öffentlichen Diskussion vorzuenthalten. 
Ein Überblick über die seit 1945 erfolgten 
legistischen Maßnahmen bietet einen be
drückenden Einblick in die nur zögerlich 
und bis heute nicht vollständige Wiedergut
machung gegenüber den Opfern des Natio
nalsozialismus. 

Die Moskauer Deklaration, die die Wie
dererrichtung als selbstständigen Staat vor
sah, legte auch fest, daß Österreich Hitler
deutschlands erstes Opfer gewesen und daß 
bei der Nachkriegsbeurteilung Österreichs 
der Widerstand gegen das nationalsozialisti
sche Regime zu berücksichtigen wäre. Und 
so war es im Interesse der wiedererstande
nen Republik, den WiderstandskämpferIn
nen die Reverenz zu erweisen. 

Die Opferfürsorgegesetze 
(1947 - 1) 

So wurden vom ersten Opferfürsorgegesetz 
(im folgenden OFG) vor allem jene erfaßt, 
die durch ihren politischen Einsatz zu Scha
den bzw.ums Leben gekommen waren. Die 
Amtsbescheinigung (die den materiell rele
vanten Rechtsstatus nach sich zog) war jenen 
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vorbehalten, die "um ein unabhängiges, de
mokratisches und seiner geschichtlichen 
Aufgabe bewußtes Österreich, insbesondere 
gegen Ideen und Ziele des Nationalsozialis
mus, mit der Waffe in der Hand gekämpft 
oder sich rückhaltlos mit Wort und Tat ein
gesetzt haben und hiefür in der Zeit vom 6. 
März 1933 bis zum 9.Mai 1945 a ) im Kamp
fe gefallen sind, b) hingerichtet worden sind, 
c ) an den Folgen einer im Kampf erlittenen 
Verwundung oder erworbenen Krankheit 
oder an den Folgen einer Haft oder erlitte
nen Mißhandlung verstorben sind, d ) an 
schweren Gesundheitsschädigungen infolge 
der unter lit. c) angeführten Ursachen leiden 
oder gelitten haben oder e) nachweisbar aus 
politischen Gründen mindestens ein Jahr, 
sofern die Haft mit besonders schweren kör
perlichen oder seelischen Leiden verbunden 
war, mindestens sechs Monate, in Haft wa
ren (§ 1 Abs 1 OFG 1947). Damit wurden 
zunächst auch austrofaschistische Funk
tionäre, die unmittelbar nach dem Anschluß 
inhaftiert worden waren, also keinen politi
schen Widerstand geleistet hatten, mitinbe
griffen, genauso wie anfänglich die größte 
Opfergruppe, die der österreichischen Ju
den, öffentlich verdrängt und höchstens als 
beklagenswerte Opfer erwähnt wurden. Die 
Bemühungen, den Anteil von Österreiche
rInnen am Holocaust, an den Plünderungen 
und pogromartigen Ausschreitungen von 
1938 vergessen zu machen, traten hier erst-. 
mals offen zutage. 

Weiters scheint erwähnenswert, daß die 
im OFG normierten Fürsorgeansprüche an 
die Kriegsopferfürsorge gekoppelt waren 
und bis heute sind. Die Gleichstellung der 
Opfer mit jenen, die, wenn zumeist auch un
freiwillig, auf der Seite der MörderInnen 
kämpften, wirft ein bezeichnendes Licht auf 
den gesellschaftlichen Stellenwert, den man 
beiden Gruppen beimaß. Darüber hinaus 
barg das OFG schon in dieser Fassung un
menschliche Härten: Einerseits war es 
schwierig, den Nachweis eines rein politi
schen Einsatzes zu erbringen. Konnte er 
nicht anders besorgt werden, so durfte "er
satzweise'/ eine Bescheinigung des KZ-Ver
bandes (Verband der österreichischen antifa
schistischen Konzentrationslager-Schutzhäft
linge) an dessen Stelle treten: So waren die 
aus einem KZ zurückkehrenden Juden auf 
eine Gefälligkeitsbescheinigung des KZ
Verbandes angewiesen. Das Beispiel der Dr. 
Ella Lingens verdeutlicht, wie restriktiv die
ser politische Einsatz interpretiert wurde: 
Dr. Lingens, die wegen ihrer Fluchthilfe für 
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Juden in das Konzentrationslager Auschwitz 
eingewiesen worden war, stellte einen An
trag nach dem OFG, der abgewiesen wurde. 
Im Berufungsverfahren wies das BM für So
ziale Verwaltung die Oberbehörde an, daß 
die Antragstellerin aufzufordern wäre, 
",Nachweise vorzulegen, aus denen hervor
geht, daß die von ihr getätigte Unerstützung 
von aus rassischen Gründen Verfolgten nicht 
aus freundschaftlicher oder verwandschaftli
eher Verbundenheit zu den Personen erfolg
te. "(.l) Der diese Vorgangsweise legitimieren
de Opferfürsorgeerlaß 1948 läßt deutlich ei
ne von parteipolitisch fixierten Personen 
festgelegte Geringachtung humanitärer Mo
tive erkennen. So zählte z.B. die Teilnahme 
am spanischen Bürgerkrieg nur dann als anti
faschistischer Widerstand, wenn eine politi
sche Tätigkeit vor dem Einsatz in Spanien 
nachgewiesen werden konnte. Während d'ie 
von den NationalsozialistInnen im burgen
ländischen Lackenbach inhaftierten Zigeu
ner bis 1988 auf die Anerkennung Lacken
bachs als KZ-wertige Haft warten mußten, 
bestimmte der Erlaß, daß die Anhaltung im 
Lager Wöllersdorf einer Anhaltung in einem 
deutschen KZ gleichzusetzen sei. 

Weiters hatten die Amtsärzte, die ja 
schon größtenteils von ihren früheren Her
ren in Amt und Würden gesetzt worden wa
ren, zum Teil recht eigentümliche Ansich
ten, was die Kausalität der erlittenen Schä
den anging. "Da insistieren die Gutachter 
bei einem Mann, dem in fünf Jahren KZ
Haft beide Beine verstümmelt wurden, auf 
der Trennung der angeblich völlig unabhän
gig voneinander erkrankten arteriellen und 
venösen Beingefäße in verfolgungsbedingt 
und nicht verfolgungsbedingt ... " H) Gutach
ter wie der Univ. Prof. Gerhart Harrer, Mit
glied der berüchtigten SS-Standarte 89, wa
ren dazu berufen, über psychische Folge
schäden der Opfer zu befindenY).Viele NS
Opfer wurden aber überhaupt von den Ver
günstigungen des OFG ausgeschloßen, denn 
die Antragslegitimation war prinzipiell an ei
ne aufrechte österrreichische Staatsbürger
schaft und den Besitz der Bundesbürger
schaft am 14. März 1938 bzw. einen ununter
brochenen Wohnsitz in Österreich seit dem 
März 1928 geknüpft. Damit waren all jene, 
die Österreich verlassen hatten müssen und 
in der Zwischenzeit die Staatsbürgerschaft 
ihres Gastlandes angenommen hatten bzw. 
nach der NS-Gesetzgebung ausgebürgert 
worden waren, (,) aus dem Rennen. Zwar 
wurde mit der 3. und 4. OFG-Novelle der 
Berechtigtenkreis für aus Gründen der Ab
stammung Verfolgte und passive Opfer, die 
schwere verfolgungsbedingte Schäden erlit
ten hatten, ausgedehnt, ein erster Ansatz zu 
wirklicher Entschädigung wurde aber erst 
mit der 7. Novelle zum OFG verwirklicht: In 
ihr wurde eine Haftentschädigung beschlos
sen, und zwar im Ausmaß von 70% der Un
terhaltsrente pro Haftmonat; Hinterbliebene 
erhielten nur die Hälfte und auch nur dann, 
wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt 
gelebt hatten, vom Opfer erhalten wurden 
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Deportation nach Auschwitz, August 1944. 

oder soziale Bedürftigkeit gegeben war. Mit 
diesem Teilerfolg wurde aber allenfalls eine 
materielle Anerkennung, sicher aber keine 
echte Entschädigung erreicht. In den folgen
den Novellen wurde zaghaft, Interventionen 
immer wieder nur widerwillig nachgebend, 
der BezieherInnenkreis erweitert. Gleichzei
tig wurden zahlreiche Maßnahmen zugun
sten ehemaliger NationalsozialisrInnen und 
Ariseuren eingeleitet: 1952 beschloß man ei
ne Belastetenamnestie, eine Vermögensver
fallsamnestie, "Dienstrechtliche Maßnah
men für vom Nationalsozialistengesetz be
troffene öffentliche Bedienstete" sowie" völ
lige arbeitsrechtliche und berufsrechtliche 
Gleichstellung der Volksdeutschen mit 
österreichischen Staatsbürgern". (7) Zahlrei
che Verfolgungstatbestände blieben nach 
wie vor unberücksichtigt: So galt die Flucht 
bzw. Vertreibung der österreichischen Juden 
nach dem Anschluß per se nicht als Verfol
gung, sodaß die Vertriebenen keinen An
spruch auf Haftentschädigung für die Anhal
tung in Internierungslagern oder zB im 
Ghetto Hongkew in Shanghai hatten. Ein 
Schema, das lange Zeit maßgebend für die 
Politik der 11. Republik war: Brosamen für 
die Opfer des Nationalsozialismus mit hefti
gen Anstrengungen zur Beendung der Ent
nazifizierung. 

Erweiterungen des BezieherInnenkreises 
auf Hinterbliebene, vertriebene Kinder, die 
1938 noch nicht 10 Jahre alt waren, brachten 
die folgenden OFC-Novellen. Mit dem 
Hilfsfondgesetz I L),~1l \\llldcn vor allem im 
~\usland lebende Opfer der politischen Ver
t'olgung bedacht; mall heltete sich aber tun
lil'hst davor, verbinciillh l.zl'Chtsansprüche zu 
crm(;gliehen: "Ei" 'IHueh auf Ge
\\{ihrung von Hilfe aus dem Fond ist nicht 
gegeben. Es handelt sich auch keineswegs 
Ulll eine wie immer geartete \Viedergutma
chung"iö' Mit dem Kriegs- und Verfolgungs-
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sachschädengesetz von 1958 wurde Ersatz 
für verlorengegangenen Hausrat geleistet, 
und mit der 12. Novelle zum OFG und dem 
Gesetz über den Fond zur Abgelrung von 
Vermögensverlusten politisch Verfolgter 
(Abgeltungsfond) verlor das OFG erstmals 
den Charakter eines ausschließlichen Für
sorgegesetzes und nahm zumindest teilweise 
die Rolle eines Entschädigungsgesetzes an. 

Es beinhaltete erstmals Kompensation 
für Haft und Zwangsaufenthalt in ehemali-

"gen Feind- und Verbündeten-Staaten des 
Dritten Reiches, für Ausbildungsschäden, 
sowie eine Erhöhung der Haftentschädigung 
und die abermalige Erweiterung des Bezie
herInnenkreises der Amtsbescheinigung. 
Den Bestimmungen des Staatsvertrages (9) 

war mit dieser 12. Novelle, dem Abgeltungs
fondgesetz, den Sammelstellen für erblos ge
\1liebenes Vermögen und den Hilfsfonds for
mal Genüge getan worden, und mit diesem 
Zeitpunkt endete auch mehr oder weniger 
der internationale Druck auf Österreich. Die 
folgenden Novellierungen des OFG enthiel
ten geringfügige Berechnungsänderungen, 
eine zusätzliche 13. Rente, und erst die 16. 
Novelle (1964) definierte auch jene als Aus
gewanderte, die im Falle ihrer Rückkehr 
Verfolgungsmaßnahmen im Sinne des OFG 
ausgesetzt gewesen wären. So wie diese No
vellierung lassen auch viele VwGH-Er
kenntnise eindeutige Rückschlüsse auf die 
buchstabengetreue und damit äußerst enge 
Auslegung des Gesetzes durch die Behörden 
zu, da ansonsten derartige Selbstverständ
lichkeiten Auslegungssache gewesen wären, 
und nicht der Novellierung eines Gesetzes 
bedurft hätten. Mensch muß sich vor Augen 
halten, daß jede Verzögerung in der OFGe
setzgebung die Kosten der Maßnahmen ver
ringerte. Zahlreiche medizinische Studien 
stellten die deutlich höhere Sterberate der 
NS-Opfer im Vergleich zur Durchschnitts-
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bevölkerung fest. (111) So verursachte z.B. die 
20. OFG-Novclle lediglich Kosten von 2 
Mio. Schilling, während sich die gleichzeitig 
durchgeführte nachträgliche Anrechnung für 
infolge der Entnazifizierungsgesetzgebung 
außer Dienst gestellte, ehemalige NS-Beam
rInnen (11) mit 50 Mio. zu Buche schlug. Die 
letzten nennenswerten Erweiterungen des 
OFG erfolgten während der ersten Hälfte 
der 70er Jahre. 

Die Rückstellungsgesetze 
( 1946-1949) 

Während die Appeasement-Politik gegen
über den ehemaligen Nationalsozialistlnnen 
bald zum Repertoire bei der Großparteien 
gehörte, ließ die Behandlung der Vertriebe
nen an Schäbigkeit nichts zu wünschen 
übrig. (12) "Selbst wenn es Platz gäbe, ..... 
glaube ich nicht, daß Österreich in der jetzi
gen Stimmung noch· einmal erlauben würde, 
diese Familienmonopole aufzubauen.' Si
cherlich würden wir es nicht zulassen, daß 
eine neue Generation aus Osteuropa hierher 
käme und sich etablierte, während unsere ei
genen Leute Arbeit brauchen", so Bunde
spräsident Karl Renner. im Februar 1946. 
Die Rückkehr der Vertriebenen war sowohl 
aus Konkurrenzneid und - ängsten als auch 
aus finanziellen Gründen nicht sonderlich 
erwünscht. Schließlich belief sich der Ge
samtwert des nach dem Anschluß "arisier
ten" und geraubten Vermögens nach Schät
zungen der Israelitischen Kultusgemeinde 
auf ungefähr 3 Milliarden Reichsmark (zum 
1938 geltenden Kurs von 2,5 RM = 1 Dollar) 
also rund 1,2 Milliarden Dollar. Oie wichtig
sten Bestimmungen der Rückstellungsge
setzgebung wurden erst 1947 beschlossen. 
Rund 60.000 Wiener Wohnungen befanden 
sich nach 1945 in Händen der Ariseure, ein 
Rückstellungsgesetz für Bestandsrechte 
wurde jedoch vom Nationalrat nie verab
schiedet. Manche Rückkehrer waren bis in 
die 50er Jahre gezwungen, in Massenquar
tiern zu leben. Ein Fond aus erblos geblie
benem Vermögen (1-') wurde erst in der ersten 
Hälfte der 50er Jahre errichtet, und der - an
gesichts der Tatsache, daß die Vertriebenen 
über die ganze Welt verstreut waren - zu 
kurz bemessene Fristenlauftat das seinige, 
um den ihres Eigentums beraubten eine 
Wiedererlangung ihrer Rechte zu erschwe
ren bzw. zu verunmöglichen. Vor allem das 
3. Rückstellungsgesetz (1">, das seiner ur
sprünglichen Intention nach dazu gedacht 
war, "die Rückstellung von Vermögen, das 
während der deutschen Besetzung Öster
reichs, sei es eigenmächtig, sei es aufgrund 
von Gesetzen oder anderen Anordnungen, 
insbesondere auch durch Rechtsgeschäft 
und sonstige Rechtshandlung, dem Eigentü
mer oder Berechtigten im Zusammenhang 
mit der NS-Machtübernahme entzogen wor
den war", zu bewerkstelligen, konnte anf
grund mangelnder Ausführungsbestimmun
gen nicht seine volle Wirkung entfalten. 
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Die mediale Beschäftigung mit der "Wie
dergutmachung", mit den nunmehr normali
sierten Beziehungen zum Staat Israel als 
Aufhänger, soll nicht darüber hinwegtäu
schen, daß nach wie vor (Ex-)ÖsterreicherIn
nen, deren Zahl drastisch abnimmt, von der 
jetzigen Gesetzeslage unberücksichtigt blei
ben. Nach wie vor trennt das OFG die Opfer 
in zwei Gruppen: in die - vorhin beschriebe
nen - Inhaberlnnen der Amtsbescheinigung 
und die Inhaberlnnen des Opferausweises 
(der mehr symbolischen Wert hat). 

Nach wie vor wurden Bestandsrechte 
nicht wiederhergestellt. Ganze Opfergrup
pen wurden vergessen, so z.B. Homosexuel
le, sogenannte Asoziale, von Zwangssterili
sierungen Betroffene, die allesamt auf den 
Gnadenweg verwiesen sind. Auch die Ein
führung einer "KZ-Vermutung", d.h., daß ab 
einer gewissen Haftdauer prinzipiell von ei
ner Schädigung auszugehen ist, ist längst 
überfällig. Last not least weigert sich Öster
reich beharrlich, den zigtausenden Zwangs
arbeiterInnen, die den Großteil der jetzigen 
Verstaatlichten aufgebaut haben, Entschädi
gung zu gewähren. Die Grünen im Parla
ment bereiten derzeit einen diesbezüglichen 
Gesetzesantrag vor - es bleibt zu hoffen, daß 
die Milleniumsfeier die Republik von dieser 
Schmach gereinigt sieht 

(1) Der Standard, 5. Juni 1993 
(2) " Wir bekennen uns zu allen Daten unserer Ge
schichte und zu den Taten aller Teile unseres 
Volkes, zu den guten wie zu den biisen, und so wie 
wir die guten für uns in Anspruch nehmen, haben 
wir uns für die bösen zu entschuldigen ", Bundes
kanzler Franz Vranitzky, Juli 1991, Par/ament. 
(3) Schreiben des Bill f Soziale Verwaltung an 
das Amt der Wiener Landesregierung vom 
30.11.1948, ZI147.769-0F/48 zit. nach "Für 
Österreich war Wiedergutmachung kein Thema; 
Die Auseittandersetzung mit der nationalsoziali
stischen Vergangenheit in Österreich am Beispiel 
des Opferjürsorgegesetzes und anderer Maßnah
men für die Opfer des Nationalsozialismus", S55 
f; Dissertation an der Geisteswissenschaftlichen 
Fakultät, Universität Wien, Mag. Brigitte Bailer, 
Oktober 1991. 
(4) Die Furche, Nr.34, 25.August 1989, S11 
(5) Sazburger Nachrichten, 21.5.1992, S2 
(6) Nach der Verordnung zum Reichsbürgergesetz 
vom 25.12.1941, diejedem Juden beim Über
schreiten der Reichsgrenze automatisch die Staats
bürgerschaft aberkannte. 
(7) zit. wie FN 3 S 74j 
(8) Stenographisches Protokoll der 92. Sitzung des 
Nationalrates, zit. wie FN 3, S98. 
(9) Staatsvertrag von Wien 1955, Artikel 26 (die 
Schäfferausgabe findet diese Artikel übrigens nicht 
nachdruckelIswert ) 
(10) wie FN3, S. 129 
(11) BGBI. Nr. 205/1969 vom 22.5.1969 
(12) Robert Knight Hg, "Ich bin dafür die Sache 
iJl die LäJlge zu zieheJI .. " athenaeum, Frank
furt/M. 1988, Österreidtische Ministerratsproto
kolle. 
(13) Dr. Helmut lvansits, iJl "Das Recht der Ar
bei!", Nr. 3 Juni, 40. Jg. (1990), S186. 
(14) lvansits, a.a.O. 
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EIN JAHRESTAG DER REPUBLIK 

Volkssouveränität 
und Parlament 

;{Dllfr~d~jfzNdlfr'~ ·:i;~~ 
~ "< -,' .:;., 

Die Rückschau auf den 12. 
November 1918 könnte 
überraschend eine Sicht 
auf die "reale Republik" 
eröffnen - und Reformen 
in Gang setzen. Freiheit 
und Demokratie in Öster
reich sind von Verfas
sungswegen möglich. 

I. Der November 1918 kann schwerlich als 
Resultat stürmischer Offensivaktionen der 
Massen oder gar eines Volksaufstandes an
gesehen werden. Er war dem allerersten An
schein nach viel eher das Produkt der mi
litärischen Niederlage des Reiches und sei
nes durch die nationale Erhebung der unter
drückten Völker bedingten Zerfalls - welche 
in Summe die Ausrufung der Republik auch 
in Deutschösterreich notwendigerweise zur 
Folge haben mußte. Ist also die Rede von 
der " Revolution" im November 1918 nichts 
weiter als die nachträgliche Mythisierung 
der Staatsgründung? Haben sich die Öster
reicher - wie Norbert Leser es so schön ausge
drückt hat - auf ein "Segeln im Wind der 
großen historischen Stürme" beschränkt, al
so gar nichts beigetragen zum 12. Novem
ber? 

Die gesellschaftlichen Auseiandersetzun
gen der Jahre vor 1918 im gesamten Bereich 
der Monarchie, die Kämpfe für Frieden und 
Brot, die von passivem Widerstand, spon
tanem Protest, Meuterei bis hin zu ge
waltigen Streiks und Massenbewegungen 
gingen, hatten das alte Regime unterhöhlt 
und ihm - insbesondere durch den Jänner
streik 1918 - tödliche Schläge versetzt. In 
Österreich vermochte nur die Sozialde
mokratie die durchaus uBterschiedlichen 
Interessen und Motive der Protestierenden 
zu bündeln und zur Forderung nach einer 
antimonarchischen, antifeudalen, antiobrig
keitsstaatlichen und demokratischen Repu
blik zusammenzufassen; nur die Sozial-
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demokratie hatte ein Programm für die 
Umgestaltung - während die Christlichsozia
len noch sinierten, ob sie nicht doch eher für 
den Erhalt der Monarchie votieren sollten, 
und am 12. November 1918 im Staatsrat so
gar gegen die Annahme des Gesetzes über 
die Staats- und Regierungsform 
Deutschösterreichs (StGBI Nr. 5) stimmten. 

Die Initiativen gingen aber ohnedies 
nicht vom Parlament der aus den Wahlen 
von 1911 übriggebliebenen Reichs
ratsmitglieder aus - und auch nicht vom 
Staatsrat -, sondern von der Straße, von den 
Arbeiter- und Soldatenräten, von den Sektio
nen und Bezirken der Sozialdemokratie. Otto 
Bauer war es, der das historisch-politische Kon
zept parat hatte: auf dem Parteitag am 31. 
Oktober und 1. November 1918 skizzierte er 
drei Etappen der zukünftigen Entwicklung: 
Zunächst sollten auf der Basis des 
Selbstbestimmungsrechtes Nationalstaaten 
anstelle der Monarchie entstehen, sodann 
sollte in diesen die volle Demokratie er
kämpft werden, danach werde diese Demo
kratie, sobald sie die Gesamtheit des Volkes 
ergriffen habe, von selbst zum Sozialismus 
umschlagen. 

Österreich ist ••• 

Mit der Staatsgründung vom 30. Oktober 
(StGBI Nr. 1) und der Ausrufung der Repu
blik am 12. November 1918 (StGBI Nr. 5) 
war die erste Etappe in Otto Bauers Entwick
lungsplan erfüllt; die Bewältigung der zwei
ten Etappe, die Erkämpfung der vollen De
mokratie, blieb zunächst ganz allein den An
strengungen von Kar! Renner überlassen. 
Während Friedrich Adler als unbestrittene 
Gallionsfigur die Rätebewegung in Loyalität 
zur Sozialdemokratie hielt, verhandelte Ren
ner die von ihm selbst ausgearbeiteten Ver
fassungskonzepte mit dem politischen Geg
ner. 

Mit Recht wird darauf hingewiesen, daß 
sich an der ökonomischen Basis, den ka
pitalistischen Produktions- und Eigentums
verhältnissen nichts änderte, daß die herr
schenden Klassen, obzwar in die Defensive 
gedrängt und zeitweise bis aufs äußerste ge
schwächt, die Grundlagen ihrer Macht be
hielten und daß, mit Ausnahme einer Hand
voll kaiserlicher Minister und Statthalter, das 
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nach 'Tausenden zählende k.k. Beamtentum, 
die Polizei, die Justiz und die Behörden, von 
der Ministerialbürokratie bis hinunter zu 
den Bezirkshauptmannschaften in Amt und 
Würden blieben. 

Dennoch: Die Gesetze über die grundle
genden Einrichtungen der Staatsgewalt vom 
30. Oktober (StGBI Nr 1) und über die 
Staats- und Regierungsform von Deutschö
sterreich vom 12. November 1918 (StGBI Nr 
5) waren insgesamt ein revolutionärer Staats
gründungsakt, der nicht aus einer ge
gebenen Verfassung abzuleiten war, sondern 
eine Neuschöpfung von - letztlich wirk
samen - Recht war. 

••• eine demokratische ••• 
Die in den Jahren 1918 bis 1920 vollzogene 
bürgerlich-demokratische Revolution wäre 
ganz undenkbar ohne die teilweise vorausge
hende, teilweise nachgezogene Änderung 
des Rechts. Die Absetzung und schließlich 
Landesverweisung des letzten Staats
oberhauptes der Monarchie, die Entmach
tung der herrschenden Dynastie, die Aufhe
bung des Adels und die Beseitigung dessen 
Vorrechte, die Beseitigung der Militärkaste 
und das Verschwinden der kaiserlichen Ar
mee, womit Aristokratie und Großbour
geoisie ihr wirksamstes Herrschaftsinstru
ment verloren, die Auflösung der auf politi
schen Sonderrechten gegründeten 
Körperschaften (wie zB des Herrenhauses), 
die Abschaffung des Besitz und Vermögen 
privilegierenden Klassen- und Zensuswahl
rechts in den Ländern und Gemeinden und 
die Einführung des allgemeinen, gleichen 
Wahlrechts nach dem Proportionalsystem, 
die Wiederherstellung und Erweiterung der 
bürgerlichen Grundrechte und Freiheiten -
das alles waren Veränderungen, die in der 
Monarchie nicht auffriedlichem Wege hät
ten durchgesetzt werden können, sie spreng
ten, wenn man so will, den "Rahmen der 
Systemkonformität" und stellten eine neue 
Qualität, den vollen Durchbruch bürgerlich
demokratischer Verhältnisse dar. Das Tor 
der Freiheit war geöffnet. Aber auch auf so
zialökonomischen Gebiet konnten die Jahre 
1918 bis 1920 durchaus revolutionäre Ergeb
nisse vorzeigen, von denen wir heute noch 
zehren. 

Betrachtet man diese Maßnahmen in ih
rer Gesamtheit, so können sie als Be
se 1 tJgu ng a utori tär -0 b rigkei tsstaatlich er 
Strukturen, als Eliminierung feudaler Ge
burts- bzw auf Besitz und Vermögen gegrün
deter politischer Privilegien, als voller 
Durchbruch parlamentarisch-demokratischer 
und sozialstaatlicher \'crhülmisse gekenn
zeichnet werden; wobei nieht vergessen wer
den darf, daß diese Anderungen nicht nur 
(1\I~i1irativer Art waren. sondern durch die 
I-lerabsetzung der \1 . ',,,rcnze für Min
lkrj:ihrige von 24 aul I Jahren (StGBI Nr 
96/1<)1<) auch der Kreis der Aktiv- und 
\\'ahlbürger bedeutend erweitert wurde. Es 
waren Veränderungen, die in Umfang, In-
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halt, Tiefe in der österreich ischen Ge
schichte beispiellos dastehen und die binnen 
kürzester Zeit, in einem gewaltigen Schub 
vom Herbst 1918 bis zum Frühjahr/Sommer 
1920, realisiert wurden. 

Spätestens an dieser Stelle ist es nun 
zweckmäßig, eine Differenzierung ein
zuführen. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt 
von der Frage: Wie wird ein Volk souverän? 

Wer heute von Demokratie spricht, setzt 
immer voraus,aaß es sie schon gibt. Fraglich 
bleibt dann lediglich das konkrete Ausmaß 
an Demokratie. So ist etwa das bekannte po
litische Postulat: "Mehr Demokratie wa
gen!" (Willy Brandt) von der sei ben Ausc 
gangs lage her gedacht wie die (rhetorische) 
Frage: "Lebendige oder gezähmte Demo
kratie?" (Richard Bäumlin). Immer wird be
reits vorausgesetzt, daß Demokrati~ wenig
stens "im Prinzip" und als Prinzip schon ein
mal angekommen ist. Diese "Ankunft" der 
Demokratie besteht in der Abstoßung aller 
Elemente vor-demokratischer (aus dem 
"monarchischen'Prinzip" hergeleiteter) Le
gitimierung ausgeübter sogenannter Staats
gewalt aus dem ideologischen und verfas
sungspolitischen Haushalt und macht sich in 
der westeuropäischen Verfassungsgeschichte 
in als notwendig erkannten, bejahten, ir
gendwie angeeigneten revolutionären Akten 
fest. Das ist so, weil "Revolution" keine Le
galität in Anspruch nehmen kann und will, 
sondern für ihre Legitimierung auf das Ge
richt der Weltgeschichte angewiesen ist. 

••• Republik. 
Ob die Ankunft der Demokratie stattgefun
den hat, läßt sich dann aber zuverlässig nicht 
durch das bloße Lesen, Bestaunen und In
terpretieren von Verfassungsdokumenten 
feststellen, auch wenn dort im vorliegenden 
Fall davon die Rede ist, daß Deutschöster
reich eine demokratische Republik sei und 
alle öffentlichen Gewalten vom Volke einge
setzt würden. Die Ankunft ist vielmehr erst 
dann perfekt, wenn - wie Helmut Ridder un
längst geschriebe~ hat - "eine Gesellschaft 
sie als ihre eigene revolutionäre Niederkunft 
erkennt, anerkennt, akzeptiert und re
zipiert". Eine "Republik", die sich ihrer 
revolutionären Entstehung schämt, hat als 
Demokratie bereits abgedankt. Die Repu
blik erweist sich vielmehr in dem Maß als 
demokratische, als sie im Vertrauen auf die 
umfassende Richtigkeit der Revolution sich 
ständig von diesem Bezugspunkt weiter zu 
entwickeln trachtet. 

Die von mir angesprochene Differenzie
rung besteht also in folgendem: Wir müssen 
theoretisch und praktisch zu unterscheiden 
lernen zwischen verschiedenen Vorstellun
gen und Konzepten der Volkssouveränität. 
Einerseits zwischen dem gängigen und wohl
feilen Konzept, das Volk sei dadurch "sou
verän" geworden, daß es von dem ehemals 
herrschenden Monarchen dessen in Qualität 
und Inhalt unveränderte Herrschaftsgewalt 
übernimmt und sie sofort an seine Vertreter 
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delegiert; in diesem Konzept fungiert dann 
etwa das aus der konstitutionellen Mon
archie stammende Konzept des "Rechts
staats" lediglich als in die Republik verlän
gerte "Defensivveranstaltung des Bürger
tums", das, in seiner wirtschaftlichen Ent
wicklung gehörig verspätet, zunächst nur all
mählich politische Entwicklungen durchzu
setzen vermochte, aber weder zu Zeiten der 
Monarchie noch unmittelbar nach 1918 zu 
einer das ganze politische System bestim
men Macht werden konnte, sich vielmehr 
ante revolutionem mit dem Obrigkeitsstaat 
und post revolutionem mit der Sozialde
mokratie arrangieren und dafür mit dem Vor
behalt des Gesetzes für Eingriffe in Freiheit 
und Eigentum eine Garantie seiner Ei
gentümerinteressen eintauschen mußte. 

Andererseits zwischen dem vom Vernunft
rechtsdenken der Aufklärung stimulierten 
und bis heute keineswegs abgenutzen 
demokratischen Konzept der Volkssouve
ränität,demzufolge ein konkretes Volk die 
geschichtlich als Monarchensouveränität in 
Erscheinung und Aktion getretene Legi
timierung von Herrschaft als eine Usurpati
on von unveräußerlichen Menschenrechten 
begreift, den Ursprünglichkeitsmythos die
ser Herrschaft negiert und ein auf diesem 
Mythos gründendes Herrschaftssystem be
seitigen darf, muß, - und vor allem will. Aus
druck dieses Willens ist Art. 1 B-VG iVm 
Art. 18 Abs. 1 und 2 B-VG 1920: Demnach 
erweist sich der wahre verfassungsrechtliche 
Zentralkomplex des oft bemühten "Rechts
staats" als identisch mit dem der demokrati
schen Gesetzlichkeit. Die insofern ab
schließenden und aus demokratisch-republi
kanischer Sicht geradezu als genial zu be
zeichnenden Vorschriften: "Österreich ist ei
ne demokratische Republik. Ihr Recht geht 
vom Volk aus" (Art. 1) und "Die gesamte 
staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der 
Gesetze ausgeübt werden" (Art. 18 Abs. 1) 
sowie "Jede Verwaltungsbehörde kann im 
Rahmen (sie!) der Gesetze innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches Verordnungen erlassen" 
(Art. 18 Abs. 2) lassen dann auch keine Dif
ferenzierung zwischen "formellem" und 
"materiellem Rechtsstaat" zu. Vielmehr hat 
das demokratische "Volk" seit 30. Oktober 
1918 einen verfassungsrechtlichen Spitzen
platz, den es normativ (trotz Art. 18 Abs. 3 
weitestgehend unangefochten) bis heute ge
halten hat. Nicht das "Recht" also ist seit 
dem November 1918 der Souverän, sondern 
das dieses vermittels der den Gesetzen gege
benen Inhalte bestimmende Volk. Diese Ge
setzmäßigkeit der ausführenden Staatstätig
keit ist denn auch das bis heute von Verfas
sungs wegen der Republik Österreich einge
setzte Rückgrat einer demokratischen 
Staatsorganisation. Dieses Rückgrat durch 
die stete Verteidigung des "Rechtsstaats" 
(nicht aber eines nirgendwo zu findenden 
"Rechtsstaatsprinzips"!) zu stärken ist legi
tim und notwendig, wenn darunter die de
mokratische Gesetzlichkeit und die Gesamt
heit der definitiv durch die Revolution vom 
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November 1918 historisch gegen den "Poli
zeistaat" erkämpften Institute justiziell-pro
zeduraler Art verstanden werden; die Rede 
von und das Hantieren mit dem gesetz- und 
verfassungslosen "Rechtsstaatsp~inzip" aber 
zerstört die Grundlagen eines demokratisch
parlamentarischen Systems. 

Ihr Recht ... 
Dieser theoretisch gehaltene einleitende 
Ausflug war notwendig, um sich der Trag
weite und Bedeutung der geschilderten Um
wälzung bewußt zu werden. Der November 
1918 war in der Tat die erste österreich ische 
Revolution, die Erfolg hatte; aber er war
wie schon erwähnt - eher österreichisch als 
revolutionär, hat also das dann durch Art. 1 
B-VG als vorrangigen Rechtssetzer einge
setzte Volk als seiner Souveränität sich be
wußt werdendes Volk nur flüchtig sichtbar 
werden lassen - und zwar meiner These zu
folge gerade in den Verfassungen der Jahre 
1918/19. Mit der faktischen (aber teilweise 
auch normativen) Abwendung von der hinter 
diesen Verfassungen stehenden und oben 
knapp skizzierten politischen Idee der durch 
Rechtsetzung ausgeübten Volksherrschaft 
wurde in Österreich - und das ist meine 
zweite Vermutung - definitiv die erste der 
oben skizzierten Souveränitätsvorstellung in
stitutionalisiert, während die Beibehaltung 
des B-VG in seiner Ursprungsfassung die 
Entwicklung der zweiten Variante der Sou-
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veränitätsvorstellung vielleicht erleichtert, 
zumindest ermöglicht oder doch immerhin 
indiziert hätte. 

Die Tragik der demokratischen Verfas
sung des November 1918 und der folgenden 
Provisorien bis hin zum aus heutiger Sicht 
sich ebenfalls als Provisorium darstellenden 
B-VG 1920 (in dessen Geist der U nabhän
gigkeitserklärung zufolge übrigens die Ver
fassung der Republik Österreich hätte 
wiederhergestellt werden sollen - ein Auf
trag, der auch nicht ausgeführt wurde!) be
steht also in folgendem: Daß die österrei
chische Verfassung als vorwiegend freiheits
versprechende, in etwas geringerem Ausmaß 
auch freiheitsermöglichende, aber stel
lenweise sogar freiheitsgarantierende In
stitution nicht durch eine selbstverant
wortliche Selbstbefreiung des konkreten 
Volks verwirklicht wurde, sondern von allem 
Anfang an beständig auf den Boden der ge
sellschaftlichen Tatsachen zurückgeholt und 
den bestehenden Unfreiheiten gemäß zu
rückgebildet wurde. "Volkssouveränität" ist 
deshalb dem heute vorherrschenden Ver
ständnis nach nicht prozeßhafte Selbstbe
stimmung des konkreten Volks, sondern der 
bloße Rest, den der selbstverständlich sou
veräne Staat davon übrig läßt: Das Volk wird 
zum Rechtssubjekt gemacht, seiner spezifi
schen Souveränität beraubt, und in die posi
tive Rechtsordnung einbezogen. 

11. Wir können die Verfassungsentwick
lung zwischen 30. Oktober 1918 und 1. Ok-
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tober 1920 in fünf Schritten nachvollziehen: 
1. die Verfassung Österreichs aufgrund des Be
schlusses der Provisorischen Natiolzalver
sammlung vom 30. Oktober 1919 (StGB! Nr. 1) 
über die grundlegendetl Einrichtungetl der Staats
gewalt in Verbindung mit dem Gesetz vom 12. 
November 1918 über die Staats- undRegiertmgs
form von Deutschösterreich (StGBI. Nr 5); 
2. die Verfassungsnovelle vom 19. Dezember 1918 
(StGBI Nr. 139); 
3. die neue Verfassung Österreichs durch das Ge
setz vom 14. März 1919 über die Volksvertretung 
(StGBI Nr. 179) und das Gesetz über die Staats
regierung (StGBI Nr. 180); 
4. die Verfassungsnovelle durch das Gesetz vom 
21. Oktober 1919 über die Staatsform (StGBI Nr 
484), .mit welchem der Staatsvertrag von St. Ger
main umgesetzt wurde; 
5. das Gesetz vom 1. Oktober 1920, womit die 
Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet 
wird (zuerst als StGB! Nr450, dann zum zwei
tenmal und authentisch kundgemacht als BGB! 
Nr 1). 

••• geht vom Volk aus. 
Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, 
die Entwicklung im einzelnen nachzuzei
chen. Hervorgestrichen werden soll aber im
merhin folgendes: 

Die obersten Verwaltungsaufgaben im 
Staat Deutschösterteich waren auf den 
Staatsrat, das geschäftsführende Statsratsdi
rektorium und die Staatsregierung aufgeteilt" 

Der Staatsrat stellte einen nach dem Pro
portionalwahlsystem von der Provisorischen 
Nationalversammlung gewählten Vollzugs
ausschuß dar, der von der Provisorischen Na
tionalversammlung mit der Regierungs- und 
Vollzugsgewalt betraut wurde. Er sollte eine 
MittelsteIlung zwischen Gesetzgebung und 
Verwaltung einnehmen und bestand aus den 
drei Präsidenten und 20 Mitgliedern der Na
tionalversammlung; die Staatsratsmitglieder 
standen nicht unter Minsterverantwort
lichkeit. Der Staatrat insgesamt übte (fast) 
alle Rechte aus, die früher dem Monarchen 
zustanden; er führte die Geschäfte allerdings 
nicht unmittelbar selbst, sondern bediente 
sich dazu seiner Beauftragter (Staatsregie
rung). Bis zur Dezember-Novelle besaß der 
Staatsrat ein Verordnungs monopol (soge
nannte" Vollzugsanweisungen "), damit der 
Wille des Gesetzgebers möglichst unver
fälscht von der Behörde umgesetzt wird. In
folge praktischer Schwierigkeiten mußte 
man aber bereits nach wenigen Wochen 
auch die Staatsämter mit Verordnungsgewalt 
ausstatten. 

Das geschäftsführetlde Staatsratsdirektorium 
bestand aus den drei Präsidenten der Provi
sorischen Nationalversammlung; in Fällen 
besonderer Dringlichkeit konnte dieses An
ordnungen treffen, die in den Wirkungskreis 
des Staatsrates fielen. 

Die Staatsregierung selbst (die "Beauftrag
fen des Staatsrates") wurden vom Staatsrat 
bestellt. Ihr Regieren sollte, wie Kar! Renner 
es nannte, nur mehr ein bloßes Verwalten 
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sein auf Grund der Gesetze und der vom 
Staatsrate ausgearbeiteten Durchführungs
vorschriften und Dienstanweisungen. Die 
insgesamt 14 Beauftragten trugen den Titel 
"Staatssekretäre", standen jeweils einem 
Staatsamt vor und unterlagen der Minister
verantwortlichkeit. Nach der Verfassung 
führte ein Präsident der Provisorischen Na
tionalversammlung den Vorsitz 'der Staatsre
gierung, faktisch übte dieses Amt jedoch im
mer der (dem Titel erst durch die Dezem
ber-Novelle geschaffene) Staatskanzler aus. 

Da sich der 23-köpfige Staatsrat bald als 
zu unbeweglich erwies, organisierte schließ
lich das Gesetz vom 14. März 1919 über die 
Staatsregierung (StGBI Nr 180) die oberste 
Verwaltung neu: Die Kompetenzen des 
Staatsrats und des Staatsratsdirektoriums 
wurden auf die Staatsregierung (Schwer
punkt) und den Präsidenten der Konstitu
ierenden Nationalversammlung übertragen; 
die Abhängigkeit der Regierung von der Na
tionalversammlung blieb erhalten. 

Die Staatsregierung (deren Mitglieder 
"Volksbeauftragte>" genannt wurden) wurde 
auf Vorschlag des Hauptausschusses durch 
die Nationalversammlung gewählt und 
konnte von dieser wieder abgesetzt werden; 
die Staatsregierung bestand aus dem Staats
kanzler und den nunmehr zehn Staatsse
kretären. 

Der Präsidetlt der Nationalversammlung 
wurde durch die Übertragung oberster Ver
waltungsaufgaben stark aufgewertet: Vertre
tung der Republik nach außen; Ernennung 
der Staatsbeamten von der Dienstklasse VI 
aufwärts; Bestellung des Präsidenten des 
OGH, VwGH, VfGH und des Staats
rechnungshofes, Begnadigungs- und Aboliti
onsrecht etc. 

Die gesamte staatliche 
Verwaltung ••• 

Insgesamt gelang es den Sozialdemokraten 
also in den Verfassungen von 1918 bis 1920 
ihr radikal-parlamentarisches Konzept ge
genüber den anderen Parteien durchzuset
zen. Ausgehend von der monarchischen 
Exekutive sollte nunmehr das Volk alleini
ger Sitz und Träger aller Gewalt im Staate 
sein. Folgerichtig wurde die Macht in den 
Händen des Parlaments konzentriert, auf ein 
Staatsoberhaupt verzichtet und die Ver
waltung von der Legislative abhängig ge
macht. Ausgenommen von dieser Gewalten
verbindung war lediglich die Rechtspre
chung, deren Unabhängigkeit sogar ausge
baut wurde. 

Das Bundesverfassllngsgesetzes vom 1. 
Oktober 1920 schlieL:!icli fi:\iene das Ver
h:iltnis von Parlamcll[ und Verwaltung wie 
folge 

.\rt. 19 B-YG !Jeri.iiii~ liilnmehr mit der 
l.cIltlng der Yoll/!. . Bundes "Yolks
heaufrragte", die IOll deli \ cruewngen des 
\olkes im Bund und in elen Ländern bestellt. 
I\erden. Solche Volksbeauftragte, unter de
ncn immer nur von allgemeinen Yertre-
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tungskörpern Gewählte verstanden werden 
können, waren der rieu eingeführte Bunde
spräsident (der nun von der Bundesver
sammlung für 4 Jahre gewählt wurde, aber 
noch kein Notverordnungsrecht hatte), die 
Bundesminister, die Staatssekretäre und die 
Mitglieder Landesregierungen. Die Ge
schäftsführung aller dieser Volksbeauftrag
ten steht bis heute unter der Aufsicht der 
Volksvertretung, von der sie bestellt sind. 
Die Wahl der Bundesregierung erfolgte durch' 
den Nationalrat aufgrund eines Ge
samtvorschlages des Hauptausschusses des 
Nationalrates. Die Funktionsperiode war 
nicht an die Gesetzgebungsperiode gebun
den. Insgesamt hatte also das Parlament 
schon an Machtfülle verloren; die Zweite 
Republik - das ist die, die mit dem 1. Okto
ber 1920 beginnt, heute befinden wir uns 
schon der 3.! - war aber immer noch eine 
vorwiegend demokratisch~parlamentarische 
Republik. 

Werfen wir nun einen B!ick auf die heu
tige verfassungsrechtliche Lage und fragen, 
was die Kompetenzen des Nationalrates 
sind. Als da wären: 

a) zunächst und zuvörderst die Gesetzge
bungskompetenz gem. Art. 24 B-VG, derzufol
ge der Nationalrat die Gesetzgebung ge
meinsam mit dem Bundesrat ausübt; Art. 41 
bis 49 B-VG regeln. in weiterer Folge be
kanntlich den Weg der Bundesgesetzgebung 
- da ist dann schon von "Vorlagen der 
Bundesregierung" (Art. 41 Abs. 1), von 
"Volksbegehren" (Art. 41. Abs. 2), von einer 
"Volksabstimmung" und vom "Bundespräsi
denten" (Art. 43), vom" wahlberechtigten 
Bundesbürger" (Art. 46 Abs. 2), vom "Bun
deskanzler" (Art. 49 Abs. 2) und den "zu
ständigen Bundesministern" (Art. 49a) die 
Rede, sodaß wir leicht sehen, daß es gegen
wärtig nicht Sache des Nationalrates alleine 
ist, der Republik Österreich Gesetze zu ge
ben, sondern daß dies schon unter erhebli
cher Beteiligung anderer geschieht. Und 
~chließlich: wenn einem Drittel der Mitglie
der des Nationalrates die vom Hohen Haus 
beschlossenen Gesetze verfassungsmäßig 
nicht ganz geheuer sind, so kann dieses Drit
tel seit 1988 (BGB! Nr. 341) den VfGH über 
die Verfassungswidrigkeit des betreffenden 
Gesetzes erkennen lassen (Art. 140 Abs. 1). 

Die Gesetzgebung ist gewiß diejenige 
Funktion des Parlaments, die als wichtigste 
Aufgabe gelten kann; darüberhinaus hat der 
Nationalrat aber auch 

b) die Kompetenz zur Mitwirkung an der 
Vol/ziehung: Hinzuweisen ist hier auf die 
zahlreichen und verstreuten Bestimmungen, 
nach denen der Nationalrat bei der Erlas
sung individueller oder genereller Vollzu
gakte mitzuwirken hat; dies geschieht regel
mäßig in der Form, daß diese Vollzugsakte 
der Zustimmung ("Einvernehmen") des 
Hauptausschusses des Nationalrates be
dürfen; etwa im Bereich der Tariffestsetzung 
bei Eisenbahn, Post und Fernmeldewesen, 
bei der Festsetzung von Monopolpreisen 
und den Bezügen der in Betrieben des Bun-
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des ständig Beschäftigten (Art. 54). Darüber
hinaus gibt Art. 55 Abs. 1 B-VG dem Na
tionalrat die Möglichkeit festzulegen, daß 
durch einfaches Bundesgesetz bestimmte 
Verordnungen der Bundesregierung oder ei
nes Bundesministers nur im Einvernehmen 
mit dem Hauptausschuß des Nationalrates 
erlassen werden dürfen. 

Weitere Mitwirkungstätigkeit des Natio
nalrates sind: Das Vorschlagsrecht für drei Mit
glieder und zwei Ersatzmitglieder des VfGH 
gem Art. 147 Abs. 2 B-VG; die Wahl der Mit
glieder der Volksanwaltschaft auf Grund eines 
Gesamtvorschlages des Hauptauschusses 
gem Art. 148 g Abs. 2 B-VG; die Zustimmung 
gem § 5 UnvereinbarkeitsG; die Entsendung 
einer österreichischen Einheit in das Aus
land durch die Bundesregierung, die gem § 1 
BVG v 30. Juni 1965, BGBI Nr. 173, nur im 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des 
Nationalrates erfolgtem kann; daneben gibt es 
noch einige Mitwirkungsrechte betreffend 
die Habsburger, ZÖlle und das Heereswesen. 

••• darf nur ••• 

Der Blick auf die bloß quantitativ als statt
lich zu wertende Zahl von Mitwirkungsrech
ten bei der Setzung von Vollzugsakten pro
voziert, sich näher mit den sog "politischen 
Kontrollrechten" zu beschäftigen, worunter 
sich folgendes zusammenfassen läßt: 

Das Interpellationsrecht samt der "dringli
chen Anfrage" (gem § 93 GeoG) und der 
1985 eingeführten "Fragestunde", mit den 
Pferdefüssen: Wahrung der Amtsverschie
genheit (Art. 20 Abs. 3 B-VG) und Be
schränkung der Anfragen; das Resolutionsrecht 
(gem Art. 51 Abs. 1 B-VG), das heißt die 
Möglichkeit, "Wünschen über die Ausübung 
der Vollziehung in Entschließungen Aus
druck zu geben; das Enquetrecht gem Art. 53 
Abs. 1 B-VG, womit dem Nationalrat die 
Möglichkeit gegeben wird, durch Beschluß 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen, die 
sich in ihrer Tätigkeit aber auf die "Gegen
stände der Vollziehung" zu beschränken ha
ben und lediglich "Feststellungen" treffen 
dürfen. Entspricht die Vollziehung nicht 
dem politischen Willen der Mehrheit des 
Nationalrates, so steht es ihm frei, die Bun
desregierung mittels eines MijJtrauetlsvotums 
(Art. 74 B-VG) zu behelligen, was die 
Amtsenthebung durch den Bundespräsiden
ten zur Folge hat. Weiters: das Zitationsrecht 
(Art. 75 B-VG), also die Möglichkeit, die 
Mitglieder der Regierung zur Anwesenheit 
bei Ausschußsitzungen zu zwingen; und 
schließlich: das Recht, die Absetzung des Bun
despräsidentetl durch Initiierung einer Volks
abstimmung gem Art. 60 Abs. 6 B-VG in die 
Wege zu leiten. 

Wenn die in diesem Umfang beschriebe
ne politische Kontrolle der Vollziehung aus 
welchen Gründen auch immer nicht aus
reicht, wenn also mit anderen Worten die 
bloße Überprüfung der Geschäftsführung 
der Bundesregierung (Art. 52 Abs. 1 B-VG) 
nicht mehr hinreicht, dann stehen weitere 
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rechtliche Kontrollmöglichkeiten bereit: der 
die Mitglieder der Bundesregierung (Art. 76 
Abs. 1 B-VG), deren Vertreter (Art. 73 B
VG), den Präsidenten und Vizepräsidenten 
des Rechnungshofes (Art. 123 B-VG) und 
deren Vertreter (Art. 124 B-VG) wegen 
schuldhafter Gesetzesverletzung Anklage 
vor dem VfGH zu erheben (Art. 142 Abs. 1 
und 2 lit b B-VG) und die Einberufung der 
Bundesversammlung zur Erhebung einer 
Anklage gegen den Bundespräsidenten we
gen schuldhafter Verfassungsverletzung (Art. 
142 Abs. 1 und 2 lit a B-VG) zu verlangen 
(Art. 68 Abs. 2 B-VG). Und wenn der 
Nationalrat zu Mitteln des Rechts nicht grei
fen will oder kann, so stehen ihm (zumindest 
theoretisch) als letzte Möglichkeit die durch 
das BudgetG (Art. 51 B-VG) vorgebenen 
Maßnahmen der finanziellen Kontrolle of
fen; der Nationalrat kontrolliert die Geba
rung im Wege des Bundesrechnungsab
schlußes durch den Rechnungshof (Art. 121 
Abs. 2 B-VG), läßt den Rechnungshof die 
Vollziehung laufend überprüfen und darüber 
Bericht erstatten und verlangt notfalls be
sondere Überprüfungen (Art. 126 b Abs. 4 B
VG). 

So sieht es aus. Und man kann füglich 
fragen: Reicht das nicht? Was will man 
mehr? 

Die Verfassungsrechts- und Staatslehre in 
Österreich ist in besonderem Maße von ei
ner "U nterschätzung" des eigenständigen 
Charakters der Verwaltung geprägt. Solche 
Unterschätzung der Bedeutung von Re
gierung und Verwaltung mußte schon immer 
an der Wirklichkeit mehr oder minder vor
beisehen oder sie ideologisch zurechtbiegen. 
Die Vollziehung trägt aber heute aus vieler
lei Gründen bei der Erfüllung der gesetzge
berischen Aufgaben, die aus den vielfältigen 
gesellschaftlichen Ansprüchen erwachsen, 
die Hauptlast der Arbeit. Man wird der Ver
waltung den Umfang der auch heute schon 
von ihr zu leistenden Arbeit auch nicht ab
nehmen können. Das aber bedeutet, die 
Funktion von Regierung und Verwaltung im 
Verhältnis zum Parlament neu zu be
stimmen. Mit aller Deutlichkeit ist einerseits 
davor zu warnen, alles wie bisher einfach 
weitergehen zu lassen, andererseits haben 
wir uns vor der Selbsttäuschung zu hüten, 
die Regierung könne je wieder zur bloßen 
Dienerin des Parlaments und Vollstreckerin 
von dessen Willen werden. Daß die Bedeu
tung von Regierung und Verwaltung aner
kannt wird, heißt aber selbstverständlich 
nicht, daß nicht auf der anderer Seite nach 
einem Gegengewicht gesucht werden muß. 
Die Neubesinnung auf die Funktion der 
parlamentarischen Kontrolle und Initiative 
muß das Gegenstück zu einer realistischen 
Neubestimmung der Regierungs- und Ver
waltungsfunktion bilden. 

Freilich: Während Regierung und Ver
waltung die ihnen zukommende Stellung 
faktisch nicht nur bereits errungen, sondern 
infolge Nichtvorhandenseins eines faktisch 
kontrollierenden Gegenstücks schon viel zu 
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weit ausgebaut haben, liegt es mit der parla
mentarischen Kontrolle und mit der Stärke 
des Parlaments erkennbar im argen. Der 
Ausweitung und Komplizierung der Staats
aufgaben, welche die Verwaltung groß und 
unübersichtlich gemacht hat, folgte bisher 
keine ausreichende Reform der Methoden 
und Arbeitsmittel des Parlaments. 

Für die herrschende Staatsrechtslehre 
sind die hier skizzenweise verglichenen Ver
fassungen jeweils von einer anderen ·Welt. 
Allzu sehr hat die Betonung der Gewal
tenteilung Vorrang. Nun ließe sich aber 
schon von einem Verständnis der Gewal
tenteilung her, wie wir es aus konservativer 
Feder von Kar! Loewenstein, Max Imboden 
oder Werner Kägi kennen, argumentieren, 
daß es nicht um die reinliche Scheidung von 
Gesetzgebung und Vollziehung, sondern um 
die effektive Machtbeschränkung geht. 
Schon aus dieser Sicht aber kann gar kein 
Zweifel daran bestehen, daß die Übermacht 
der Verwaltung ein Zurechtstutzen ihrer All
macht gut vertragen würde. Aus einer an der 
breitflächigen Erweiterung der Bürgerrechte 
und der intensiven "Selbstbemächtigung 
des Staates" durch das Volk interessierte~ 
Haltung heraus erhält die Forderung nach 
einer gravierenden Beschneidung der Macht 
der Verwaltung verständlicherweise noch 
viel größeres Gewicht. 

••• auf Grund der Gesetze 
ausgeübt werden. 

111. Das Tor, das uns im November 1918 auf
gestoßen wurde, ist immer noch offen - auch 
wenn der durch die Öffnung erkennbare 
Horizont nur noch in einem verkleinerten 
Ausmaß sichtbar ist. Freiheit und De
mokratie in Österreich sind von Verfassungs 
wegen möglich. Um die Türe weiter aufzu
stoßen, um den ganzen Freiheitshorizont 
wieder ins Blickfeld zu bekommen, benöti
gen wir Parlamentarierinnen und Par
lamentarier, die alltäglich mit ihren persönli
chen Entscheidungsvoten im Brennpunkt 
des Publikumsdiskurses zu den politischen 
Entscheidungen stehen - und bei einer 
nächsten Entscheidung vielleicht zu einer 
neuen Lesart einer Verfassung gelangen, die 
immer wieder den Ausbruch aus dem Regel
kreis einer stationär gewordenen Ordnung 
ermöglicht. 

Wir brauchen aber vor allem verstärkte 
parlamentarische Ressourcen, in personeller, 
fachlicher und finanzieller Hinsicht. Die Er
möglichung wissenschaftlicher Mitarbeite
rInnen für Mitglieder des Parlaments war ein 
Anfang. LetzIich kann das Parlament sich 
gegen die Verwaltung aber nur behaupten, 
wenn es relativ rasch auf allen Ebenen 'ge
stärkt wird; dazu gehört auch, verstärkt Kom
petenzen an das Parlament rückzu
übertragen. Die Verfassungen der Jahre 1918 
bis 1920 haben insofern bis heute Vorbild
charakter: Der Bundespräsident als Er
satzkaiser ist mE nicht notwendig. Seine Be
fugnisse sollten aufgeteilt werden, der Präsi-
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dent des Nationalrates die Vertretung der 
Republik nach außen übernehmen. Der 
Bundespräsident ist funktionell ein perma
nenter Stachel gegen die Volkssouveränität. 
Die repräsentative Demokratie paralysiert 
sich durch ein derartiges System eines di
rekt-gewählten Staatsoberhauptes selbst und 
wertet sich ab. Der österreichische Bundes
präsident: Das ist die plebiszitäre Herrschaft 
des direkt gewählten und mit der Kompe
tenz der Regierungsbestellung und der 
Parlamentsauflösung ausgestatteten Staats
oberhauptes, er ist somit die Inkarnation der 
homogen gedachten Volksgemeinschaft -
und die führt schnurstracks und un
weigerlich in die Diktatur. 

Weiters sollte es unmöglich gemacht wer
den, daß sich die Verwaltung auf die 
Amtsverschiegenheit beruft, wenn Fragen 
des Nationalrates an die Vollziehung unbe
quem sind. Die Bestellung der Verfas
sungsrichter sollte wieder ausschließlich 
durch die Bundesversammlung erfolgen, 
vom Nationalrat und vom Bundesrat zu glei
chen Teilen; daß Änderungen im Bestel
lungsmodus notwendig sind, ist mE evident. 
Und letztlich sollte es wieder Sache des 
Nationalrates sein, die Regierung ein- und 
gegebenenfalls auch wieder abzusetzen. 
Man könnte die Reformvorschläge in diese 
Richtung noch etliche Strecken weitertrei
ben . 

Die genannten Reformen nicht in Gang 
zu setzen, oder - zurückhaltender formuliert 
- sie nicht fortzusetzen oder ad Kalmdas 
Graecas im Wege der Abdrängung auf die 
Expertenspielwiese zu vertagen, das würde 
heißen, den Parlamentarismus praktisch zu 
verabschieden, der immer noch geöffneten 
Türe den Rücken zuzukehren. Die Erinne
rung an den 12. November 1918 gibt Sinn, 
wenn diese abkehrende Bewegung dadurch 
etwas weniger wahrscheinlich würde. Man 
wird bei einer derartigen Rückschau nicht 
das Wie des heutigen Parlamentarismus fin
den; der November 1918 verhielt sich inso
fern nur über das Daß. Gleichwohl könnte
um paraphrasierend mit Helmut Ridder zu 
schließen - bei der Suche nach Regelungen 
des Wie in den einschlägigen Regelungen 
über den Nationalrat überraschend die reale 
Republik gefunden werden. Der Legende 
nach gab es einen Alchimisten, der Gold ma
chen wollte und dabei unversehens Porzel
lan fabrizierte - ein unbestritten nützliches 
Erzeugnis für den täglichen Gebrauc.h. 

Kurzfassung eines Vortrages, dm der Autor am 
12. November 1993 im Budgetsaal des Öster
reichischen Nationalrates anläßlich der "Festver
anstaltungdes Grünen Klubs zum 75. Jahrestag 
der Ausrufung der Republik" gehalten hat; eine 
um Nachweise ergänzte vollständige Fassung 
wird 1994 in der Dokumentation der Verallstal
t/mg publiziert werden. 

Dr. Alfred J. Noll ist Rechtsanwalt und Publizist in 
Wien. 
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Aus DER JÜNGSTEN VFGHjUDIKATUR ZUM FREMDENRECHT 

Unzutreffende 
Bedenken 

Selbst nach absolut gering
fügigen Verurteilungen 
werden Ausländerinnen 
gezwungen, Österreich zu 
verlassen. Dabei werden 
nicht einmal familiäre Bin
dungen berücksichtigt. Die 
Behörden qualifizieren die 
"Übeltäterlnnen" als "Ge
fahr für die öHentliche Ru
he, Ordnung oder Sicher
heit". Kürzlich bestätigten 
die Verfassungsrichter die
se Praxis. 

Ein Ehemann, dessen Gattin in Österreich 
wohnhaft und beschäftigt ist, stellt einen 
Antrag auf Erteilung eines Sichtvermerkes. 
Der Antrag wird mit der Begründung der 
Gefahrdung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 
oder Sicherheit abgelehnt, da der Antragstel
ler sich bereits zweimal illegal in Österreich 
aufgehalten habe. 

Ein ausländischer Staatsbürger, der sich 
seit fünf Jahren in Österreich aufhält, seit 
mehreren Jahren mit einer Österreicherin 
verheiratet und Vater eines minderjährigen 
Kindes ist, stellt einen Antrag aufVerlänge
rung des Sichtvermerkes. Der Antrag wird 
mit der Begründung der Gefährdung öffent
licher Ruhe, Ordnung oder Sicherheit abge
lehnt, da der Antragsteller einmal wegen 
Körperverletzung zu einer bedingten Frei
heitsstrafe von einem Monat verurteilt wor
den sei und mehrnlJls gcgcn das Fremden
polizcigesetz verstoßen habc - der Antrag
sccller hatte wiederholt die Frist zur Verlän
~crllng des Sichtycrl11crkcs \·crsüumt. 

Z\\ ei alltäglichc \\ic sie unzäh-
ligc \Iale vorkommcll. (,Clll,il3 § 2S Abs. 3 
l'al.lgcsctz (PaßG) ist die Erteilung eines 
Sichtvcrmerkes zu versagen, wenn die An
nahmc gcrechtfertigt ist, daß ein Aufenthalt 
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des Sichtvermerkswerbers im Bundesgebiet 
die öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicher
heit gefährden würde (nunmehr § 10 Abs. 1 
Z.4 Fremdengesetz - FrG) (I). 

Gemäß § 2S Abs. 1 PaßG kann ein Sicht
vermerk einem Fremden auf Antrag erteilt 
werden (2), sofern keine Versagungsgründe 
gemäß Abs.3 vorliegen (nunmehr § 7 Abs. 1 
FrG). Laut Abs. 2 dieser Bestimmung 'hat 
die Behörde bei der Ausübung des im Abs.1 
eingeräumten freien Ermessens auf die per
sönlichen Verhältnisse des Sichtvermerks
werbers und auf die öffentlichen Interessen, 
insbesondere auf die wirtschaftlichen und 
kulturellen Belange, auf die Lage des Ar
beitsmarktes und auf die Volksgesundheit 
Bedacht zu nehmen (nunmehr § 7 Abs.3 
FrG).{.1) 

Vom Verfassungs
gerichtshof ••• 

Schon mit dem Erkenntnis vom 12.12. 1985 
(VfSlg. 10737) hat der Verfassungsgerichts
hof (VfGH) § 3 Fremdenpolizeigesetz 
(FrPG), der die Verhängung des Aufent
haltsverbotes regelte, als verfassungswidrig 
aufgehoben. Ein Aufenthaltsverbot zwingt 
die Betroffenen zur unverzüglichen Ausreise 
~binnen 14 Tagen) und untersagt ihnen, sich 
tür einen bestimmten Zeitraum (S - 10 Jah
re) in Österreich aufzuhalten. Die Sichtver
merksverweigerung bewirkt entweder das 
Verbot zur Einreise oder den Zwang zur un
verzüglichen Ausreise (binnen 14 Tagen). 
Im Gegensatz zum Aufenthaltsverbot kann 
bei der Sichtvermerksverweigerung (oder 
Nichterteilung einer Aufenthaltsbewilli
gung) theoretisch sofort ein neuerlicher An
trag gestellt werden. Praktisch wirkt das eine 
wie das andere, da die Behörde bei ihrer ein
mal getroffenen Entscheidung bleibt. Um 
dies zu gewährleisten wird nach dem FrG 
die Sichtsvermerksversagung im Paß ange
merkt. Ab 1. 1. 1994 steht laut Fremdenge
setz auch eine zentrale Informationssamm
lung zur Verfügung. Gemäß § 7S FrG dürfen 
die Fremdenpolizeibehörden nunmehr Na
men, Geschlecht, früheren Namen, Geburts
datum, Geburtsort, Wohnanschrift, Staatsan
gehörigkeit, Namen der Eltern und Aliasna
men eines Fremden ermitteln und im Rah
men einer zentralen Informationssammlung 
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samt jenen personenbezogenen Daten eines 
Fremden verarbeiten, die für dessen Einrei
se- und Aufen.thaltsberechtigung maßgeb
lich sind oder sein können. 

Die Verfassungswidrigkeit des Aufent
haltsverbotes wurde damals im wesentlichen 
wie folgt begründet: "Wenn ein Gesetz eine 
Maßnahme - wie hier ein Aufenthaltsverbot 
- vorsieht, die nicht bloß zufällig und aus
nahmsweise, sondern geradezu in der Regel 
in das Familienleben, vielfach auch in das 
Privatleben, eingreift, wenn also der Effekt 
des Gesetzes (mag dies auch gar nicht inten
diert sein) in besonderer Nähe zum Eingriff 
in das Grundrecht steht ( ... ), so muß der 
Eingriffstatbestand besonders deutlich um
schrieben sein. Bei weniger eingriffsnahen 
Gesetzen kann es durchaus hinreichen, das 
Gesetz der MRK (Europäische Menschen
rechtskonvention - Red) entsprechend aus
zulegen oder auch die den materiellen Ge
setzesvorbehalt umschreibende Konventi
onsbestimmung als innerstaatlich unmittel
bar anwendbares (zusätzlich zum Gesetz gel
tendes) Recht anzuwenden." 

Der Verfassungsgerichtshof führt weiters 
aus: "Was unter 'gesetzlich' im Sinn des Art. 
8 Abs. 2 MRK zu verstehen ist, ergibt sich 
aus dem Rechtssystem ... ", nämlich: "das 
den Grundrechtseingriff erlaubende Gesetz 
muß das Verhalten der Behörde derart aus
reichend vorausbestimmen, daß dieses für 
den Normadressaten vorausberechenbar ist 
und die Gerichtshöfe des öffentlichen Rech
tes in der Lage sind, die Übereinstimmung 
des Verwaltungsaktes mit dem Gesetz zu 
überprüfen ( ... ) oder - wie dies der EGMR 
(Europäische Gerichtshof für Menschen
rechte - Red) ... , ausgedrückt hat - das Ge
setz muß so präzise formuliert sein, daß der 
Bürger sein Verhalten danach einrichten 
kann; er muß - gegebenenfalls aufgrund ent
sprechender Beratung - in der Lage sein, die 
Folgen eines bestimmten Verhaltens mit ei
nem den Umständen entsprechenden Grad 
an Gewißheit zu erkennen. " 

••• als Hilfsorgan ... 
Der Verfassungsgerichtshof stellt weiters 
fest: "Es (das Gesetz) muß also mit der so
eben dargelegten Bestimmtheit zu erkennen 
geben, unter welchen Voraussetzungen das 
Aufenthaltsverbot ohne jede Rücksichtnah
me auf familiäre Beziehungen des Fremden 
verhängt werden darf - was Art. 8 MRK kei
neswegs ausschließt - und unter. welchen 
anderen Voraussetzungen bei Erlassung ei
nes Aufenthaltsverbotes die aufgrund des je
weiligen Tatbestandes zu erwartenden öf
fentlichen Interessen daran, daß der Fremde 
das Bundesgebiet verläßt, gegen die fami
liären (allenfalls auch privaten) Interessen 
am Verbleib des Fremden in Österreich ge
genüber abzuwägen sind (wobei das Gesetz 
die jeweiligen Grundsätze für diese Interes~ 
senabwägung festlegen und dabei auf eine 
angemessene Verhältnismäßigkeit Bedacht 
nehmen muß; ... )." 
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1986 wurden am VfGH mehrere Be
schwerden gegen den die Sichtvermerksver
gabe regelnden § 25 Abs 1 und 2 PaßG an
hängig gemacht. Diese stützten sich auf die 
Argumente der Verfassungsrichter gegen die 
oben angeführte Bestimmung des FrPG. 

Mit Erkenntnis VfSlg. 11044/1986 ent
schied der VfGH dann, daß die Bestimmung 
des § 25 Abs. 1 und 2 PaßG 1969 nicht ver
fassungswidrig sei - die Beschwerden wur
den abgewiesen. 

Die Entscheidung wurde auf 
folgende bemerkenswerte Be
gründung gestützt: ,,§ 25 Paßge
setz unterscheidet sich aber inso
fern von § 3 FrPG, als die Verwei
gerung eines Sichtvermerkes 
nicht mit derselben Wahrschein
lichkeit und Intensität in das Pri
vat- und Familienleben eingreift 
wie ein Aufenthaltsverbot. In der 
Regel ist die beabsichtigte Einrei
se nach Österreich nicht mit einer 
Familienzusammenführung moti
viert. Hält sich ein Fremder be
reits in Österreich auf, so wird 
ihm (zunächst) meist bloß ein 
kurzfristiger Sichtvermerk erteilt; 
von seiner familiären Bindung in 
Österreich ist in diesen Fällen bei 
einer Durchschnittsbetrachtung 
keine Rede. " 

Nach Ansicht des Verfassungs
gerichtshofes sind daher bei § 25 
PaßG 1969 nicht dieselben stren
gen Anforderungen an "die spezi
fische Determinierung durch das 
Gesetz" zu stellen wie bei § 3 
FrPG. 

"Wenngleich eine derartige 
Umschreibung in den Fällen ei
nes Aufenthaltsverbotes kaum 
ausreichen würde, ist sie bei der 
Versagung eines Sichtvermerkes 
gerade noch hinzunehmen. " 

Diese Begründung betreffend 
die Auswirkungen des § 25 PaßG 
1969 auf das Privat- und Famili-
enleben (spezifische Eingriffsnähe) kann 
nicht kritiklos hingenommen werden. Wenn 
wir uns die eingangs zitierten Beispiele an
schauen, stellt sich die Frage, warum in die
sen Fällen nicht mit derselben Wahrschein
lichkeit und Intensität in das Privat- und Fa
milienleben eingegriffen wird, wie bei ei
nem Aufenthaltsverbot. Wie beim Aufent
haltsverbot wird dem Antragsteller auch in 
diesen bei den Fällen der Aufenthalt im ge
samten Bundesgebiet untersagt; in einem 
Fall wird ihm die Einreise verweigert, im 
zweiten Fall wird er aufgefordert (in der Re
gel mittels eines Schriftstückes unter dem 
Titel "Wahrnehmung zur Ausreise"), das 
Bundesgebiet binnen 14 Tagen zu verlassen. 
Wie beim Aufenthaltsverbot schließt dies 
auch bei Verweigerung eines Sichtvermer
kes den Zwang in sich, von den in Öster
reich lebenden Familienangehörigen ge
trennt zu leben! 
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Die Begründung, daß in der Regel die 
beabsichtigte Einreise nach Österreich nicht 
mit einer Familienzusammenführung moti
viert sei, widerspricht schon der Statistik. 
Die Bevölkerungspyramide der Auslände
rinnen zeigt, daß sich ein Großteil der Ehe
gattinnen nicht in Österreich aufhalten. 
Auch die Kinder befinden sich nur zum Teil 
in Österreich, wobei die derzeit unsichere 

politische Lage in den Gebieten des frühe
ren Jugoslawiens, aus denen Österreich 
überwiegend Arbeitskräfte rekrutiert, noch 
zu einem verstärkten Familiennachzug führt 
(siehe auch Studie des Österreichischen In
stituts für Wirtschaftsforschung, die im Auf
trag des Bundesministers für Inneres im Fe
bruar 1993 erstellt wurde). Allein die Tatsa
che, daß laut offizieller Statistik mehr als 
doppelt so viele AusländerInnen in Öster
reich leben als beschäftigt sind, bestätigt die 
enorme Bedeutung der Familienzusammen
führung bei Ausländerinnen. Laut informel-

. len Angaben von Fachleuten wird der poten
tielle Familiennachzug mit 80.000 bis 90.000 
jährlich angegeben. 

Vollkommen unverständlich ist die Be
gründung, daß bei AusländerInnen, die sich 
bereits in Österreich aufhalten, meist ein 
bloß kurzfristiger Sichtvermerk erteilt werde 
und daher von einer familiären Bindung in 
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Österreich in diesen Fällen bei einer Durch
schnittsbetrachtung keine Rede sei. Mir ist 
nicht klar, was ein kurzfristiger Sichtvermerk 
mit der familiären Bindung zu tun haben 
soll. An diesem Beispiel zeigt sich die doch 
etwas weltfremde Begründung. Ich gehe da
von aus, daß doch auch dem Verfassungsge
richtshof bekannt ist, daß in Österreich Per
sonen, die sich bereits mehrere Jahre in 
Österreich aufhalten, nur kurzfristige (höch
stens ein Jahr gültige) Sichtvermerke erhal
ten. Dies hat aber absolut nichts mit den fa
miliären Bindungen dieser Personen in 
Österreich zu tun. Gerade in letzter Zeit 
häufen sich die Fälle - der Verfassungsge
richtshof muß dies schon anhand der Zunah
me der Beschwerden gemerkt haben -, in 
denen Personen, die sich schon mehrere Jah
re in Österreich aufgehalten haben, trotz ih
rer familiären Bindungen die Verlängerung 
des Sichtvermerkes versagt bzw. eine Auf
enthaltsbewilligung nicht erteilt wird. 

••• des Innenministers. 

Aufgrund mehrerer Bescheid-Beschwerden 
und Anträgen des Verwaltungsgerichtshofes 
(VwGH) faßte der Verfassungsgerichtshof 
am 1. 10. 1992 den Beschluß, § 25 Abs. 3 lit. 
b, d und e PaßG 1969 von Amts wegen auf 
die Verfassungsmäßigkeit zu prüfen, wobei 
er darin wie folgt ausführt: "Hat nämlich § 
25 Abs. 3 PaßG den ( ... ) Inhalt, daß dann, 

wenn einer der dort aufgezählten Versa
gunsgründe (etwa jener der lit. b, lit. 
d, oder lit. e) vorliegt, die Erteilung 
eines Sichtvermerkes zwingend zu 

versagen ist, so wird der Behörde 
damit verboten, auf die persönli
chen Verhältnisse des Antragstel
lers, so etwa darauf Bedacht zu neh-

men, ob durch die Versagung des 
Sichtvermerkes in sein Privat- und 

Familienleben eingegriffen wird. Der 
Verfassungs gerichtshof nimmt vorläufig 

an, daß Art. 8 Abs. 2 MRK nicht in jedem 
von § 25 Abs. 3 lit. b, d und e Paßgesetz 1969 
erfaßten Fall erlaubt, ohne jede Rücksicht
nahme auf die familiären und privaten Be
ziehungen des Fremden die Erteilung eines 
Sichtvermerkes zu versagen und daß es da
her geboten wäre, auch bei Vorliegen der im 
§ 25 Abs.3 lit. b, d und e Paßgesetz 1969 um
schriebenen Voraussetzungen die zu erwar
tenden öffentlichen Interessen daran, daß 
der Fremde das Bundesgebiet verläßt oder 
nicht, in dieses einreisen darf, gegen die fa
miliären (allenfalls auch privaten) Interessen 
des Fremden am Verbleib in oder an der 
Einreis.e nach Österreich gegeneinander ab
zuwägen." 

Während es in dem Erkenntnis VfSlg. 
11044/1986 darum ging, ob die Bestimmung 
des § 25 Abs. 1 und 2 für die Normadressa
ten und Betroffenen ausreichend determi
niert ist, ging es bei diesen Beschwerden um 
die Überprüfung einiger Sichtvermerksver
sagungsgründe Oit. b, d und e des § 25 PaßG 
1969, nunmehr § 10 Abs. 1 Z. 3,4 und Abs. 2 
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FrG) auf ihre Verfassungsmäßigkeit im Sin
ne des Art. 8 Abs. 2 MRK bzw. Art. 18 B-VG. 
Der wesentliche Unterschied bei diesen an
hängigen Beschwerden besteht darin, daß
wie der VfGH auch in seinem letzten Er
kenntnis vom 13. 3. 1993 bestätigte - die 
Versagungsgründe des § 25 Abs. 3 PaßG 
1969 (nunmehr § 10 Abs. 1 und 2 FrG) zwin
gendes Recht darstellten. Im Prüfungsbe
schluß vom 1.10.1992 vertrat er noch die 
Meinung, daß die Behörde eine Überprü
fung der persönlichen Verhältnisse des An
tragstellers, wie in § 25 Abs. 1 und 2 PaßG 
(nunmehr § 7 Abs. 1 und 3 FrG) vorgesehen, 
gar nicht mehr durchführen darf. ~ 

Angesichts der vorliegenden Judikatur 
kann das Erkenntnis des VfGH vom 13. 3. 
1993, in dem er feststellte, daß die lit. b, d 
und e des §' 25 Abs. 3 PaßG (nunmehr § 10 
Abs. 1 Z. 3, 4 und Abs. 2 FrG) (4) nicht verfas
sungswidrig waren, nur Kopfschütteln auslö
sen: "Die in den Prüfungsbeschlüssen und 
den Anträgen des VwGH geäußerten Be
denken haben sich als unzutreffend erwie
sen;" Der Verfassungsgerichtshof änderte 
nunmehr die im Prüfungsbeschluß geäußer
te Meinung und stellt fest, daß aufgrund des 
Art. 8 Abs. 2 MRK die Behörde sich sehr 
wohl damit auseinanderzusetzen habe, ob 
durch die Sichtvermerksversagung das Pri
vat- und Familienleben (Art. 8 ·MRK) des 
Sichtvermerkswerbers tangiert werde (siehe 
auch Erkenntnis des VfGH vom 17. 3. 1993, 
B 1769/92 u.a.). Der VfGH führt dazu aus: 
"Die in dieser Konventionsnorm (Art. 8 Abs. 
2 MRK)· enthaltenen Eingriffstatbestände 
sind soweit gefaßt (s. - neben "öW:ntliche 
Ruhe und Ordnung" - beispielweise "Ver
hinderung von strafbaren Handlungen", 
"Schutz der Rechte und Freiheiten andec 
rer"), daß die in § 25 Abs. 3 lit. d PaßG 1969 
normierte Wendung "öffentliche Ruhe, Ord
nung oder Sicherheit" im Sinne dieser Ein
griffstatbestände - und somit verfassungs
konform - interpretierbar ist." 

Dabei übersieht der VfGH offensichtlich, 
daß unter dem Begriff "öffentliche Ruhe, 
Ordnung oder Sicherheit" von den Behör
den in der Regel sämtliche andere und darü
ber hinaus noch weitere Eingriffstatbestän-
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de, wie z.B. die Verteidigung der Ordnung, 
Verhinderung von strafbaren Handlungen, 
der Schutz der Moral, der Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer, subsumiert werden. 
Was die Bestimmtheit eines Gesetzes be
trifft, so steht wohl auch außer Zweifel, daß 
§ 25 Abs. 2 PaßG 1969 das freie Ermessen 
der Behörden wesentlich deutlicher um
schreibt, als die Bestimmung des § 25 Abs. 3 
lit. d PaßG (nunmehr § 10 Abs. 1 Z. 4 FrG) 
die lediglich auf die Gefährdung der öffentli
chen Ruhe, Ordnung oder Sicherheit hin
weist. 

Wenn also die Umschreibung des § 25 
Abs. 2 PaßG gerade noch hinzunehmen war, 
wie kann dann eine wesentlich unbestimm
tere Gesetzesbestimmung (Gefährdung der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung oder Sicher
heit) als verfassungskonform im Sinne des 
Art. 8 MRK und Art. 18 B-VG beurteilt wer
den? Damit wird praktisch der Behörden
willkür, die gerad9 im Vollzugsbereich der 
Fremdenpolizei beängstigende Blüten 
treibt, Tür und Tor geöffnet. Unter den Be
griff "Gefährdung der öffentlicheIl Ruhe, 
Ordnung oder Sicherheit" kann praktisch al
les subsumiert werden. Die .Feststellung des 
Verfassungs gerichtshofes, daß diese Bestim
mung restriktiv auszulegen sei, löst nicht das 
Problem, wie bei einer derartigen Bestim
mung die Betroffenen in der Lage sein sol
len, die Folgen eines bestimmten Verhaltens 
mit einem den Umständen entsprechenden 
Grad an Gewißheit zu erkennen. 

Der Verfassungsgerichtshof wird zur 
Kenntnis nehmen müssen, daß das Verhal
ten del':J3ehörden nicht durch Erkenntnisse 
des Ve/fassungsgerichtshofes, sondern durch 
das Gesetz selbst vorauszubestimmen ist, so
daß es auch für die Normadressaten voraus
berechenbar ist. Diese Entscheidung ist vor 
allem auch angesichts der Tatsache, daß es 
gegen die Sichtvermerksversagung kein or
dentliches Rechtsmittel gibt, doppelt be
denklich. Der Verfassungsgerichtshof hätte 
auch daran denken müssen, oder wollte er 
etwa auch etwas zur "Strukturbereinigung 
des Gastarbeiterproblems" - wie in den er
läuternden Bemerkungen zu § 13 Aufent
haltsgesetz ausgeführt - beitragen? 

(1) Im Herbst 1992 kam es zu einer NovelIierung 
des Fremdenpolizei- und Paßgesetzes, wobei die 
Bestimmungen des Paßgesetzes betreffend die Er
teilung und die Versagung eines Sichtvermerkes in 
das Fremdengesetz wortwörtlich übernommen 
wurden. § 10 Abs. 1 Z. 4 lautet: "Die Erteilung 
eines Sichtvermerkes ist zu versagen, wenn der 
Aufenthalt des Sichtvermerkswerbers die öffentliche 
Ruhe, Ordnung oder Sicherheit gefährden würde. " 
(2) Nach Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes mit 
1. 7.1993 wird in der Regel nicht mehr ein Sicht
vermerk, sondern eine Aufenthaltsbewilligung zu 
erteilen sein. Dies gilt für alle Personen, die sich 
länger als sechs Monate in Österreich aufhalten 
wollen. Gemäß § 5 des Aufenthaltsgesetzes darf 
aber eine Aufenthaltsbewilligung nicht erteilt wer
den, wenn ein Sichtvermerkversagungsgrund vor
liegt. 
(3) Diese Bestimmung wurde im Fremdengesetz 
hinsichtlich des Ermessensspie!raumes konkreti
siert und lautet nun: "Die Behiirde hat bei der 
Ausübung des in Abs. 1 eingeräumten Ermessens 
vom Grund des beabsichtigten Aufenthaltes des 
Sichtvermerkswerbers ausgehend einerseits auf sei
ne persönlichen Verhältnisse, insbesondere seine fä
miliären Bindungen, seine finanzielle Situation 
und die Dauer seines bisherigen Aufenthaltes, an
dererseits auf öffentliche Interessen, insbesondere 
die sitherheitspolizeilichen und wirtschaftlichen 
Belange, die Lage des Arbeitsmarktes und ·die 
Volksgesundheit bedacht zu nehmen." 
Unter persönlichen Verhältnissen sind nun die fa
miliären Bindungen, die finanzielle Situation 
und die Dauer des bisherigen Aufenthaltes ange
führt. 
(4) § 10 Abs. 1 Z 3 und 4 lauten: "Die Erteifung 
eines Sichtvermerkes ist zu versagen, wenn 
.. .3. der Aufenthalt des Sichtvermerkswerbers zu 
einer finanziellen Belastung einer Gebietskörper
schaft führen könnte, es sei denn, diese Belastung 
ergäbe sich aus der Erfüllung eines gesetzlichen 
Anspruches; 
4. der Aufenthalt des Sichtvermerkswerbers die öf
fentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit gefährden 
würde; 
§ 10 Abs. 2 F rG lautet: Die Erteilung eines befri
steten Sichtvermerkes ist zu versagen, wenn die 
Wiederausreise des Fremden nicht gesichert ist. " 

Sepp Brugger ist Rechtsanwalt und Mitarbeiter im 
Grünen Parlamentsklub. 
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DIE GESCHICHTE DER VERWALTUNGSREFORM 

The Mever 
Ending Story! 

Der Österreicher und seine 
Beamten. Selten findet man 
ein Verhältnis solch 
deutlicher Ambivalenz. 
Geprägt von tiefem 
Verständnis und dem 
gleichzeitigen Schrecken 
angesichts des eigenen 
ungeschönten Spiegelbilds. 
Für psychoanalytisch 
geschulte Beobachterinnen 
bietet sich das Bild einer 
Haßliebe seltener 
Intensität. 

Was Kurt Tucholsky für die Deutschen be
hauptete, gilt mindestens ebensosehr für die 
Österreicher. Deutschland, schrieb Kurt 
Tucholsky, ist in zwei Lager geteilt. In jenes 
derer, die hinter dem Schalter sitzen und in 
jenes derer, die vor dem Schalter stehen und 
ebenfalls gerne dahinter sitzen würden. Wer 
zweifelt daran, daß die Worte des Literaten 
für uns Österreicher nicht ebenso Gültigkeit 
haben? 

Es war einmal ••• 

In ähnlicher Ambivalenz stellen sich die Ver
suche zur Verwaltungsreform dar. Je wuchti
ger rhetorisch entriert, desto leiser verküm
merten sie im Regelfall. Wäre August Heb
bel Beamter gewesen, seine Theorie des 
Pantragismus wäre bis heute vorherrschen
des Paradigma der praktischen Verwaltungs
reform. 

Kurz: Die Geschichte der Verwaltungsre
form ist eine Geschichte des Scheiterns. 

Mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfa
chung und Kostenminimierung wurde etwa 
vor einigen Jahren das Verfahren der Steuer
einhebung reformiert. Indirekte Steuern wie 
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Zoll, Mautgebühren oder der Salzaufschlag 
wurden bis dahin von den Ländern eingeho
ben und von einer eigenen Behörde in Wien 
verwaltet. 

Die Überlegung der Reformer war eben
so plausibel wie erfolgversprechend: das 
Steuereinkommen ein und desselben Staats
volkes wurde bis dahin kostenmaximierend 
und äußerst umständlich von zwei verschie
denen Ämtern verwaltet. 

Eine der bei den Dienststellen sollte da
her aufgelöst werden und die andere mit hal
bem Personalstand die selben Verwaltungs
aufgaben, verändert lediglich durch die ge
stiegene Höhe der zu gestionierenden Beträ
ge, wahrnehmen. 

Als es schließlich so weit war, stellte sich 
jedoch bald heraus, daß die Reform in orga
nisationsrechtlicher Hinsicht zwar elegant 
vollzogen wurde, man von der Vorstellung 
niedrigerer Verwaltungskosten aber bedau
erlicherweise Abstand nehmen mußte. 

••• ein Beamter, ••• 

Die Mitarbeiter der aufgelassenen Dienst
stelle wollten schließlich auch versorgt sein. 
Zwar gab es jetzt keine Arbeit mehr für sie, 
ihre staatlichen Gehälter brachte dieser Um
stand aber keineswegs zum Versiegen. Und 
auch sonst hatte sich für die betroffenen 
Staatsdiener nichts geändert. Sie gingen wei
terhin jeden Morgen zur Arbeit, setzten sich 
hinter ihre Schreibtische, rückten ihre Är
melschoner (symbolisch) zurecht und ver
walteten sich mangels anderer Aufgaben ein
fach selbst. 

Das war 1781, und Kaiser Josef 11. war 
noch voller Illusionen und Hoffnungen über 
die Reformierbarkeit seiner Bürokratie. Aber 
immerhin, Josef II. schaffte es, das überflüs
sige Vizedomamt in der Wien er Hofkammer 
aufzulösen. 

200 Jahre später analysierte Cyril North
co te Parkinson den Mechanismus, an dem 
bereits der Aufklärer gescheitert war. 

Mit naturgesetzlicher Sicherheit, war Par
kinson überzeugt, vermehren sich die 
Schreibtische in der öffentlichen Verwal
tung. Egal wie gut gemeint die Reformver
suche auch sein mögen, führen sie ihrerseits 
wiederum zur Vermehrung des Personalauf-
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wandes und erreichen somit das Gegenteil 
ihrer ursprünglichen Intention. 

In den Jahren 1971 bis 1986 reduzierte 
sich der Anteil der Personalkosten an den 
Gesamtausgaben der Republik Österreich 
von 36,61 auf 30,47 %. Von 1987 an erhöhte 
sich der Personalkostenanteil am Budget 
wieder kontinuierlich und erreichte am 
Höhepunkt 1991 genau 32 %. Was das mit 
Parkinson zu tun hat? 

Ganz einfach. Just seit 1. April 1987 gibt 
es in Österreich einen Minister für Verwal
tungsreform. Wenngleich dieser - zuerst 
Heinrich Neisser, dann Josef Riegler und 
heute Jürgen Weiss - natürlich nicht für die 
Kostenausweitung unmittelbar verantwort
lich ist, spricht dieses Zeugnis dennoch eine 
mehr als deutliche Sprache. 

Der einzige Trost, der den dreien und al
len anderen Betroffenen bleibt, ist der Blick 
über Österreichs Grenzen hinaus. In unseren 
Nachbarländern sind die Verwaltungsre
formminister noch um einiges grauslicher 
gescheitert. In Italien zum Beispiel konnte 
die dortige Behörde Zeit ihres Bestehens le
diglich einen einzigen nennenswerten Er
folg erzielen. In den 80er Jahren gelang es 
nach langem, mühsamen Ringen eine über
flüssige Dienststelle mit 6.500 Beschäftigten 
zu streichen. 

Unangenehme Nebenerscheinung für die 
Rationalisierungsprofis: bei der aufgelöstcn 
Dienststelle handelte es sich um das Verwal
tungsreformministerium selbst. 

Das Scheitern der Reformbemühungen 
in Österreich ist ursächlich weniger ein per
sonelles, sondern eines strukturelles Pro
blem. Die Verwaltungsreform ist eine soge
nannte Querschnittsmaterie. Das heißt: Der 
Verwaltungsreformminister kann anordnen 
oder vorschlagen was er will, ohne Zustim
mung und Unterstützung seiner Regierungs
kollegen und des Parlaments passiert gar 
nichts. Seine eigenen Kompetenzen sind 
nicht mehr als eine Sammlung frommer Lip
penbekenntnisse. 

••. da kam ••• 
Dazu kommt: Die Probleme des öffentli
chen Dienstes lassen sich nicht mit einem 
Federstrich lösen. Verwaltungsreform ist ein 
permanenter Prozeß der kleinen Schritte. 
Fragt sich nur, wohin dieser Weg führt. Das 
zu definieren, ist die Führungsaufgabe der 
Politik. Diese wurde in der Veigangenheit 
allerdings meist viel zu kurzatmig wahrge
nommen. Selten reichte da der Horizont 
über das nächste Budget oder den nächsten 
Stellenplan hinaus. 

Vorneweg muß festgestellt werden, daß 
die österreichische Verwaltung wesentlich 
besser als ihr Ruf ist. Das gilt insbesonders 
für die Qualifikation der einzelnen Mitarbei
ter. Die Beamten, auf die sich so trefflich 
schimpfen läßt, sind nicht besser und nicht 
schlechter als die Arbeitnehmer in der Pri
vatwirtschaft auch. 
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Aber nicht nur aus diesem Grund ist die 
Polarisierung zwischen öffentlichem Dienst 
und Privatwirtschaft unsinnig. 

Ein effizienter öffentlicher Dienst ist für 
einen attraktiven Industriestandort ebenso 
erforderlich, wie das soziale Klima oder das 
Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer. Die 
volkswirtschaftliche Potenz eines Staates ist 
das Ergebnis des Zusammenwirkens des öf
fentlichen mit dem privaten Sektor. Das 
heißt, zuverlässige öffentliche Dienstleistun
gen sind die Voraussetzung für ein zufrie
denstelIendes volkswirtschaftliches Gesam
tergebnis. 

••• ein großer Reformer, ••• 

Es gibt also keinen Grund, in den Chor der 
Beamtenkritiker einzustimmen, die dem 
"unproduktiven" öffentlichen Dienst so ger
ne die "produktive" Privatwirtschaft ge
genüberstellen. Es ist gänzlich absurd, die 
Industrie, die uns 30 verschiedene Wasch
mittelsorten und den Scheinpluralismus zwi
schen Pepsi und Coca Cola beschert, als al
leinigen produktiven Sektor zu bezeichnen 
und den öffentlichen Dienst, der für unsere 
Sicherheit garantiert, unsere medizinische 
Versorgung gewährleistet, und unsere Kin
der Lesen und Schreiben lehrt, als dessen 
Blinddarm hinzustellen. 

Diese Einschätzung darf jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß es bei der Or
ganisation der öffentlichen Dienstleistungen 
ein weites Feld für Reformen gibt. Dabei 
handelt es sich um Schieflagen des öffentli
chen Dienstes, die aus einem Zustand resul
tieren, den man treffend als organisierte Un
verantwortlichkeit bezeichnen könnte. 

Dabei gilt zweifelsfrei: Gerade bei der 
Organisation der Arbeitsabläufe kann der öf
fentliche Dienst von der Privatwirtschaft ler
nen. Das kann aber nicht in Form der spie
gelgleichen Übernahme ihrer Strukturen er
folgen. Der öffentliche Dienst ist nicht zufäl
lig anders strukturiert als ein vergleichbarer 
Wirtschaftsbetrieb. Saubere Luft, Land
schaftspflege oder innere Sicherheit produ
ziert der Markt eben nicht von selbst. 

Dasselbe gilt ebenso für alle anderen 
Dienstleistungen, die keine Profite abwer
fen. Dennoch ist gerade die Erfüllung dieser 
Aufgaben notwendig, um das reibungslose 
Funktionieren unserer Wirtschaft und unse
rer Gesellschaft zu garantieren. 

In der Vergangenheit und auch heute 
noch sind sich immer wieder Privatisierungs
ideologen und, Staatsanhänger erbittert ge
genübergestanden, DOl'h das sind Fronten 
lind Schlachten VOll gestern, Dem Bürger ist 
es \'öllig egal, mit welcher rechtlichen Kon-
struktion Aufgaben \\'erden. 

C'herlegen mli"',il \\. llns allerdings, 
\\e1che Aufgaben in Zukunft tatsächlich vom 
Staat übernommen werden sollen. Privat
wirtschaftlieh ausgedrückt kommt man bei 
dieser Frage zur Antwort, daß die Ferti-
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gungstiefe in der öffentlichen Verwaltung 
verringert werden muß. 

Das heißt: die öffentliche Hand soll sich 
in Zukunft auf jene Tätigkeiten beschrän
ken, die sie tatsächlich erfüllen kann bzw. 
sogar besser erfüllen kann, als dies private 
Anbieter können. Jene Produkte, die auto
nom nicht wettbewerbsfähig hergestellt wer
den können, sollen demnach von Dritten zu
gekauft werden. 

So ist völlig sinnlos, daß etwa ausgebilde
te Exekutivorgane Reifen wechseln oder 
Zündkerzen austauschen, anstatt ihrem ei
gentlichen Auftrag nachzukommen, oder 
daß sich ein erheblicher Teil des Heeresper
sonals nicht der Landesverteidigung wid
met, sondern dem Ausbessern von Schuhen 
oder der Herstellung von Tischen und 
Stühlen. 

Genauso wird kein Mensch ernsthaft die 
Frage beantworten können, warum wir uns 
heute noch eine bundesstaatliche Prothesen
werkstatt halten. Aufgabe des Staates muß 
es sein, Bedürftigen im Anlaßfall mit ent
sprechenden Prothesen versorgen zu kön
nen, aber doch nicht diese selber herzustel
len. 

Diese Überlegung führt uns zu einem 
weiteren Problem. Bei der Analyse der Orga
nisation des öffentlichen Dienstes zeigt sich, 
daß die gesamte Bundesverwaltung, oder zu
mindest große Teile, nach wie vor gemäß 
dem TopDownPrinzip geführt wird. Nach 
dieser Vorstellung kann alles und jeder von 
der Spitze der Hierarchie, meist der politi
schen Ebene, kontrolliert werden. 

••• und wenn ... 

Das Ergebnis ist, daß die Verwaltung im De
tail übersteuert und bei den Zielvorgaben 
untersteuert ist. Aber es mangelt nicht nur 
an klaren Zielvorgaben, sondern es fehlt 
ßuch eine effiziente Erfolgskontrolle. Statt 
Bessen mischt sich die Politik, und vor allem 
die Spitzenbürokratie, viel zu oft in die tägli
chen Mühen der Verwaltung ein. 

Viel Platz für Eigeninitiative bleibt dem 
einzelnen Beamten dabei nicht. Diesen 
Platz zu schaffen, muß Aufgabe der Verwal
tungsreform sein. Die hypertrophen Struktu
ren der Bürokratie müssen in bewältigbare 
und überschau bare kleine Projekteinheiten 
zerteilt werden. Während Schlagworte wie 
Lean Production oder Profit Center in der 
Wirtschaft Hochkonjunktur haben, arbeitet 
die Verwaltung mit heillos überalterten Or
ganisationsstrukturen, die von einem über
kommenen autoritären Geist geprägt sind. 

Auf eine einfache Formel gebracht, läßt 
sich die Aufgabe der Verwaltungsreform als 
Zusammenführung von Kompetenz, Res
sourcen und Verantwortung definieren. D.h., 
will man den Zustand der organisierten Un
verantwortlichkeit beheben, müssen die 
Mitarbeiter, die über das nötige KnowHow 
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verfügen, um eine Aufgabe zu lösen, auch 
die dafür notwendigen Mittel erhalten und 
für das Ergebnis schließlich die Verantwor
tung tragen. Klingt banal, wäre in Wirklich
keit allerdings ein Sieben-Meilen-Schritt. 

Angesichts des Beharrungsvermögens der 
Apparate ist das natürlich eine fast schon nai
ve Wunsch vorstellung. Damit es eine solche 
nicht bleibt, gibt es allerdings nur eine einzi
ge, wenig phantasievolle, aber durchaus 
taugliche Maßnahme, um den nötigen An
passungsdruck zu entwickeln: die ständige 
Verknappung der personellen Ressourcen. 

Dementsprechend wurde der knapp 
308.000 Arbeitsplätze umfassende Stellen
plan des Bundes in den vergangenen Jahren 
sukzessive reduziert. Im Stellenplan 1992 
wurden 52 Stellen eingespart, 1993 waren es 
671 undim Stellenplan 1994 immerhin 1214, 
wobei allerdings 551 der eingesparten Ar
beitsplätze aus der vorerst noch nicht bud
getwirksamen Ausgliederung der Arbeits
marktverwaltung resultieren. 

••• sie nicht 
gestorben sind, ••• 

Das zukünftige Heil kann allerdings nicht in 
einer linearen Kürzung der Personalbestän
de liegen. Denn ist das Budget in Zahlen ge
gossene Politik, so ist der Stellenplan in 
Schreibtische geformte Politik. Die Frage 
des Personaleinsatzes - mit öS 220 Milliar
den werden die Aufwendungen dafür knapp 
mehr als 31 % der gesamten staatlichen Aus
gaben im Jahr 1994 beanspruchen - ist auch 
eine Frage der politischen Prioritäten set
zung. Und kein verantwortungsbewußter 
Politiker, soviel ist klar, wird sich durch ei
nen starren Personal plan seine Handlungs
spielräume nehmen lassen. 

Wie rasch sich politische Vorhaben in ei
nem vermehrten Personalaufwand nieder
schlagen, hat deutlich das heurige Jahr ge
zeigt. So zog allein die Vollziehung des Pfle
gegeldgesetzes einen Bedarf von 54 neuen 
Planstellen nach sich. Egal, welches Beispiel 
man auch heranzieht - ob das Altlastensanie
rungsgesetz, das Suchtgiftgesetz, das Psy
chotherapiegesetz usw. - jedes einzelne hat 
seine Spuren im Personalstand des Bundes 
hinterlassen. 

Diese Beispiele zeigen aber auch, daß es 
in einer komplexer werdenden Gesellschaft 
ständig neue Bedürfnisse und damit Rege
lungsbedarf geben wird. 

Der Druck auf die Verwaltung und deren 
Kosten wird daher nicht geringer werden. 
Vorwand für eine Ausweitung der Zahl der 
öffentlich Bediensteten liefert diese Ent
wicklung aber mitnichten. Denn bereits in 
der Vergangenheit ist es gelungen, durch in
terne Umschichtungen den Personalstand 
im Bereich der Verwaltung stabil zu halten. 

Blickt man in das Jahr 1959 - das Jahr der 
ersten öffentlichen Dokumentation - zurück, 
zeigt sich, daß die Zahl der in der allgemei-
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nen Verwaltung Beschäftigten seit damals 
von 39.686 bis heute auf 38.233 gesunken 
ist. Erstaunlich und ganz und gar nicht dem 
vielzitierten Image vom Moloch Beamten
staat entsprechend. 

Daß die Zahl der Staatsdiener seither ins
gesamt dennoch deutlich gestiegen ist, liegt 
an den massiven personellen Zuwächsen in 
den Bereichen Sicherheit und Bildung. 

Eine effiziente Verwaltung ist kein polit
scher Endzweck. Sie ist lediglich Mittel, um 
einen solchen Zweck zu 
erreichen. Das ist keine 
Relativierung, im Ge
genteil eher eine Auf
wertung derselben. Die 
Verwaltung und ihre 
Beamten sind Exekutor 
von Bildungs-, Rechts
und Sicherheitspolitik, 
um nur drei Beispiele 
zu nennen. Ihnen 
kommt die Rolle des 
Transmissionsriemens 
bei der Wirklichwer
dung von Politik zu. 

Das heißt aber auch, 
daß die Funktionstüch
tigkeit der Verwaltung 
Garant für die Hand
lungsfähigkeit des poli
tischen Systems ist und 
zwar in zweifacher Hin
sicht. 

Einerseits, wie oben 
erwähnt, im Sinne der 
punktgenauen Umset
zung politischer Vorga
ben und andererseits im 
Sinne der Erhaltung pe
kuniärer Spielräume. 

Während in Österreich der Job des Beam
ten nicht gerade sensationell beleumundet 
ist - von wegen Ärmelschoner und Mittags
schlaf - gilt es in Japan als Ehre und als Kar
rieresprungbrett, in den staatlichen Pla
nungsbehörden gewerkt zu haben. Das muß 
auch im öffentlichen Dienst nicht immer 
Utopie bleiben. 

Egal ob für Ökofreaks oder Frauenbe
wegte, der öffentliche Dienst ist in Öster
reich der einzige Arbeitgeber, der Jobs mit 
gesellschaftspolitischer Perspektive 1m 
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quenter ausmerzen. Die gängige Theorie 
der Personalberatung sagt, daß der Personal
stand jedes (größeren) Unternehmens um 10 
% gekürzt werden kann, ohne daß es zu 
Qualitätsverlusten kommt. Der Grund dafür 
liegt in der unzureichenden Arbeitsorganisa
tion von Großorganisationen. Auch der öf
fentliche Dienst würde eine solche Roßkur -
natürlich nicht linear in allen Bereichen - oh
ne größere Abstriche bei der Leistungsfähig
keit überstehen. 

In den vergangenen Jahren ist es, wie 
oben beschrieben, ge
lungen, die Personal
stände des Bundes zu 
durchforsten und 
schließlich zu reduzie
ren. Aber: Konsequenz 
struktureller Änderung 
war das nicht, schon 
eher Ergebnis mühsa
mer Verhandlungen um 
einzelne Schreibtische. 
Dazu hat oftmals der po
litische Wille gefehlt. 

3. Die Verwaltung 
braucht klare Verant
wortlichkeiten. Dazu 
bedarf es aber eines ge
nauen Überblicks über 
ihre tatsächliche Lei
stungsfähigkeit. Den ha
ben wir derzeit nicht. 
Niemand weiß heute, 
wie teuer die Verwal
tung ihre Dienstleistun
gen produziert. Das wie
derum ist aber nötig, um 
ernsthaft über Ergebnis
verantwortung diskutie
ren zu können. Notwen
dige Konsequenz: die 
Ablösung der Kamerali
stik durch ein modernes 
System der Kostenrech
nung. 

Je mehr Geld in die 
Verwaltung fließt, der
zeit 31,29 % aller staatli
chen Ausgaben, desto 
weniger bleibt für ande
re politische Schwer
punkte über. Gerade 
aus sozialdemokrati
scher Sicht ist dieser 
simple Zusammenhang 

VERWALTUN65REFORM Die kurze Euphorie, 
die die Verwaltungsre
form noch vor einigen 
Jahren begleitete, ist 
schon längst passe. Aus
gliederungs- und Priva

von Bedeutung. Denn der Kampf für die 
Verbeamtung aller Arbeitnehmer stand in 
der Geburtsstunde der sozialistischen Bewe
gung nicht wirklich Pate: Wenngleich in spä
teren Jahrzehnten, geprägt von einer tiefen 
Skepsis gegenüber jeglicher unternehmeri
scher Aktivität, dieser Eindruck mitunter 
aufkommen konnte. 

Die Erhaltung der Strukturen des öffent
lichen Dienstes ist also kein Selbstzweck. 
Die jährliche Entschlackungskur für die Ver
waltung daher politische Pflicht. 

Drei Aspekte scheinen mir in diesem 
Sinne nennenswert: 

1. Die Verwaltung muß Sammelbecken 
der besten Köpfe des Landes sein. 
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großen Stil vermittelt. Das Juristenmonopol 
- an dieser Stelle geschrieben, vermutlich 
nicht sehr populär - ohnehin in Auflösung 
begriffen, wird endgültig obsolet. 

Damit die Besten auch wirklich kom
men, braucht der Bund als Arbeitgeber 
größere Anziehungskraft. In finanzieller 
Hinsicht - das Problem sollte sich mit der 
"Besoldungsreform" erübrigen - aber auch in 
organisatorischer Hinsicht. Was ich meine, 
ist die Forderung nach mehr Freiräumen für 
persönliches Engagement. Die Courage jun
ger Mitarbeiter darf nicht zwischen den erst
besten Aktendeckeln ums Eck gebracht 
werden. 

2. Die Verwaltung muß Leerläufe konse-
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tisierungslisten verstauben heute in den Ar
chiven. Vieles, was mit großen Erwartungen 
begonnen hat, ist nur noch als abschrecken
des Beispiel zu gebrauchen. 

Dennoch waren die Erfahrungen der Ver
gangenheit wichtig. Das Bekenntnis zu ei
nem handlungsfähigen Staat fällt nunmehr 
leichter. Das Ende der Privatisierungseu
phorie darf trotzdem nicht als Ausrede für 
Nichttätigkeit gelten. Denn die Verwaltung 
lebt von ihrer öffentlichen Legitimation, und 
diese zu erhalten, wird in Zeiten sich verstär
kender Verteilungskämpfe schwieriger. 

Christian Kern ist Pressesprecher von Staatssekretär 
Kostelka. 
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DIE BERUFUNG AUF MENSCHENRECHTE ZUM ZWECKE IHRER UBERWINDUNG 

nschenrechte, kapitalistischer 
Sta t und soziale Bewegungen 

ChristopherPollrpa~~i,,> 

Der behauptete Wider
spruch zwischen der ab
strakten Verkündung von 
Menschenrechten und ihrer 
häufigen "Verletzung# im 
Einzelfall ist nur ein schein
barer. Er ist bereits in den 
ieweiligen iuristischen Tex
ten selbst angelegt und be
ruht auf der Rolle des 
Rechts in unserer Gesell
schaft und insbesondere 
auf seiner Abstraktheit. 

Schon der Titel dieses Beitrags erscheint 
widersprüchlich. Aber das mag dem Ver
ständnis z.B. der europäischen Integration 
dienen, die gleichfalls einen zwiespältigen 
Charakter hat. Der hier stattfindende Kon
greß * geht von der Beobachtung aus, daß in 
Europa wachsende Aufmerksamkeit für 
Menschenrechte von restriktiven Maßnah
men in den durch Menschenrechte betroffe
nen Bereichen (Asyl, Polizei, Strafverfahren 
u.a.) begleitet wird.''' 

* Die vodiegmde StIldie ist die erweitn1e delltsehe Fas

sal/g meil/es VOl1mgs aaj der XX. Jahreskolljerrill.z der 

"Faropeal/ GroltP jor the stad)' oj devial/a: (md soda/ 

{,Ol/tro/": GitizeJJship, hl/mau rights (md miuorities, Pa

doval/ta/iel/ 3.-6.9.1997. Sie el//vJ)icke/t eil/i ge Ideel/ alls 

meil/er Dissn1atiol/ all der (!lIh'n:l'itiit MOMpe//ier I, 

191)1: Le remllJ:\' m/lu/i! i/I/ dmit (/)II//I/e strategie. 

/. '({I/iOIl des '\J'IIr1ir/I/., ;·,,;/illj", tll FraIIre et 

1// R F L 1'11 matih,· dt lilm' I in/lli/liol/ des tmvai/IeIIl:1' 

'!,'/Ilii/flill/faires. 

In einem ersten Teil.möchte ich zeigen, 
inwieweit Menschenrechte und der kapitali
stische Staat miteinander in einer kausalen 
Wechselbeziehung stehen. Auf dieser 
Grundlage soll der zweite Teil die Bedeu
tung von Menschenrechten für soziale Be
wegungen erhellen. Abschließend wird sich 
herausstellen, daß ein strategischer Umgang 
mit Menschenrechten die Verbindung von 
juristischem Handeln und gesellschaftlicher 
Mobilisierung voraussetzt. 

I. Abhängigkeit von 
Menschenrechten und 
kapitalistischem Staat 
Menschenrechte existieren in einer be
stimmten Gesellschaftsformation. Die 
Marktwirtschaft ist nämlich notwendig 
rechtlich organisiert (Abschnitt 1). Auf der 
politischen Ebene materialisiert die Staats
bürgerschaft als Verdichtung der Menschen
rechte den Staat im Volke (Abschnitt 2). 
Umgekehrt bedürfen M'enschenrechte auch 
des Staates (Abschnitt 3). Schließlich erlaubt 
Recht (einschließlich der Menschenrechte) 
die Objektivierung von Macht, d.h. eine ra
tionalisierte Herrschaft (Abschnitt 4). 

Mit diesen vier Schritten läßt sich zeigen, 
;;.daß Menschenrechte ihre schwankende und 
'begrenzte Gültigkeit bereits selbst enthal
ten. Das begründet und erklärt den schein
baren Widerspruch zwischen ihrer hehren 
Verkiindung und ihrer zuweilen blassen An
wendung. 

Dieter N(In; Hllmal/ rights as a holistic col/cept, 14 HIi

m{/JJ lights qJJtlJ1n~y 1992, S. 1-20 (2-5). 

(2) Vgl. im einzelneJJ Evgenij B. Pasdlllkani.;·, Allgemei

ne Rechtslehre lind JJlalxismlls (1924),3. Aufl., Verlag 

Neue Kritik: Frallkjul1lM. 1970. Dazulmd zum jol

gendm, d.n. zur Rolle rlerAbstraktioJllllld zwei anderer 

WesflJslJJerkmale des Rechts vgl. C. Pollmann, Abstrak

tion, Objehiviemng lmd Rationalitdt bei derstaatmii

bl'J'/!,reifmdm Feswe/lllH/!, von Arbeitsmifi.ihi/!'keit, Zeit-

1. Die notwendige juristische 
form der Marktwirtschaft 

Es ist das Recht, das dank seines abstrakten 
und generellen Charakters die kapitalisti
sche Gesellschaft in ihren verschiedenen 
Aspekten und Bewegungen organisiertY' 
Wie ist das möglich? Die Etymologie der 
rechtlichen "Norm" hilft da weiter: latei
nisch norma bedeutet "Maß". Das Recht 
stellt der Gesellschaft Standards bzw. Mu
ster oder Modelle zur Verfügung, die auf ei
ne unbestimmte Anzahl von Menschen, Ob
jekten und Situationen anwendbar sind. 
Letztere können auf diese Weise gemessen 
und miteinander verglichen werden.(.\l Das 
ist für eine waren tauschende Gesellschaft 
elementar. 

Die Aufgabe des Rechts beginnt jedoch 
schon "vorher". Um Waren einschließlich 
der menschlichen Arbeitskraft tauschen, 
sprich veräußern zu können, müssen die ent
sprechenden Objekte und Menschen inner
halb der Gesellschaft als isolierte, für sich 
existierende und bewegliche Einheiten kon
struiert werden. Eine Sache zu veräußern, 
sich ihrer zu entäußern heißt, sie nach außen 
zu tragen, sie vom Rest abzutrennen und so 
als selbständig zu konstituieren. 

In diesem Sinne zerlegen Arbeitsteilung 
und Spezialisierung die Objekte in immer 
kleinere Bestandteile. Desgleichen werden 
die Menschen aus ihren familiären, dörfli
chen und anderen Bindungen herausgelöst 
und zu Individuen (lat. individuus = unteil
bar) gemacht: Die Gesellschaft wird in ihre 

(3) 1~i;1. C. Po/lmaJlH, a. a. 0., S. 69/ Imter Bezllg atif 

Antoine Jeamwaud, La regle de droit mmme modele, 

Remeil Dalloz Sire)' 1990, Chrotlique, S. 199-210 

(202), und Philippe Gerard, Droit, egalire et ideologie. 

Contriblltion a I'etude critique des plimipes gellerallx du 

droit, PliblicatiollS des Fa[Jtltes ItJJiversitaires St. LOllis: 

Brttxelles 1981, S. 360. 

(4) 1~i;1. F:. B. Pasdwhmis, a. a. 0., S. 88, 90 Jf mit 

Zitaten von Karf Alarx, Das Kapital, Bd. 1, S. 50 f 

slhlijijJir aU.dilw/isdN!s und internatiollales Arbeits- (iVIlJlx-Engdl'-Werke, Hd. 23, Dierz: Berfill-Ost 1962, 

. i ',1 n/llhn·n!'r 1/, 

\1/IJi/!!/!!!/P, r/t'IJ/OIIS!/"/' 

IllhIP ill Fmnlu 

.! I/n .\'lItiollalver- mJd Sozia/red/t 11)92, S. 62-95 (66 jf). S.jemer JI1i- S. 99); Guy Haarcher, !.es droits collet'fijs colltre les 

/11'· ji/r die letzten 

julil ilitfll'/ lit!olgej', i\ /a 

Ihd .I!iailk, (Ille illtrodllrtilJJ/ rritique au droit, F. 
iJlaspero: Paris 1976, bes. S. !09; F. Gollill I R. Dho-

droils de /'howme, Rl'vue trimestlielle des droits de 

I'hoIJJlI1e 1990, S. 23 I -234 (23 I f). Letzterer rechtfer-

//I!/r!i r!i'.' dmits de I'hOIJJIJJi', F.\jirit .\'1'. 184, ilug.-Sepr. quais I P.-H. Goutihn! I lL .1eaIJJIJJtwd I G. !.yoll-Gam t~g! dieseIl Individua/i.\·mlls mit der Aussage, daß staat-

Ilii).!. S. !02-!(l.=;. /11 ,ail!'r historisl!Ju Pn:rpehive I il. Roudil, /.e dmit mlJi!aliste du tmvai/, Presses ulli- liche Kali trolle jedm Exzeß vermeide oder venlleidell 

iilil/.lo/ih!' WidmjJn/l!Je rg/. cL Bt/dell Fidds I Wo/f- 'ueJxitaires dl! Grmoble 1980. solle. 
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Atome aufgespalten. Denn der Markt bedarf 
der freien und gleichen Person.H) 

Das Recht organisiert nun die Atomisie
rung der Menschheit wie auch ihrer Lebens
grundlagen, indem den hierbei entstehen
den kleinsten Einheiten der Status von Wa
ren gegeben wird; als Träger der zu tau
schenden Waren gelten die Menschen darü
berhinaus als Rechtspersonen (lat. persona = 

Maske, was die notwendige Gleichheit und 
Abstraktion von individuellen Besonderhei
ten ausdrückt). 

All das ist keineswegs natürlich. In nicht
kapitalistischen Gesellschaften existieren 
und leben die Menschen in stärkerem Um
fang als Gemeinschaft; ihr Zusammenwir
ken, z.B. in Landwirtschaft und Handwerk, 
erfolgt in geringerem Maß als Tausch. Ent
gegen der landläufigen Vorstellung ist das 
Recht demnach nicht durch seinen repressi
ven Gehalt, sondern zuvörderst durch seine 
Funktion als Architekt und Maßstab atomi
sierter Einheiten gekennzeichnetY) 

(5) Wie Fuß1IOte (3). 
(6) Vgl. Pie/Te BOllrdieu, Sozialer Sinn: Kritik der theo
retischen Vemlt1ift, Suhrkamp: Frankfurt/M., 1987, S. 
241 ff 
(7) Friedrich A. Hayek, Law, legislatioll and libe1'ty, 
Bd. 1: Rules and order, Rout/edge & Kegan Paul: Lon
don/HetJley 1973, S. 85ff, 101 ff (Recht, Gesetzgebung 
und Freiheit: eine tleue Darstellung der liberalm Prinzi
piell der Gerechtigkeit Imd der politischet1 Ökonomie, 
Bd. 1: Regeln ul/d Ordnung, Modeme Industrie: MÜII
chel! 1980, S. 120 ff, J 41 ff); Nicos Poltlantzas, Natu
re des choses er droit. Essai Sill' la dialectiqlle du fait et 
de la valetll~ Librairie gtflllfrale de droit et de jurispru
dmce: Palis 1965, S. 257-261. 

(8) C. Pollmalm, a. a. 0., S. 70, ut/ter Bezug auf K/aus 
Lüderssen, Die empitische Seite des recht/ichm, insbesoll
dere des strafrechtliche1l Werturteils, ill: ders./F. Sack 
(Hg.), Semit/ar: Abweichendes Verhalten, lI-Die gesell-

Nr 5/93 

Der Soziologe Pierre Bourdieu hat diesen 
Mechanismus an Schul- und Ausbildungs
zeugnis;en demonstriert."') Z.B. kann ein 
Unternehmer auf Suche nach Personal sich 
bereits durch bloßen Blick auf die vorgeleg
ten Zeugnisse ein "Bild" von einem Bewer
ber machen. Das Abitur u.a. Diplome sind 
abstrakte Meßlatten, weil sie von individuel
len Eigenschaften abstrahieren. Sie beschei
nigen dem Bewerber und garantieren dem 
Unternehmer ein bestimmtes Ausbildungs
niveau. Dadurch können mehrere Bewerber 
miteinander verglichen werden. Das funk
tioniert aber nur, soweit der Erwerb und die 
Anerkennung der Zeugnisse bindend gere
gelt sind. Auf diese Weise schafft das Recht 
Vorhersehbarkeit und Sicherheit, die für den 
Austausch von Waren und Dienstleistungen 
einschließlich der Arbeitskraft unerläßlich 
sind.(7) Der Grund liegt darin, daß wirtschaft
liche Austauschbeziehungen heutzutage 
häufig so zahlreich und kurzfristig sind, daß 
sie die Entwicklung von Vertrauen zwischen 
den Wirtschaftssubjekten kaum zulassen, 
während zugleich große Kapitalmengen auf 
dem Spiel· stehen, vor allem bedeutende In
vestitionen und zahlreiche Güter.(H) 

Wenn Marktwirtschaft der Rechtssicher
heit bedarf, so erfordert sie zugleich eine ge
wisse Flexibilität in konkreten Entscheidun
gen, um mit dem schnellen technologischen 
und sozialen Wandel fertig zu werden. Die 
Rechtssicherheit muß also partiell und ein
geschränkt bleiben. Sonst würde die kapita
listische Entwicklung schnell blockiert. Wie
derum ist es die Abstraktheit des Rechts, die 
das ermöglicht.(') Der Grund liegt darin, daß 
sich - insbesondere juristische - Texte zwar 
gegenüber ihrem Entstehungszusammen
hang verselbständigen, aber gleichwohl kei
ne allgemeingültige, auf ewig fixierte Be
deutung haben. Denn Sprache ist ein Sy
stem von Zeichen, denen durch gesellschaft
liche, meist stillschweigende Vereinbarung 
Bedeutung zugewiesen wird. Natürlich kann 
jederzeit eine neue Vereinbarung getroffen 
werden. 

Entgegen des Eindrucks, den Menschen 
von ihrer Sprache haben (müssen), kann 
demnach jedes Wort jede Bedeutung anneh-

schaftliche Reaktion atif Kriminalität, Bd. 1, Suhr
kamp: Frankfurt/M. 1975, S. 139-170 (154, 164 Fn. 
86), und Erhard BlanketJburg, Mobilisierung von 
Recht. Über die Wahrscheinlichkeit des Gangs zum Ge
richt, die Chance des Elfolgs lind die daratts folgenden 
Flltlktionen der 1 ustiz, Zeitschrift für Rechtssoziologie 
1980, S. 33-64 (42 f); s. auch Maurice Godeliet~ Natur 
- Arbeit - Geschichte: zu einer universal geschichtlichen 
Theolie der Wirtschaftsformen, llmius: Hamburg 1990, 
S.148. 
(9) F. A. Hayek, a. a. 0., S. 86, 102 ff, 120 (dt. S. 
122, 142ff, 163); N. Poulan!Zas, a. a. 0., S. 258-260; 
Ph. Gtfrard, a. a. 0., S. 359 ff (380 f). 

(10) Vgl. N. Poulall!Zas, Staatstheorie: politischer ÜbeJ~ 
batt, Ideologie, sozialistische Demokratie, VSA: Ham
burg 1978, nametJtlich S. 105-108. Zu denfolge1lde1l 
ProzessCII C. POllmatlll, Unification des tenitoires et ci
toyelmettf par la rtfsidC1ll'!!, Protokolle des illtematio1la-
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men. Das gilt insbesondere für die abstrak
ten Begriffe des Rechts, deren Bezug auf in
dividuelle Bedeutungen im Rechtsstreit 
häufig schwankend ist, zumal die an den de
finitorischen Vereinbarungen beteiligten 
Menschen als juristische Kenner der Materie 
nicht sehr zahlreich sind. Die sprachliche 
Natur rechtlicher Texte ermöglicht so ihre 
behutsame Anpassung an eine und in einer 
sich wandelnden Welt. Als Ergebnis läßt 
sich unverblümt sagen, daß beispielsweise 
Folter sehr wohl mit der Menschenwürde 
laut Art. 1 des deutschen Grundgesetzes 
(GG) vereinbar ist, wenn Richter so ent
scheiden, und die Mehrheit der Bevölke
rung dies akzeptiert. Die Gleichheit ist nicht 
nur wirtschaftlich induziert, sondern spielt 
auch eine Rolle in der Entstehung des Na
tionalstaats. 

2. Der konstruktive Beitrag der 
Staatsbürgerschaft: die Materia
lisierung des Staates im Volk 

Menschenrechte haben mehr mit dem Na
tionalstaat zu tun, als es in der öffentlichen 
Diskussion zunächst scheinen mag. Das wird 
bereits bei Lektüre des Grundgesetzes er
kennbar. Nur die Art. 1 bis 6 beziehen sich 
auf alle Menschen. Die darauffolgenden 
Grundrechte gelten allein für Deutsche. In
dem einem Teil der Bevölkerung Deutsch
lands (oder z.B. Frankreichs) der Status von 
sog. Ausländern zugewiesen wird, was sie 
von bestimmten Grundrechten sowie vor al
lem dem Wahlrecht und der Wählbarkeit 
ausschließt, gelten aber auch die Art. 1 bis 6 
für diese Menschen nur teilweise. Ihre mehr 
oder minder unsichere aufenthaltsrechtliche 
Lage und ihr Ausschluß von politischen Ent
scheidungen erschweren es ihnen, ihre 
Rechte wahrzunehmen und durchzusetzen. 
Insbesondere sind sie an den linguistischen 
Vereinbarungen (s.o.) über den Inhalt der 
Grundrechte kaum beteiligt. Tatsächlich 
werden die "Ausländer" den sog. Deutschen 
in vieler Hinsicht schlechtergestellt (schein
bar entgegen Art. 3 GG), ihre Religionsausü
bung (Art. 4) und ihr Familienleben (Art. 6) 

Im Kolloquiums über das soziale Europa, Jl10tJtpellier 
25.-27:4.1991, im Druck bei L'Harmattatl (Paris); 
ders., E1ltre le poids des prtfctfdents et les inttfrits jinan
eiers: I'evolutioll du C01lt'Cpt d'tfgalittf, Revue t/imestrielle 
dedroiteuroptfC1l1991, S. 47-58 (57 f). S. auch EtiCll
ne Balibal~ Rassismus /ltId Natiotla/ismus, ill: E. Bali
bar /1. WallersteilI, Rasse - Klasse - Nation. Ambiva
lente IdmtitätCll, Algummt: Berlin 1990. 
(11) "Olle of the surest ways to cOlifirm an idetJtity,jor 
comm/mitfes as weIl as for individuals, is to find some 
way of measuring what olle is not" (Kai Eriksoll, 
Wayward plllitans: a study in the sociology of deviallee, 
lohn Wiley & SOllS: New York 1966, S. 64, zitiel1 bei 
iUassimo Pastore, "Bolltldary" cot/flicts aroulld and in
side the Europeal/ Commu1lity, Vortrag atif der ill Fuß
note * erwähnten Konfermz; die erste HervorhebIllIg 
wurde hinzugefügt, lt1n auf die mo'gliche Rolle des Rechts 
il/ diesem ZusammCllhang hinzuweisen). 
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werden behindert, und in letzter Zeit ist zu
nehmend ihr Leben in Gefahr (Art. 2). 

Diese Unterschiede machen deutlich, 
daß die Menschenrechte in der Staatsbürger
schaft gipfeln und ohne sie nur begrenzten 
Wert haben. Das kommt nicht von ungefahr. 
Die Staatsbürgerschaft schmiedet dem Staat 
seine menschliche Grundlage, das Volk bzw. 
die Nation, und zwar durch Gleichheit aller 
Angehörigen und Ungleichheit aller auf die
se Weise zu Ausländern gemachten Men
schenY(1) Vereinheitlichung nach "innen" 
und Abgrenzung nach "außen" hängen auf 
das engste miteinander zusammen: Be
stimmte Menschen gleichzustellen erfordert, 
gewisse Unterschiede zwischen ihnen zu 
vernachlässigen (von ihnen durch eine Be
nennung dieser Menschen z.B. als Deutsche' 
zu abstrahieren), um Unterschiede zu ande
ren Menschen hervorzuheben und als Gren
zen bewerten zu können; die Betonung sol
cher, qualitativ geworden er Grenzen führt 
umgekehrt zur Unbeachtlichkeit der erstge
nannten Unterschiede und erleichtert so die 
Vereinheitlichung nach innen."" Die Exi
stenz einer Nation beruht demnach auf der 
Gleichheit der dadurcb. zu ihren Angehöri
gen erklärten Menschen und nur dieser. 

Verallgemeinernd läßt sich sagen, daß 
Gleichheit nur in bezug auf Ungleichheit 
denkbar ist. Die individuellen Abiturzeug
nisse sind nur unter sich gleich, in Abgren
zung zu anderen Diplomen. Würde die 
Gleichheit aller Schul- und Ausbildungsab
schlüsse verordnet (bzw. durch einen identi
schen Begriff unterstellt), hätte diese 
Gleichheit keinerlei Wert und könnte sich 
nicht durchsetzen. Dementsprechend ist 
auch die Gleichheit aller Menschen laut Art. 
7 der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte bereits eine juristische Fiktion. Viel
mehr wird die Gleichheit der Menschen na
mentlich durch die Konstruktion von jeweils 
zwei Menschengruppen - Staatsangehörige 
und Ausländer - begrenzt."2l 

Der zusammenhängende Prozeß von 
Ein- und Ausgrenzung - und das heißt auch 
der Herstellung von innen und außen - er
folgt durch abstrakte Begriffe".l) wie Staats-

(12) Cf 1l1aura de Bematt, Paradoxical aspeets 0/ hu

man rights, Vottrag au/ der i/l Fußtlote * erwähllten 

Kolljercllz. Peter Leuprecht, Direktor für Mmschenrechte 

beim Europarat, sieht darin "Olle 0/ the most serious, 

alld at the same tillle most widespread, depattures /rom 

the prim'iple 0/ the lilliversalit)' 0/ hllman rights" (Re

f/ectiollS Oll human rights, 9 Human rights law joumal 

1988, S. 163-174{165fJ). 

(13) Cf C. Pollmaml, Abstraktioll ... (Fn. 2), bes. S. 
66, mit 7Jtaten VOll Pb. Gr'mrrl (FIl. 3), S. 358, IIl1d P. 

/Jollldim (FII. 6), S. .!.!8. 

I /-1) I~I. sf'ille U/teile U)/II .!('.IJ.IJ(i, (:-/9.!/89 Sevince, 

FII;slhl'idllllgssamltllllll.~ (~.\'(I/IIIIII.) /990, S. 1-3497 

II.:.II./.IJI, C-18/9() [\',i/I,I .\flll/l//1. 1991, S.1-221 

·/(;/.!9.!, (:-237/91 ".'( j/; ill rler amtlichen 

)'(IJ/IIJ//IIJ//!,: 

(I.';) I:~I. rias Urteil VOIII 18.10.9(7, C-297/88 11. C

/1)7/89 [hodzi, Samml. 199(1, S. 1-3783ff. 

! In) I:~I. ::;.H.das U/teilvo/ll8.7.9.!, C-243/91 Tagha-
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bürgerschaft. Er läßt sich gut in der Europäi
schen Gemeinschaft beobachten. Um ihre 
menschliche Basis zu einigen, werden das 
Recht auf Freizügigkeit und das Verbot der 
Diskriminierung von Angehörigen der ande
ren Mitgliedstaaten stufenweise zu einer eu
ropäischen Staatsbürgerschaft ausgebaut. 
Diese soll den Staatsangehörigen der Mit
gliedstaaten und eventuell auch den Ein
wanderern aus jenen Drittländern gewährt 
werden, die mit der EG durch Assoziierungs
und Kooperationsabkommen verbunden 
sind (z.B. die Türkei und Marokko). Diese 
extensive Konzeption einer europäischen 
Staatsbürgerschaft wird gegen die Position 
der Mitgliedstaaten vom Europäischen Ge
richtshof in Luxemburg vorangetrieben.( 4

) 

Alle anderen Menschen sollen - und müssen 
bis zu einem gewissen Grad im Falle der 
Beibehaltung territorialer und bevölkerungs
mäßiger Grenzen - von einer europäischen 
Staatsbürgerschaft ausgeschlossen werden. 
Das bedeutet vor allem, daß sie kein Recht 
auf Einreise oder gar auf Einwanderung ha
ben/LI) und daß sie trotZ legalen Aufenthalts 
in der EG keinen Anspruch auf Gleichbe
handlung haben·II !» (Daraus ergibt sich im 
übrigen, daß die Forderung nach "offenen 
Grenzen" für Flüchtlinge und Einwanderer 
die Aufhebung dieser Grenzen, der durch sie 
konstituierten Nationalstaaten und wahr
scheinlich auch des Rechts bedeutet.) 

In die umgekehrte Richtung weisen die 
Desintegration Jugoslawiens und der So
wjetunion. Um neue - und teilweise zu
gleich alte - Nationalstaaten zu schaffen, 
verlieren die Kroaten in Serbien, die Russen 
in Litauen und viele andere ihre bisherige 
Staatsbürgerschaft und teilweise sogar ihr 
Leben. Menschenrechte und Barbarei sind 
also keineswegs miteinander unvereinbar. 

Die Nähe von Gleichheit und Ungleich
heit beruht nicht nur auf einem immanen
ten, sondern auch auf einem psychologi
schen Grund. Das menschliche Bedürfnis 
nach Gleichheit scheint vor allem gegenüber 
qem Nächsten, d.h. innerhalb einer gesell
schaftlichen Gruppe zu wirken. Es wird dar
überhinaus genährt und befriedigt durch die 

vi, /loch llicht in der amtlichen Sammlu/lg. 

(17) Vg!. Eve!Ylle Pisier-Kouchner, L'obiissance et la 

loi: le droit, in: F. Chatelet (Hg.), Histoire des idtflogies, 

Bd. 3: Savoir et pouvoir du XV111e au XXe siede, Ha

chette: Paris 1978, S. 120-142 (130 j). 
(18) Vgl. E. Bafibar(Fll. 10}. 

(19) fl. a. O. sowie ders., Gibt es eitlell "Neo-Rassis

mus"?, ill: Balibar/Waflersteitl (FII. 10}.lmgroßerm 

ZlIsamtllmhatlg s. Tzvetall Todorov, Die Eroberllllg 

Amerikas. Das Problem des AlIdereIl, Suhrkamp: 

Fnll/k/IlIt/M. 1985. S./emer lack DOllllelly, Cultural 

relativislll alld lflliversal humall rights, 6 H Ulllall rights 

ql/tlIterl)' 1984, S. 400-419,fiir eillell VCl:>Zltn, rias UlIi

verselle lIlld das Besondere miteillallder zu versöhJleJl. 

(20) Vgl. AlltOllio Papisca, Democrac)' {lud humall 

rights ill the age 0/ illtetdepellde/lce, VOltrag auf der ill 

Fl{/Jzzote * ClwähllteJI Konferellz. 

(21) Vgl. Eric Steill, Lawyers,judges, alld the makillg 0/ 
(/ trallsllatiollal cOllstitutioll, 75 Americall jour1Ial 0/ 
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Abgrenzung und die Ungleichheit von ande
renY" Die Bürger tendieren sogar dazu, ihre 
Freiheit und Gleichheit zu fetischisieren (1") 

und allen als andersartig wahrgenommenen 
Menschen entgegenzuhalten. Das weist auf 
mögliche Verbindungen hin zwischen dem 
menschenrechtlichen Anspruch und ethno
zentristischen, wenn nicht rassistischen Ein
stellungen·II ') 

In vollem Umfang existieren Menschen
rechte also nur innerhalb der durch die 
Staatsangehörigkeit gezogenen Grenzen. (20) 

Wenn sie trotzdem als universell gültig er
scheinen, so hängt das vielleicht mit der 
wirtschaftlichen und kulturellen Verflech
tung auf der Welt zusammen. Es würde 
wohl keinen guten Eindruck machen, Han
deIspartner aus der Dritten Welt durch die 
national begrenzte Formulierung von 
Grund- und Menschenrechten bereits ab
strakt als minderwertig zu erklären. Solange 
die internationalen Gerichte nicht über eine 
Weltpolizei verfügen, gibt die universelle 
Formulierung der Menschenrechte den do
minierenden Ländern außerdem das Defini-. 
tionsmonopol, welche konkreten Bedeutun
gen jeweils gemeint sind, und erlaubt ihnen 
so indirekte Eingriffe in die Poltik der ab
hängigen Länder. 

3. Die Menschenrechte und ihr 
Bezug auf den Staat 

Die Menschenrechte sind also auch dadurch 
an den Staat gekettet, daß ihre Durchset
zung eine Gerichtsbarkeit verlangt. Diese 
muß nicht nur - zumindest formal - unab
hängig sein, ihr muß auch eine Polizeigewalt 
zur Verfügung stehen. Dies ist bis heute im 
wesentlichen nur im staatlichen Rahmen der 
Fall. Wer die Geltung der Menschenrechte 
in diesem oder jenem Teil der Welt fordert, 
sollte sich mithin darüber klar sein, daß dies 
den Export des westlichen Staats modells 
voraussetzt und unterstützt. 

Der Bezug auf eine unabhängige Ge
richtsbarkeit ist von entscheidender Bedeu
tung, weil - wie die US-Geschichte und die 
europäische Integration beispielhaft zeigen -

illtematiollallaw 1981, S. 1-27. 

(22) Vgl. Michelvct1l de Kerchove / FratJ[ois Ost, Les)'

steme juridique mtre ordre et desordre, Presses ulliveJ:>i

taires de Frallce: Paris 1988, S. 165 hinsichtlich des 

Rechtsdisktll1'es im Allgemeilletl: Gerhard Struck, Zur 

Theorie juristischer Argumetlfatioll, Duncker & Hum

blot: Berlitl-West 1977, S. 142-145, die Rechtsprechullg 

mit der politischen ulld legislativetl Ebene vergleichmd: 

Terrallce Sandalow / Eric Steill, 011 the two s)'stems: atz 

overview, ill: dies. (Hg.), COll1ts atzd /ree markets. Per

spettives /rom the Ullited States and Europe, Bd. 1, 
Clarmdoll Press: Ox/ord 1982, S. 3-45 (42), deli Eu

ropäischell GetidU,ho/ betreffelIrI. 

(23) Vgl. Hjalte Rasltlltssell, 011 law alld polic)' in the 

Ellropeall COltlt o/jl/stice. A comparative stud)' itz judi

dal policymakillg, lvI. Nijhoff: D01Ylrecht 1986, S. 245; 

s. auch loseph H. H. Weiler, The Commlltiity s)'stem:the 

dual {naractel' o/slIprallatioliafism, 1 Yearbook 0/ Eu

ropeall Law 1981, Ox/otd 1982, S. 267-306 (301). 
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die Rechtsprechung bei der territorialen Ver
einigung von Industriegesellschaften die 
wichtigsten Impulse gibtY" Das fallweise 
Vorgehen von Gerichten scheint eher als po
litische Entscheidungen in der Lage, geogra
phische Einheiten einander näherzubringen. 
Der Grund liegt wahrscheinlich darin, daß 
Gerichte es gemeinhin mit Randproblemen 
von geringer globaler Bedeutung zu tun ha
ben (22) (in Abschnitt II 2. werden wir noch 
einmal auf dieses Phänomen zurückkom
men). Da Prozesse demnach meist wenig po
litisiert sind, provoziert auch ein Grundsatz
urteilregelmäßig geringeren Widerstand als 
eine entsprechende politische Entschei
dung. 

Dieser Mechanismus ist nun besonders 
wirkungsvoll, wenn es um Menschenrechte 
geht. Mehr als andere Rechtsvorschriften be
treffen und mobilisieren Menschenrechte 
die Individuen im Hinblick auf die Grundla
gen ihrer Existenz. Durch den Bezug auf 
Menschenrechte macht sich ein Gericht für 
den Bürger interessant. Im Gegenzug wer
den die Bürger zu Verbündeten des Gerichts 
in seinem Bemühen, die territorialen Einhei
ten zu integrieren."') 

Der Europäische Gerichtshof hat dies in 
den 60er Jahren lernen müssen. Er hatte 
zunächst entschieden, daß er nicht mit der 
Aufgabe betraut sei, die Befolgung mitglied
staatlichen Verfassungsrechts einschließlich 
der Grundrechte durch die EG zu sichernY") 
Diese Entscheidung veranlaßte manche na
tionale Gerichte, die Beachtung der in der 
jeweiligen Verfassung verankerten Grund- . 
rechte selbst zu kontrollieren. Das behinder
te die europäische Integration erheblichP) 
Deshalb begann der Gerichtshof alsbald, ei
nen - seitdem ständig wachsenden - Katalog 
von Grundrechten zu entwickeln, die auf 
EG-Ebene geschützt oder jedenfalls berück
sichtigt werden müßten."6l 

jedoch beziehen sich Menschenrechte 
nicht nur auf den Staat, sie organisieren auch 
staatliche Herrschaft. 

4. Recht statt Kaiser und Könige: 
Objektivierung von Herrschaft 

Menschenrechte als Teil des Rechts bedeu
ten eine objektivierte Form von Herrschaft. 

(24) Urteile vom 4.2.59, 1/58 Stork, Sammi. 158/59, 

S. 17 ff. (26), u. vom 16.7.60,36-38 & 40/59 Ruhr

kohlCll-Verkauf, Sammi. 1960, S. 423 ff. (438). 
(25) Für die letzten beiden Sätze vgl. H Rasmussm 

(Fll. 23), S. 393 ff. mit QuellC1langaben. 

(26) Urteile vom 12.11.69, 29/69 Stauder, SammI. 

1969, S 419 ff. ((425); 17.12.70,11/70 Intemationale 

Handel, Samml. 1970, S 1134 ff.; 14.5.74, 4/73 Nold 

J1, Samml. 1974, S. 504 ff. (507 J); 13.12.79,44/79 

Das liegt wiederum an ihrem abstrakten 
Charakter. Die Abstraktheit verbirgt die 
konkreten Anwendungen und Implikatio-

. nen, die abweichen mögen von dem, was im 
jeweiligen Menschenrechtstext verkündet 
zu sein scheint, ja sogar von den ursprüng
lich beabsichtigten BedeutungenY7) 

Diese Abweichung ist unvermeidbar. Im 
Gegensatz zum ersten Anschein entsteht 
Recht nicht mit der Gesetzgebung, sondern 
durch Konflikte, die rechtlich oder gar ge
richtlich bearbeitet werden."" Recht wird 
erst durch individuelle Entscheidungen, d.h. 
in konkreter und schrittweiser Form zu einer 
effektiven Wirklichkeit."O) Es existiert in und 
mittels seiner AnwendungYO

) Deshalb stei
len menschenrechtliche Texte und ihre kon
kreten Anwendungen zwei unvergleichbare 
Ebenen dar, die zwangsläufig wenig mitein
ander gemein haben. Es kann zwischen bei
den keine Widersprüche geben (oder: die 
Widersprüche sind unweigerlich bereits im 
Text angelegt). 

Überdies besitzen Menschenrechte eine 
fast schon religiöse Verführungskraft. Stärker 
noch als andere Rechtsansprüche geben sie 
sich für mehr aus als sie sind. Denn weder 
die durch sie Verpflichteten noch der Inhalt 
der den Rechten entsprechenden Pflichten 
werden genanntY') Menschenrechte ver
klären ihre Zielsetzung in eine rein morali
sche Richtung, indem sie die Mittel zur 
Durchsetzung dieser Ziele übergehenY2)Wer 
beispielsweise wird durch die Religionsfrei
heit verpflichtet, und was müssen diese 
Menschen oder Organe zur Sicherung der 
Religionsfreiheit tun oder unterlassen? Müs
sen sie den Bau von Moscheen zulassen oder 
gar fördern? 

So paradox es klingen mag, die Men
schenrechte begünstigen ihre eingeschränk
te Anwendung noch dadurch, daß sie in 
mehr oder weniger feierlicher Form morali
sche Prinzipien und Ideale proklamierenY') 
Denn mit Karl Kraus läßt sich sagen: "Das 
Übel gedeiht nirgends so gut wie dort, wo 
ihm ein Ideal vorangeht". Mit anderen.Wor
ten, "Ideale sind unser gutes Gewissen" (Al
cott). 

All diese Mechanismen ermöglichen die 
"Objektivierung" (.H) oder Rationalisierung 
von Herrschaft. LlS

) Statt einem Kaiser oder 
König unterworfen zu sein, werden die Men-

bOllrgeoise, Prods NI'. 9 (1982), S. 89-108 (105); E. 

B. Pasdlllkatlis (Fn. 2), S 55J, 69. 

(29) Vgl. M. Miail!e, Ulle introdllctioll ... (FI1. 2), S. 

108;1. Weiler (Fll. 23}, S. 276/; E. Stein (Fll. 21), S 
10. 

(30) Vgl. E. B. Paschukatlis (F11. 2), S 61/ mit einem 

amiiSatztCll Zitat VOll }\. Hold v. F emeck, Die Rechts

'widrigkeit, 1903, S 11. 

(31) Vgl. Luciell FraI1{ois, La forme des droits de 

Hauer, Samml. 1979, S 3740 ff. (3744). I'homme, Revue trimestrielle des droits de I'homme 

(27) Vgl. Jlldy Fudge / Harry Glasbeek, The politics of 1990, S 45-49 (46/); Rem! vall Swa{lllingm, Human 

rights: a polities with little dass, 1 Social & legal studies rights as a i'Olztra-Jactivelless, VOl1lYJg auf der ill Frz * 
1992, S 45-70 (52-55). erwähntetl Konferenz. Die FOlmulier'llllg der MCllschetl-

(28) Vgl. F. A. Hayek (Fn. 7), S. 123 ff. (dt. S. 165 rechte als Rechte VOll iJ;lellschett statt als Pflichten gegenü-

f/); M. 1l'Iiaille, La spicijicite de la forme juridiqlte bel' MelIschen folgt auch aus möglichen Widersprüchen 
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schen von Institutionen "regiert" (d.h. be
herrscht), die abstrakte und allgemein ak
zeptierte Regeln anwenden. Individuelle 
Entscheidungen werden so getroffen und 
begründet, daß sie sich aus diesen Regeln 
ergeben. Herrschaft und soziale Kontrolle 
werden auf diese Weise räumlich und zeit
lich sowie im Hinblick auf die betroffenen 
Personen und Organisationen gestreckt und 
dezentralisiert. Allerdings bedeutet Objekti
vierung auch, daß die Herrschaftsausübung 
in gewissem Umfang an ihre eigenen Regeln 
gebunden ist. 

11. Menschenrechte als 
relative Sicherheit in der 
Konkurrenzgesellschaft 

Recht bedeutet, daß die Ergebnisse gesell
schaftlicher und politischer Kämpfe für eine 
gewisse Zeit verallgemeinert werden (Ab
schnitt 1). Diese Rechtssicherheit bezieht 
sich allerdings auf eine allumfassende Kon
kurrenz und fördert diese auch noch (Ab
schnitt 2). 

1. Die Verallgemeinerung sozialer 
& politischer Waffenstillstände 

Menschenrechte - oder zumindest die inner
staatlich gültigen Grundrechte - haben die 
Ergebnisse von Kämpfen formalisiert, in de
nen sich die Forderungen nach persönlicher 
Freiheit und Schutz vor willkürlicher Obrig
keit in mehr oder weniger.großem Umfang 
durchsetzen konnten. Indem diese Siege die 
Gestalt von Texten annahmen, wurden sie 
in die Zukunft verlängert. Menschen- bzw. 
Grundrechte mindern bei den durch sie Be
günstigten die Notwendigkeit, für die 
Durchsetzung ihrer Interessen erneut kämp
fen zu müssenY6l Sie erzeugen einen Teil 
der schon erwähnten Sicherheit und Vorher
sehbarkeit. Das ist hilfreich für auf sich ge
stellte Individuen (37) und darüberhinaus in 
ungünstigen Situationen, etwa bei gegen
über dem "Waffenstillstand" verschlechter
ten Kräfteverhältnissen. Zwar hängt auch die 
Anwendung von innerstaatlich effektiv gülti
gem Recht von den gesellschaftlichen und 
politischen Kräfteverhältnissen ab. Doch 

zwischen konkreten AllWetldungen verschiedmer iJ;Jen

schenrechte (L. Frallf'ois, a. a. 0., S. 47; Rene van 

Swaatlingen, a. a. O.). Kritisch zum Begrijf"mellschli

cher Pflichten" wegen iVJißbrauchsmöglichkeitm durch 

totalitäre Regimes P. Leuprecht (Fll. 12), S 169. 

(32) L. Fran{ois (Fll. 31), S. 48. 

(33) Vgl. Fields / Narr (Fll. I}, S 1,5. 
(34) Vgl. P. Bourdieu (F,1. 6), S. 24, 123/, 184 J 

Fn.18,214/. 

(35) Vgl. Dmio Melossi, Weak Leviathall atld strong 

democracy, 01' of two styles of social cOlztrol, !tltematio

nal joltmal of cOlztemporary sociology, im Ersdleillen. 

(36) Vgl. F. Collinu.a. (Fll. 2), S 201. 

(37) Vgl. Fudge / Glasbeek (F,1. 27), S 51. 

(38) Vgf. L. Frall{ois (Fll. 31), S 46. 
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aufgrund der oben untersuchten Objektivie
rung ist diese Abhängigkeit nur vermittelt 
und auf längere Zeiträume wirksam. 

Es liegt daher im Interesse sozialer Be
wegungen, ihre Anliegen auch juristisch zu 
formulieren und anerkannte Rechte gegen 
Angriffe zu verteidigen. Der entsprechende 
Rechtsanspruch muß allerdings realistisch 
sein; ein "Recht auf Arbeit" z.B. scheint un
ter Marktbedingungen sinnlos zu sein.OHJ 

2. Menschenrechte als Ergebnis 
und Stütze einer atomisierten 
Gesellschaft 
Der schon entwickelte Zusammenhang zwi
schen Menschenrechten und Marktwirt
schaft darf dabei jedoch nicht aus dem Auge 
verloren werden. Menschenrechte sind 
ihrem Wesen nach individuell. Sogar in ihrer 
kollektiven Form setzen sie Konkurrenz vor
aus. Die Rechte eingeborener Völker etwa 
machen nur Sinn in der Gegenüberstellung 
zu den Rechten anderer Völker. Berechtigte 
Kollektive bedürfen außerdem der Rechts
persönlichkeit (andernfalls wären die Rechte 
eines Kollektivs kaum von individuellen 
Rechten zu unterscheiden) (.1')) und somit ei
nes Organs oder einer Vertretung zur Gel
tendmachung von Ansprüchen. Die Mecha
nismen des Organhandelns und der Vertre
tung tragen nun zu einer individualistischen 
Wahrnehmung und verstärkter sozialer Kon
trolle bei.(4() Menschenrechte helfen so bei 
der Atomisierung der Menschheit.(41) 

Die Atomisierung folgt allerdings nicht 
allein aus mehr oder minder individuellen 
Rechten, sondern auch aus juristischem 
Handeln. Wie Niklas Luhmann in etwas zy
nischer Art gezeigt hat, drängen der Rechts
streit und insbesondere das Gerichtsverfah
ren die Parteien zur Rollenübernahme und 
verstricken sie in ihren eigenen Forderun
gen und Argumenten. Mit dem Fortgang des 
Verfahrens werden diese immer spezieller 
und untauglicher für gesellschaftliche Mobi
lisierung. (42) Recht funktioniert wie ein 
Trichter (4\): einmal drinnen, kommt mensch 
nicht wieder heraus, und nur natürliche oder 
juristische Personen und deren spezifische 
Forderungen gelangen durch das Trichter
loch. Im Recht existieren soziale Bewegun
gen nur als organisatorische Strukturen und 
verlieren dadurch ihren Bewegungscharak
ter.H4> Die Gründe für den Trichtereffekt lie-

(39) LlI diesel/lIJld verwandteIl Problemen, vgl. lohn 
Edill'a;ds, Grollp right.r verSllS individlla! rights. Tha 
m.l'!' o/mct comriolls /,o/ilirs. Forlmg (lil/der in FujJ
Hoft :~: f'/7L'iihlltell A"OI(ji,/I,/J:.. .. 

(.f('1 I:d P. BOllIY/im./JI njm<:''f'IlllIlioll jJo/iliqlle. EIt!-
111mi,' IWllr 11111' /h/rJl'ii' r/I! r/lfilll/' Iw/i/illlll', Actes de!a 
/(', /;t"!r !;t' NI .l'Ci(!ll((S .\01/>;;'1 \ / /(;,,)' 7 ( / 98/), S.3-24. 
(-/ I) I d. Bm/{/f'{/I,:rI/1 ·.(li'·lllioll de!a dasse 

'f(Clii'!!'. IM. I: Fm/lr/i/l.'I. ( .. !J{)III;~eois: Paris 1978; 
Flld~1' / G/asbel'k (FII.l7). S. 61; lrllrlarPitch, Vortrag 
011111' 'li/tl (lillder ill FII/IIIOIt ,', erwählltell KOllferellz. 
(.fl) ,\·il.:las 1,lIhIllCtllll, Legitilllatioll durch Veifahnm, 3. 
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gen im übrigen auch in einer unterschiedli
chen Zeitlichkeit (Zeitstruktur) im Rechts
system, in einer sozialen Bewegung und bei 
einem individuellen Kläger oder Beklag
ten.(1

) 

Die Verstrickung ist umso wirkungsvol
ler, als juristisches Handeln Erfahrung und 
Kentnisse erfordert, über die gewöhnlich nur 
Spezialisten, insbesondere Rechtsanwälte 
verfügen. Zudem führen diese und andere 
technische Voraussetzungen leicht zu Büro
kratisierung und Rechtsgläubigkeit. Die Ak
zeptanz gerichtlicher Verfahren und ihrer 
Ergebnisse wird schließlich durch die Ein
heit des Rechtssystems gefördert: Da letzte
res ein - zwar nicht widerspruchsfreies -
Ganzes darstellt, legitimieren Prozeßerfolge 
die Niederlagen.("') Angesichts der wider
sprüchlichen Rolle von Recht und Men
schenrechten stellt sich die Frage, wie ein 
langfristiger, strategischer Umgang damit 
aussehen mag. 

111. Strategischer Rechtsge
brauch als Verbindung von 
iuristischem Handeln und 
sozialer Mobilisierung 

Da rechtliches Handeln notwendig individu
ell und atomisierend abläuft, kann es für sich 
genommen kaum strategisch sein. Denn ein
zelne Kläger (oder Beklagte) werden selten 
bereit und in der Lage sein, ein über ihre je
weiligen unmittelbaren Interessen hinausge
hendes Ziel zu verfolgen. Nur eine Gruppe 
oder gesellschaftliche Bewegung wird solch 
eine langfristige Perspektive einnehmen 
und durchhalten können. Einem Kollektiv 
mag es gelingen, im Umgang mit Menschen
bzw. Grundrechten deren atomisierende und 
idealisierende Wirkungen zu mindern. In 
Beziehung ;w einem kollektiven Interesse 
mögen juristisches Analysieren und Handeln 
die gängigen Illusionen über Menschenrech
N: vermeiden oder aufgeben und zugleich 
deren wirtschaftliche und politische Funk
tionen anerkennen. Dann kann ihre reale 
und zugleich begrenzte Eignung zur Förde
rung jenes Interesses genutzt werden. 

Der strategische Ansatz zielt darauf, Be
reich und Macht des Rechts unter kollektive 
Kontrolle zu stellen und damit einzugren
zen. Als Beispiel läßt sich das Verhalten nie
derländischer und belgiseher Gewerkschaf-

el'w. Auf!., Ltlchterhalld: Neuwied/Berlill-West 1978; 
vgl. Flldge / Glasbeek (FIl. 27), S. 59, lIordamerikalli
ghe Beispiele zitierelId. Dieser Mechallismus begünstigt 
die obell ill Absdlllitt I 3 e!"'(@ähJlte Orielltiertltlg der Ge
rühte {ml Rcltldprobleme. 
(43) Ausdrllck iibel'llommm VOll N. Luhmaml, a. a. 0., 

S. 115, ebel/so wie" Verstrickllllg" (s. 87). 
(44) Fgl B. Ede/mall (FJI. 41), S. 29 f 
(45) Vgl. Frallcille SOllbirall-Paillet, Forllla!isatiOtI ju
ridique et ressOllrces des protagollistes dalls lItl cOIlf/it du 
travail, Celltre de rethenhes sociofogiqlles Stil' fe droit et 

fes illstitutiolls pblales: Paris 1988, S. 152; Ulliversität 
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ten anführen. Diese haben in den 70er Jah
ren für sie negative Gerichtsentscheidungen 
nur insoweit beachtet, wie sie überhaupt 
rechtliche Wirkungen entfalten konnten, 
d.h. in der Regel ausschließlich zwischen 
den jeweiligen Prozeßparteien ("inter par
tes") und für einen konkreten Fall. Sie ha
ben diesen Entscheidungen also keine allge
meine Bedeutung ("erga omnes") zuer
kannt. Eine legalistische Haltung zur Recht
sprechung wurde somit vermieden. Gegner 
der Gewerkschaften und Gerichte konnten 
die in jenen Entscheidungen verkündeten 
oder unterstellten Prinzipien zwar in späte
ren Prozessen erneuern. Aber dabei war Vor
sicht geboten, um nicht durch zu viele Pro
zesse die Legitimität der Rechtsprechung zu 
. untergraben. (47) 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
der strategische Umgang mit Recht und ins
besondere mit Menschenrechten eine ge
sellschaftliche Mobilisierung erfordert, z.B. 
in der Gestalt von Gewerkschaften. 

Umgekehrt werden soziale Bewegungen 
nur dann an Einfluß gewinnen, wenn deren 
Träger und die von ihnen angesprochenen 
Menschen (die als Individuen ja persönliche 
Interessen und Rechte verfolgen) davon ei
nen Nutzen haben. HHJ Wie schon gezeigt, 
sind oder fühlen sich die meisten Individuen 
heutzutage auf den Schutz des Rechts ange
wiesen. Soweit soziale Bewegungen in men
schenrechtlich erfaßten Bereichen tätig sind, 
müssen sie daher ihre Anliegen und Forde
rungen auch durch Berufung auf Menschen
rechte vortragen. Paradoxerweise kommt die 
kollektive, anti-individualistische Orientie
rung nicht umhin, sich der rechtlichen, indi
vidualistischen Form zu bedienen. 

Wenn also rechtliches Handeln in strate
gischer Sicht der sozialen Mobilisierung be
darf, so gilt auch das UmgekehrteH'!): Gesell
schaftliche Bewegungen werden nur mit 
Hilfe des Rechts Erfolg haben. Perspekti
visch mag die Berufung auf Menschenrechte 
folglich dazu beitragen, diese weniger not
wendig zu machen. Ich habe nicht behaup
tet, daß die Bewältigung dieses Wider
spruchs leichtfallen werde. 

Dr. iur. Christopher Pollmann arbeitet als Assistent 
am Europarechtsinstitut der Universität Robert 
Schuhman in Strasbourg. 

Dieser Beitrag ist erstmals in der deutschen Zeit
schrift "Widersprüche", Nr. 46 (1-1993) erschienen. 

Paris II (Hg.) / lacqlles-lean Allst1'llY lI.a., Le droit et le 
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ZUR POLITIK DER VERUNSICHERUNG 

Sicherheit im Wandel 
?Nl~~f .. ed;"~ef~~t!b .. 

Wie bewältigen Gesell
schaften Wandel, ohne der 
Versuchung Vorkrieg zu 
verfallen? Ein Versuch. 

Wann det' Krieg beginnt, das kaml man wissen, 
aber wann beginnt der Vorkrieg. Falls es da Re
geln gäbe, müßte man sie weitersageJl. In Ton, in 
Steill eingraben, überliefern. (I) 

Novotny/Evers kommen in ihrer Studie 
"Über den Umgang mit Unsicherheit" (2) zu 
dem Schluß, daß die Schaffung von Sicher
heiten dann immer mehr zu einer Frage ih
rer gesellschaftlichen Gestaltung werde, 
wenn es "keine über die Zeitläufe stabile 
Einrichtungen und Garanten mehr gibt, die 
von sich aus Orientierung, Sinn und geteilte 
Gewißheiten vermitteln" (.". Nicht zuletzt 
der Stellenwert, den das Thema Sicherheit 
in der öffentlichen Diskussion gewonnen 
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hat, spricht dafür, daß selbst die Annahme 
der Autoren, "in den westlichen Demokrati
en gehöre politische Stabilität zur selbstver
ständlich gewordenen gesellschaftlichen 
Selbstdefinition "/"' inzwischen viel von ihrer 
Selbstverständlichkeit verloren hat. 

In der Tat geht die Bedeutung des The
mas Sicherheit mittlerweile wohl weit über 
die Herausforderung einer (neuerlichen) 
"gesellschaftlichen Gestaltung von Sicher
heiten" hinaus. Bezugspunkte, Verteilung 
und Rezeption von Sicherheit(en) werden in 
den nächsten Jahren entscheidenden Ein
fluß auf die ökonomische, soziale und politi
sche Restrukturierung der westeuropäischen 
Gesellschaften haben. 

Unabhängig vom Produkt wird die gesell
schaftliche Gestaltung von Sicherheit(en) 
die Qualität des Transformationsprozesses 
wesentlich beeinflussen: die Rezeption von 
Verunsicherungen/Unsicherheit wird be
stimmenden Einfluß darauf haben, ob (reali
stischerweise wohl: wieweit) sich die einzel- . 
nen Gesellschaft der Versuchung dessen 
hingeben werden, was Christa Wolf "Vor
krieg" nennt. 

JURIDIKUM 

Was Christa Wolf in dieser prägnanten 
Metapher zusammenfaßt, kann auch mit Be
griffen wie Totalisierung, Enthumanisie
rung, Militarisierung u.ä. umrissen werden. 
Vorkrieg seinerseits verweist einerseits auf 
den Kern jenes vielschichtigen Prozesses, 
der eine zivile Gesellschaft in eine totalitäre 
Ordnung transponiert. Vorkrieg verweist an
dererseits auf die innere Dynamik eines eta
blierten totalitären Regimes, das auf die 
Konstruktion und die" Überwindung" von 
(inneren wie äußeren) Feinden angewiesen 
bleibt, um die eigenen Widersprüche stabili
sieren zu können. 

Politik, die zum Vorkrieg (ver)führt, 
schafft und nützt Verunsicherungen. Ihr An
gebot ist das der "Versicherung" in ein6r 
umfassenden, nach innen solidarischen und 
nach außen wehrhaften Gemeinschaft. Die-

. ses Angebot mag umso verlockender erschei
nen, je stärker sich struktureller Wandel 
durch Kontingenz ("niemand weiß, wo es 
lang geht"), Unsicherheit und Selbststeue
rung (5) auszeichnet. 

Ich möchte versuchen, das Thema Si
cherheit um die Frage zu konzentrieren, 
woraus Gesellschaften und Institutionen je-
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nes Maß an Sicherheit(en) beziehen (könn
ten), das sie bzw. ihre Mitglieder in die Lage 
versetzt, sich der Herausforderung "Wan
del" zu stellen ohne der Versuchung "Vor
krieg" zu erliegen. 

1. Ausgrenzungen 
"Formulierung ist Einverständnis" notiert I1-
se Aichinger,(('l und für welchen Kontext trä
fe dieser Satz in stärkerem Maß zu, als für 
den Versuch, schillernden sozialen Phäno
menen wie Macht, Wandel oder eben Si
cherheit in einem kurzen Text gerecht zu 
werden? Jede Näherung verlangt zumindest 
eine Reihe problematischer und problemati
sierbarer Festlegungen. Als Krücken zur 
Formulierung dessen, was mir der Formulie
rung zugänglich scheint, verwende ich unkri
tisch: 

• die Vorstellung vom Menschen als 
weltoffenes, ob dieser Ungebundenheit 
überfordertes und auf (ideologische, insti
tutionelle) Entlastung verwiesenes Sub
jekt. 

• die Vorstellung, daß Realität als Gegen
stand menschlicher Wahrnehmung im
mer nur vermittelte, damit wesentlich 
auch: konstruierte, für wahr genommene 
Realität sein kann. Wahrnehmung ist ein 
"aktiver, selektiver, zielgerichteter und 
Verzerrungen unterworfener Konstruk
tionsprozeß" "\ das Ergebnis nicht zu
letzt ein "soziales Konstrukt". 

• die Vorstellung von Gesellschaft als ei
nem institutionell verfaßten, mehrstufi
gen Ordnungssystem mit einer entlasten
den "Metainstitution " Staat. Unter Insti
tution verstehe ich eine immer auch von 
der Eigendynamik einer entwickelten 
Binnenstruktur geprägten stabile Ver
knüpfung von Norm und Struktur. 

• die Vorstellung vom Staat - und damit 
verbunden: von Politik - als "Metainsti
tution " mit klaren Eigeninteressen, de
ren Interventionspotential auf das Har
monisieren latenter Konflikte zwischen 
den Gesellschaft determinierenden Insti
tutionen (ink!. den staatlichen selbst) be
schränkt bleibt. 

• die Vorstellung von gesellschaftlichem 
Wandel als "institutionellem Wandel", 
verstanden einerseits als Wandel von In
stitutionen und andererseits als Wandel 
einer institutionell verfaßten Ordnung. 

2. Sicherheit 
Der I3rockhaus definiert in einem knappen 
Satz: Sicherheit sei "objektiv das Nichtvor
handensein von Gefahren, subjektiv die Ge
\ril.lheit, vor möglichen C;efClhren geschützt 
(u sein". 

Zwei Ergänzungen und eine Erweiterun
gen scheinen mir angebracht. 

Die Ergänzungen verweisen auf einen 
engcrcn Zusammenhang zwischen objekti-
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Gott schuf also den Menschen als sein Abbild und 
sprach: Bevölkert die Erde und unterwerft sie euch. 
Gen. 1,27 

ver und subjektiver Seite des Phänomens Si
cherheit. 

1. Die Wahrnehmung von Sicherheit ist 
kaum Ausdruck einer objektivierbaren Rea
lität sondern Ergebnis eines subjektiven 
Konstruktionsprozesses. Bezogen auf die 
Wahrnehmung gesellschaftlicher und tech
nologischer Realitäten ist Sicherheit wohl 
primär als ein sprachlich vermitteltes "sozia
les Konstrukt" zu interpretieren, dessen in
dividuelle Nuancierungen aus einem Fun
dus "sozialer Repräsentationen" (Theorien?) 
bezogen werden (müssen). Aufbau und Pro
duktion von gesellschaftlich wie individuell 
erfahrbaren Sicherheiten zielt auf zwei Lei
stungen: die Vermittlung von Gewißheiten 
und die Abwehr von Gefahren. 

2. Sicherheit, Unsicherheit und Angst 
umschreiben auch eine Grundbefindlichkeit 
menschlichen Seins. In dieser Perspektive 
steht für den Menschen nicht der Konstrukt
charakter sondern die subjektive, umfassen
de Befindlichkeit im Vordergrund. Mit an
deren Worten: Das subjektive Empfinden 
von Sicherheit/Verunsicherung/Angst "ob
jektiviert" sich dadurch, daß es immer schon 
in die individuelle Konstruktion von Realität 
und damit in Wahrnehmungen und Ent
scheidungen mit einfließt. 

Die Erweiterung des Konzepts Sicherheit 
versucht den divergiernden Bezugssystemen 
von (Un)Sicherheiten gerecht zu werden. Si
cherheit bezieht sich auf ein Bündel hetero
gener Aspekte, die erst auf der Ebene sub
jektiver Wahrnehmung zu einer konkreten 
Befindlichkeit (Sicherheit/V erunsicherungl 
Angst) verschmelzen. Kaufmann (Xl interpre
tiert Sicherheit als ein individuell nuancier
tes Gemenge aus den drei begrenzt substitu
ierbaren Elementen Geborgenheit, System
sicherheit und Sell:istsicherheit. 

JURIDIKUM 

a. Geborgenheit steht für die "Stabilisie
rung entlang hochgradig subjektiv vermittel
ten Außengaranten". Geborgenheit ist im 
Rahmen von Institutionen (Solidarität) und 
persönlichen Beziehungen erlebbar. 

b. Systemsicherheit zielt auf die Wahr
nehmung einer technisch verstandenen 
Funktionssicherheit. Die Wahrnehmung von 
Systemsicherheit ist natürlich hochgradig so
zial vermittelt. Im Zweifelsfall kann Verunsi
cherung über die Reduktion potentieller Ge
fahren auf prinzipiell "handhabbare", even
tuell um einer Chance willen in Kauf zu 
nehmende, Risken begrenzt werden. 

c. Selbstsicherheit steht für die "die Sta
bilisierung entlang von Innengaranten ". 
Konkreter geht's dabei um jene Aspekte von 
Sicherheit, die es dem Menschen ermögli
chen "in einer überkomplex gewordenen 
Welt zu einer Umwelt zu gelangen, in der es 
zu handeln, dh. sinnhafte Ziele zu setzen 
und zu realisieren, befähigt wird".('" 

3. Versicherung 
Verunsicherung kann aus dieser Sicht Reak
tion auf unterschiedliche Defizite innerhalb 
der Trias Geborgenheit/Systemsicherheit/
Selbstsicherheit sein. In Hinblick auf zu
künftige Entwicklungen können zusätzlich 
(Rück)Versicherungspotentiale bzw. Kom
petenzen als unzureichend empfunden wer
den. Entsprechend vielfältig sino zumindest 
theoretisch die Möglichkeiten zur (Rück)
Versicherung. 

Zu berücksichtigen ist allerdings, daß ein 
Wechsel in der Wahrnehmung von Sicher
heit (z.B. der Übergang von Sicherheit zu 
Verunsicherung) nicht notwendigerweise ei
ne "objektive" Veränderung von Umweltbe
dingungen als Grundlage haben muß. 

Zum einen sind Sicherheiten wie Verun
sicherungen Produkte eines aktiven Kon
struktionsprozesses. Die relative Stabilität 
einer Wahrnehmung wurzelt daher mögli
cherweise nicht in stabilen "Realitäten" son
dern in stabilen, weil nur über Energieauf
wand veränderbaren, Interpretationsmu
stern. Zum anderen ist Sicherheit in allen 
drei Dimensionen wesentlich eine dynami
sche, auf zukünftige Entwicklungen abstel
lende Größe. Daher beziehen sich Verunsi
cherungen (und ihre oft überraschende 
Schärfe) nicht notwendigerweise auf reale 
Veränderungen sondern auch auf veränderte 
Interpretationen zukünftiger Entwicklun
gen. Dies ist insbesondere für jene Aspekte 
von Verunsicherung von Bedeutung, die auf 
die Stabilität von sozialem Status als eine re
lative Größe zielen. 

Der moderne Mensch muß Sicherheit 
ohne Rekurs auf letzte Gewißheiten finden. 
Er ist daher in besonderem Maß aufVersi
cherungen (sowohl über Ideologien/Leit
ideen wie auch konkrete Institutionen) an"
gewiesen. Angesichts der Endlichkeit 
menschlichen Seins (ebenfalls ein, vielleicht 
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das folgenreichste Produkt der Aufklärung) 
bleibt Sicherheit allerdings weiterhin ein 
Konstrukt von temporärer Stabilität. Die 
Notwendigkeit der Entlastung von der Ur
angst des aufgeklärten Menschen, seinem 
als Naturereignis entzauberten Tod, bleibt 
weiter bestehen. Grundsätzlich bieten sich 
drei Entlastungsstrategien mit jeweils weit
reichenden Folgen für Mensch und Gesell
schaft an: 

1. Versicherung kann über wissenschaft
lich-technische Versicherungen gesucht wer
den (Betonung von Systemsicherheit) 

2. Versicherung kann über die Flucht in 
materielle Absicherung, eventuell gesteigert 
in Suchtverhalten (Fetisch) gesuchtwerden. 

3. Versicherung kann in der Rückversi
cherung in Leitideen bzw. Ideologien ge
sucht werden. (Betonung von Geborgenheit) 

4. Sicherheitspolitik 
Unter Sicherheitspolitik verstehe ich im fol
genden politisches Handeln, das der laten
ten Versuchung, Verunsicherung über Vor
krieg zu begrenzen, entgegentritt. Jenseits 
konkreter Problemstellungen sollte sich Si-

. cherheitspolitik an einigen Grundprinzipien 
orientieren: 

1. Akzeptiert man das oben skizzierte 
Verständnis von Sicherheit, dann ist klar, 
daß Sicherheitspolitik mehr sein muß als die 
mehr oder weniger aggressive Begrenzung 
von Verunsicherungen oder dem, was als 
Quelle von Verunsicherung betrachtet wird. 
Eine erste Herausforderung an eine strin
gente Sicherheitspolitik sehe ich daher da
rin, der Versuchung gewalttätiger "Versiche
rungen" auch dann zu entsagen, wenn ande
re Wege mühsamer scheinen. 

2. Die individuelle Flexibilität In der 
Wahl von Rückversicherungen sinkt mit 
dem Grad der Abhängigkeit von einzelnen 
Institutionen. Die zweite Herausforderung 
an eine Sicherheitspolitik liegt daher darin, 
im besonderen auch für schwach oder nicht 
dauerhaft integrierte Menschen und Institu
tionen Spiel räume für ideologische wie insti
tutionelle Strategien der Rückversicherung 
zu schaffen bzw. zu erhalten. 

3. Souveränitätsgewinn erwächst aus 
praktischem Handeln. Die Lernprozesse, 
durch die er erwirkt wird, "haben mehr mit 
dem individuellen und kollektiven Durch
setzungsvermögen von Akteuren und Bewe
gungen denn mit der Akkumulation von 
Wissens beständen zu tun." (10) Eine dritte 
Herausforderung an eine demokratische Si
cherheitspolitik sehe ich darin, Räume und 
Instrumente für die Suche nach und die 
Entwicklung von Selbstsicherheit konse
quent auch dann zuzulassen, wenn eigene 
Interessen berührt sind. 

4. Sicherheitspolitik hat sich der Notwen
digkeit qualitativer Veränderungen inner
halb einer Gesellschaft zu stellen. Ideologi-

Nr 5/93 

sche Kompensation und institutionelles 
"Abfedern" der Folgen von Wandel sind 
notwendige, letzi ich aber zu defensive Stra
tegien. Die vierte Herausforderung an Si
cherheitspolitik sehe ich darin, in Ergänzung 
zu einer Strategie der "Vermeidung von Un
sicherheit" auch zu einer Strategie der "Nut
zung von Unsicherheit" ,") zu finden. Ele
mente einer derartigen Strategie sind vor al
lem die Etablierung von geeignetem Orien
tierungswissen und der gezielte Ausbau 
technisch-instrumenteller Kompetenz in be
stimmten Bereichen. 

S. Durch einen Zuwachs an Souveränität, 
vor allem aber durch erfolgreiche Absiche
rungen werden soziale Identitäten mitge
formt. Es bilden sich neue Erwartungen, 
aber auch neue Gewißheiten, die ihrerseits 
Bezugspunkte neuer Verunsicherungen sein 
können. Die fünfte, letzte und vielleicht 
schwierigste Forderung an eine demokrati
sche Sicherheitspolitik sehe ich darin, so 
weit als möglich kritisch zu bleiben gegenü
ber den Folgewirkungen der eigenen Instru
mente und - gegebenenfalls - des eigenen 
Erfolgs. 

Politik wider die Versuchung Vorkrieg ist 
sowohl Politik zugunsten institutioneller als 
auch Politik zugunsten ideologischer Viel
falt. Beides kann nur unter dem Dach einer 
als glaubwürdig empfundenen, demokrati
schen und pluralistischen Werten verpflich
teten "ideologischen Integration" verwirk
licht werden. 

5. Vorkrieg? 
Die westlichen Industriestaaten sehen sich 
in verschärftem Maß mit der Herausforde
rung konfrontiert, einen institutionellen 
Rahmen zu schaffen bzw. zu erhalten, in 
dem Sicherheit in den drei Dimensionen 
Geborgenheit, Systemsicherheit und Selbst
sicherheit möglichst vielen Bürgern ausrei
chend und ausreichend langfristig zugäng
lich bleibt. 

Vieles spricht dafür, daß die dauerhafte 
Kompensation der mit den aktuellen Struk
turbrüchen verbundenen Verunsicherungen 
nur im Übergang zu einem neuen Regime 
gesellschaftlicher Versicherungen möglich 
sein wird. Zumindest in diesem Fall ist die 
wichtigste Voraussetzung für einen "stabi
len" Wandel die Möglichkeit für betroffene 
Menschen und Institutionen, Verluste an 
Geborgenheit und Systemsicherheit durch 
Selbstsicherheit und Vertrauen in die eigene 
Kompetenz zu kompensieren. 

Daß die klassische institutionelle Ant
wort westlicher Wohlfahrtsstaaten auf di.ese 
Herausforderung keine ausreichende (was 
ihre Schöpfer wohl wußten), ja langfristig 
möglicherweise nicht einmal eine im Ansatz 
richtige ist (was möglicherweise eben ihren 
aktuellen Verwaltern bewußt wird), läßt sich 
an dem in seiner Kompromißlosigkeit er
staunlich unösterreichischen Experiment der 
Pragmatisierung zeigen. Auch das bisher um-
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fangreichste materiell orientierte Versiche
rungspaket der Moderne hat sich als un
zulänglich (entgegen den Vorstellungen der 
Beamtengewerkschaft aber wohl kaum als 
unzureichend) erwiesen, das Phänomen Ver
unsicherung von der österreichischen Beam
tenschaft fernzuhalten. 

Wie weit andererseits das den westlichen 
Gesellschaften zur Verfügung stehende Ori
entierungswissen (grob: offene Gesellschaft, 
Demokratie, Rechtsstaat, Marktwirtschaft, 
Sozialversicherung) ausreicht, die Mängel 
der institutionellen Ordnung zu kompensie
ren, läßt sich nicht abschätzen. Nicht zuletzt 
die gängige Reduktion von Sicherheitsdefi
ziten auf materielle Unterstützung und phy
sische Repression läßt wenig Gutes ahnen. 

Konkreter: Defensive - vielleicht treffen
der: destruktive - Sicherheitspolitik kann 
die Folgen strukturellen Wandels auf die 
Dauer nicht in den Griff bekommen. Weder 
die hoffnungsfrohe Überdehnung wohl
fahrtsstaatlicher Einrichtungen noch polizei
staatliche Willkür wird die fatale Illusion 
umfassender Versicherung aufrechterhalten 
können. Primär defensiv orientierte Sicher
heitspolitik verstärkt letziich bloß uner
wünschte, weil falsche Geborgenheit sugge
rierende Abhängigkeiten. Das nur allzu of
fensichtliche Unvermögen, die überzogenen 
Versprechungen einzulösen, führt zum Ver
wischen der Grenzen zwischen den" versi
cherungsgläubigen " Vertretern einer offenen 
Gesellschaft und den populistischen Apolo
geten totalitärer Versicherungen. Das Versa
gen der technokratischen Versicherer und 
der von ihnen ausgehöhlten Institutionen 
gerät so letzteren zur willkommenen Einla
dung, sich in neuer Glaubwürdigkeit als Ver
treter und Bewahrer des gesellschaftlichen 
status quo zu präsentieren. 

Gelingt die Etablierung der neuen Ver
führer als Vertreter einer realistischen Mitte, 
so ist ein erster markanter Schritt in Rich
tung Vorkrieg gesetzt. Mit Christa Wolf: 
"Wann der Krieg beginnt, das kann man wis
sen, aber wann beginnt der Vorkrieg. Falls es 
da Regeln gäbe, müßte man sie weitersagen. 
In Ton, in Stein eingraben, überliefern. Was 
stünde da? Da stünde, unter anderen Sätzen: 
Laßt euch nicht von den Eigenen täuschen. " 

(1) c. Wolf, Kassandra. 
(2) Adalbert Evers, He/ga Novotny; Über den 
Umgang mit Unsicherheit, FrankfurtaM. 1987 
(3) Evers / Novotny, aaO., 318. 
(4) Evers / Novotny, aao., 62. 
(5) Gert Schmidt, Die "Neuen Technologim", 
Herausforderung ... , In: Peter Weingart (Hrsg.) , 
Technik als sozialer Prozeß, Frankfurt a. M. 
1989,252. 
(6) I. Aichinger, Kleist, Moos, Fasane, 52. 
(7) Karl Kühne, Evolutionsökonomie, 126. 
(8) Evers / Novomy, aaO., 25/ 
(9) Kaufmann, Sicherheit, 32. 
(10) Evers/Novotny, aaO., 28. 
(11) GertSchmidt, aao., 242. 
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ZUR DEKONSTRUKTION EINES DISKURSES 
gime (Arbeitsverhältnisse und -bedingun
gen, Qualifikationshierarchien und Konsum
bedingungen) ,.i> auch das Ausmaß und die 
form der staatlichen Regulationsweise 'M des 
Sozialen zur Diskussion. Die Grundmuster 
der permanenten Modernisierung, nämlich 
Differenzierung (soziale Schichtung), Ratio
nalisierung (kollektiver Konsumismus), Indi
vidualisierung (pluraler Narzißmus) und Do
mestizierung (soziale Kontrolle) werden 
sämtlich brüchig.'71 In die Mitte des sozialen 
Konflikts der Industriegesellschaft rückt das 
Risiko ''', das Fehlen des privaten Versiche
rungsschutzes gcgen Umweltkatastrophen, 
gegen die Unfinanzierbarkeit der Pflege
und Pensionsversicherung, gegen Dauerar
beitslosigkeit und Wohnungsverlust. Noch 
dazu sind diese sozialen Risiken aufgrund 
der Auffächerung gesellschaftlicher Lebens
welten "n nicht mehr gänzlich standardisier
bar. Von daher steht die frage der rechtlich 
befestigten reflexiven Modernisierung im 
Zentrum der Auseinandersetzung um die 
Kontinuität der sozialstaatlichen Integration. 
Es geht um die "Wiedergewinnung dcs Poli
tischen aus der Reflexionsfähigkeit der Indi
viduen".'"" vVesentliche Probleme des rezen
ten sozialen Wandels liegen daher in der Or
ganisation von Solidarität (U mverteilung), 
der Beschaffung von Legitimität (politische 
Gestaltbarkeit der Gesellschaft durch Kom
munikation) und in der sozialen Integration 
(individuelle Gestaltbarkeit des Lebensent
wurfes bei gleichzeitiger Standardisierung) 
der Gesellschaft. Im Gefüge des Sozialrech
tes als einem Instrument gesellschaftlicher 
Integration 1(1) verlaufen die Konfliktlinien 
daher um die Topoi der Rechtssicherheit, 
Rechtsgütersicherheit und Vollstreckungs
gewißheit."" 

fit fit 5 %1 I IC r it -
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Nikolaus Dimmel 

Entrechtlichung muß nicht 
Sozialabbau bedeuten. 
Arbeitsrechtliche 
Standardisierung kann zu 
sozialer Ungleichheit 
führen. 

1. Um die lage zu 
komplizieren 

"Sozialabbau". Ein Begriff, der sich ver
gleichbar dem Term "rechtsradikal" zu ei
nem Schmähruf - nicht nur an den Stammti
schen der enkulturierten Linken - gemau
sert hat. Tatsächlich verschlüsselt sich darin 
einc Invektive, mit der seit der Kohl'schen 
Wende 1982, Reagan's neo-orthodoxem 
Wirtschaftsliberalismus und der thatcheristi
schen Ausplünderung der englischen" wor
king class people" in den 80er Jahren eine 
gravierende Verschlechterung der Lebens
verhältnisse der lohnabhängigen Bevölke
rung gemeint ist. Genauer betrachtet verber
gen sich dahinter strategische Maßnahmen
bündel, welche zumeist die spezifischen 
Verwertungsrisiken der Lohnarbeitskraft de
kompensieren, oder anders: das Verwer
tungsrisiko der Ware Arbeitskraft am Ar
beitsmarkt privatisieren. Damit ist zugleich 
auch seine ideologische Verwendung indi
ziert, lassen sich doch Gegner und Befürwor-

(1) vgl. P. Heillzel / G. Sdllid': illilldest.l'idlertillg, Ki;11I 

1989, S. 29Sif 

(Z) d(/s Programlll del'fo/'{listisd!el1 Sirherheitslllodemi

sitnlllg lallte!: "Jlldh.,itillfilisienillg, Stalldardisiert//lg 

lIlId NOl'lllien/llg" - ~'gf. I/-lindl / R.Roth: Dm lIelle 
, c//\JJI/IS ::CHili Post-

FfJl'tliSIJIII.I", Halll!J/lFj!. jIJ,\(), .\. ') 1 

I " 1 " \. Ecen- / H .. \·O,',"fJ!I!:·: ('/It'!' tlnl ('lIlg(/lIg mit 
;:" ;llti/. nil' Fllili ! ,<"Ill/;/Iflr!.·ei/ VOll 

"-I/i. FmllNi!l1 
,,; J;"ho/ll R. j), , /Ift/i IIIJd Illrli6-

1/11<1///11/. krise ries FO/i/iSJllIIS 1111(1 rlie S/m/egie der 

I.illlm. IlmlllliJr[!: 11)81). S. I-IS 

1."1 ,'.~f. ./. Hin'dl: KajJi/ali.l'llllls ohlle lli/emtltive, 
1-lflllIIl/llg 1990, S. 80f 
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ter des Sozialabbaus durchaus formschön po
litisch fraktionieren. Aus diesem Setting her
aus erklärt sich auch, warum sich dieser Le
gltlmationsterminus vergleichbar einem 
Wechselbalg als "Passepartout-Begriff" ein
mal als Verdikt, ein andermal im Gewande 
der Bevormundung des Bürgers durch einen 
alles verregelnden Staat als christlich - sozia
le Notoperationsrhetorik zum Einsatz brin
gen läßt. Von daher wohnt dieser Bezeich
nung also eine unzureichende Trennschärfe 
inne. Dies ist in den weitverzweigten Dis
kursen um Reizschwellenkonstruktionen 
wie dem garantierten Mindesteinkommen (() 
(essen ohne zu arbeiten), der Einführung der 
Dualwirtschaft, dem Lebensarbeitszeitkon
zept (Andre Gorz) aber auch in der Kon
struktion eines sozialökologisch verträgli
chen Nullwachstums ein ums andere Mal zu 
Tage getreten. 

2. Die gesellschaftliche 
Verarbeitung zunehmender 
sozialer Unsicherheit 

Die sozialpolitische Debatte um die paradig
matische Auflösung der fordistischen Sicher
heitskonstruktion '21 ist eingebettet in den 
Diskurs um die Institutionalisierung, Verar
beitung und Regulierung neuartiger techno
logischer und ökologischer Risiken.(l) Es 
geht dabei um eine "Demokratisierung auf 
der Grundlage sozialer Rechte, die dem ein
zelnen maximale Eingriffs- und Gestaltungs
möglichkeiten erlauben, nicht um die ( ... ) 
Ausweitung der staatlichen Bürokratie." '.1> 

Damit stehen neben dem Akkumulationsre-

(6) Zll rliesl'IIl stmtegis('hl'll Kembq;riff rler Lillkell auf 

der Sm/li! Il{fch eille/' NeJlorimtiemlig ill der S/a(J/s{l!la

I)'se siehe 1\. Demirovic / H. P. Krebs / T. S(//;!oill'sh 

(Ih;.): Hegemo/lie IIlId St{fat. Kapitalistis,he Regulatioll 

a!, Pmjeh IIIJd Pmzeß, Miillster 1992 

(7) -u[!:f. H. v. d. 1.00 / W. v. ReJji!il: Jl;/odemisiel'llll,~. 

Projeh I/lIdPamrlox, Aiiillchell 1992, 81!! 

(8) vgl. [I. Bed,: Die ElflllrilllI[!: des Politischell, FrflllA-

jiJJ1 1993, S. 44/ 

Doch liegt ein Spezifikum der rechtli
chen Lösung sozialintegrativer Probleme 
eben darin, daß sich "viele komplexe Bezie
hungsprobleme offensichtlich nicht in die 
Form umgrenzter Rechtsansprüche und öf
fentlich examinierbarer fall beschreibungen 
bringen lassen und eine punktuelle Inter
vention unter Zwangsandrohung häufig 
nicht das Mittel ist, solche Probleme zu be
heben." ,,\> Die vielfältig beschriebenen Wir
kungsgrenzen des Rechts 114} führen dazu, 
daß eine singuläre rechtlichc Regulierung in 
ambivalenter vVeise sowohl positiv-integrie-

ill,is.\·{'IISdlflft; ill: Kritisihellistiz I (1989), S. 1ff, hier 

SJl 
(11) -ugf. B. Peten: Die Illtegmtioll llloderlier Gese!l

sd/(Jftm, Fmll!.:flJl11993, S 92ff 

(12) vgf. N. Dimmel: Sozialreiht (/11 deli Grellzell sozi

als/flt/tli{nell Ratiollalitli/; ill: ÖZP 1 (1993), S 57fJ., 

hier S. 67 mit Illiherl'll Hillill'eiseJJ auf DisJ,'lIssioll 1I11r1 

Li/emtllr 

(13) B. Petel:\': Die !lItegm/iollllJodemer Gese!lsdtafteJl, 

(9) lIe!;m deriluflösl{/J[!: ries Norll/(//(Irbeits-uerhäl/llisses Fm1lJjiJl11993, S 361 

IIlIrI dCl' Flexibilisienlllg des PmduhiollsjJmzes.I'es spielt (14) siehe lIellerdiligs die ulllfassellde Dars/e111Illg der so-

die soziale Sq;mell/iemllg VOll Ai ilieJls hierhei eille m/

s('heidmde Rolle; vgl. G. Schulze: Die Erle!lllisgese!l

s,nalt, FmllA-jiJl1191)2, S. 169!l 

(10) lf. K. Preuß: ElIlWiddulIgspmjJeA-tivm der Rechts-

JURIDIKUM 

.ziologis('hell Vemibei/lilig rec!Jrii,!Jer StellerlJllgspmblellJe 

VOll W. Gephtll1: Gese!lst'htt,/tstheorie lIlld Recht. Das 

Recht im soziologist!JeJl Dis!..'lIrs der Modeme, FmllA-
fiJJ1191)3 
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rende als auch negativ- desintegrierende Ef
fekte zeitigen kann. Deshalb lassen sich 
auch kaum generalisierbare "handlungsrele
vante Subjektprägungen" (15) festmachen, um 
die Implementationschancen rechtlicher In
terventionen zu bewerten. 

3. Zur Auflösung 
sozialpolitischer 
Ortsbestimmungen 

Nicht nur die orthodox-marktwirtschaftliche 
Angebotstheorie hat der Rücknahme staat
lich-sozialpolitischer Regulierungen das 
Wort geredet; auch die Professionisten der 
wissenschaftlichen Sozialpolitik waren es, 
welche die Konzepte der Selbsthilfe, der Ei
genarbeit, der neuen Subsidiarität jenseits 
der katholischen Soziallehre, der Nachbar
schaftshilfe u.a.m. in die Sozialpolitikdebat
te 'JI» der SOer Jahre eingebracht haben. Kon
flikte zwischen Arbeit und Kapital werden 
fragmentiert von Konfliktlinien zwischen Ar
beitsplatzinhabern und Dauerarbeitslosen, 
zwischen gesunden Beitragszahlern und 
chronisch Kranken, zwischen "non-handica
ped and physically/mentally handicaped per
sons" u.s.f. Der sozialpolitische Konflikt 
wird zum "fuzzy-system mit kontingenten 
Teilnahmebedingungen" (17). Damit wieder
um werden die Verschränkungslinien und 
Transferbrücken zwischen einem soziale Si
cherheit institutionalisierenden Staat (lH), in
termediären Organisationen (l9J (freien Wohl
fahrtsträgern) und BürgerIn/Rechtsnorm
adressatIn/KlientIn indifferent."O) Folglich 
können sich auch die Grenzen der Vergesell
schaftung von individuellen Risiken, wie sie 
in den 70er Jahren unhinterfragbares Selbst
verständnis des fordistisch-keynesianischen 
Umverteilungskonsenses gewesen waren, 
nicht wieder in ein allgemein berufbares 
Muster zwischen "Privat" und "Staat" set
zen. Sogar der Möglichkeit, mehr Arbeit/In
tegration durch weniger Rechtsetzung zu 
schaffen, wird nachgegangen.'2IJ Jürgen Ha
bermas hat diese Ambivalenz der freiheits
verbürgenden Verrechtlichung zwischen 
staatlichen Eingriffen, Überregulierung und 
sozialer Risikenprivatisierung unter dem 

( 15) J. Hirsch: Kapitalismus ohlle Altemative, H am

burg 1990, S. 82 
(16) aus der iiberbordendell Fälle der Literatur heraus

gegriffen R. G. Heillze/T Olk/I. Hilber!: Der lleue Sozi

alstaat. Analyse und Reformperspektivell, Freiburg 

1988, S. 97/f. 

(17) N. Dimmel: Soziale Bewegungen ohne historisches 

SlIbjekt. SozialkollJlikte ill dm 90er Jahrm; ill: Kurs

f<!Jechsel4 (1990), S.45ff. hierS. 54 mit weiteren Lite

IY/turhilIweisen 

(18) vgl. F. Ewald: Der Vorsorgestaat, Frallkfurt 

1993, S. 443/f. 

( 19) siehe zum funktionalen Dilettalltismus, der Elltmo

rll"/lIisie17l11g VOll H alldlungsorielltierungen ulld der Or-

1~(lliisatiol1slogik VOl1 illte1711ediäretl Organisatiol1ell W. 
Sl'ibel: FUl1ktiol1aler DilettalItismus, Badm-Baden 

1992, S. 207/f. 
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Der Traum von Sicherheit 

Unser abendländisches, rationalistisches Weltbild räumt dem Menschen die unumschränkte Herrschaft über ein 
eigentlich sich selbst regulierendes, komplexes System ein. 

Stichwort einer "Kolonisierung der Lebens
welt" '221 verschlagwortet. Einerseits wird das 
Individuum vom seine Lebenswelt verre
geinden Staat gleichsam durchorganisiert. 
Andererseits entwickelt dieser kolonisieren
de Staat Pathologien und Steuerungsdefizi
te, welche seine Zielstellungen, insbesonde
re die soziale Inklusion (2.1) sozialer Ungleich
heit, aushöhlen.',"J Ein aktuelles Beispiel für 
nichtintentionale Handlungsfolgen ist die 
Transferkonstruktion des Bundespflege
geldG (1. 7 .1993), welches die Pflegesätze 
und Leistungsentgelte im Behindertenwe
sen explodieren hat lassen."" Aufgrund feh
lender Implementationsgewißheit, mangel
hafter oder fehlender Organisationsplanung, 
nicht vorhandener Vernetzungsleistungen 
zwischen dem ersten und zweiten sozialen 
Netz (z.B. Hauskrankenhilfe nach ASVG 
und Sozialhilfe) läuft die äußere Form sozial
staatlicher Intervention (Sozialrecht) also 
Gefahr, akzidentiell unbrauchbar bzw unan-

(20) siehe dazu die Diskussiolllfltllleue Halldlll1lgsfel

der der soziale!l Arbeit ul/d Sozialpolitik in: T Bock 

(Hrsg.): Die soziale Arbeit ill den 90erJahnm, Frank

furt 1991, S. 275/f.; 

1. Hoffmmm: Sozialstaat lflld Produktivität; ill: })1. 

Wulf-Mathies (Hrsg.): Reform des Sozialstaats, Kblll 

1991, S. 56/f. 

(21) siehe U. Mäckel/berger: Zur Rolle des Normalar

beitsverhältnisses bei der sozialstaatlichen Umverteiflt11g 

VOll Risikell; in: C. F. Bächteltlaml / H. Neumallll 

(Hg.): Mehr Arbeit durch welliger Recht? Challcm ulld 

Risikell der Arbeitsmarktflexibilisiertl1lg, Berlill 1990, 

S.169/f. 

(22) zum sozialstaatlicheIl Kompromjß siehe J. Haber

mas: Theorie des kommtfJlikativell Halldelns Br!. 2, 

Frallkftllt 1982, S. 512 ff passim; zur Kolollisie

rungsthese siehe S. 548 f 

JURIDIKUM 

wend bar zu werden.'U,) In welchem Ausmaß 
diese strukturelle Ungewißheit der Sozialpo
litikplanung, -formulierung und -implemen
tation kausal für das Risiko der tatsächlichen 
Unfinanzierbarkeit des österreich ischen So
zialstaats in seiner gegenwärtigen Konstruk
tion, Form und Rechtsdoktrinist, wäre ein 
verdienstliches Forschungsprojekt. 

4. Probleme der Recht
setzung sozialer Sicherheit 
unter Bedingungen der 
Ungewißheit 

Inwieweit taugt nun neu es/anderes/mehr/
besseres Sozialrecht dazu, jene Konfliktfel
der zu steuern, sozialpolitische Auseinander
setzungen zu ordnen und zu befrieden? Und 
anders herum: läßt sich an der Entwicklung 
der Gesetzgebungs-, Verordnungs- bzw Re-

(23) zum ll1k1usiollsbegriff siehe N. Luhmml1l: Politische 

Theorie im Wohlfahltsstaat, Miil/chettl981, S. 25 
(24) vgl. dazu deli VOtl G. Teubllerheralfsgegebell Balld: 

Dilemmas of La'w ill Welfan? State, New York 1986 

(25) siehe Stalldard vom 13./ 14.November 1993 mit 

Berichtel/ darüber, daß die Sätze für Heim- lIlId Haus

pflege um bis zum Zehllfachel1 zwischm JlIli ~nd No

vember 1993 allgestiegen silld 

(26) Bereits obelflächlich läßt sich zeigell, daß das vor

haudelte Rege!lI1zgsillstrtlmelltarilim nicht hili reicht, um 

den sozialen Problembestalld ill deli Griff zu bekommelI. 

Die Zahl der Arbeitslosell steigt, PetlsiollistlrlllCtl verwe

sen ill ihrell Gemeilldewohlllltlgell, das Slichtgiftproblem 

nimmt ebmso wie die chrollisch - degenerativetl Erkrmz

kungert zu Ulld das Allsgabell1livealt der Sozialhilfe er

reidt ungeahute H ahett. Dieser Beflllld wäre schier enr/

los verlällgerbar. 
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Der Traum von Sicherheit 

Die Auswirkungen dieses ungerechtfertigten Selbstbewußtseins treffen in erster Linie die, ... 

gien zur Vergesellschaftung der sozialen Re
produktion jeweils unterschiedliche sozial
und wirtschaftspolitische, administrativ-ope
rative und juristische Aspekte. Es ist be
zeichnend, daß sozialrechtliche Gesetzge
bungsvorhaben oftmals keine entfernte Vor
stellung von vernetzten Steuerungsprozes
sen haben. Das liegt erst einmal daran, daß 
die beiden sozialen Netze separiert angeord
net und abgekoppelt budgetiert werden. 
DaLl die jahrelange Ausgrenzung von Häft
lingen aus der Arbeitslosen- und Sozialversi
cherung bspw zu enormen Kostenbelastun
gen der Sozialhilfe führte, spielt(e) ebenso 
wenig eine Rolle wie der Umstand, daß der 
Bund/BMAS im Wege der experimentellen 
Arbeitsmarktpolitik sozialpolitische Aufga
ben der Länder und Gemeinden wahrge
nommen hat und wahrnimmt. Was sich an 
beiden Beispielen zeigt, läßt sich als sy
stemübergreifende (positive oder negative) 
l..lmwegrentabilität beschreiben. Nicht-Re
gelungen auf der Ebene des Bundes führen 
zu Regelungen bzw. bestimmten Verwal
tungspraxen auf Landesebene und umge
kehrt. Die Kosten dieser" Ersatzregelun
gen " werden wiederum über den Finanzaus
gleich zwischen Bund und Ländern verhan
delt. 

gulierungstätigkeit des Staates erkennen, 
wie es um das Maß sozialer Sicherheit be
stellt ist? Indiziert Recht soziale Sicherheit 
und Nichtrecht soziale Unsicherheit? Ist ein 
verfassu ngsrech tl iches Sozialstaatspos tu la t 
überhaupt umsetzbar? <271 Man muß ange
sichts dieser Fragen das Recht nicht gleich 
als Form reflexiver Gesellschaftssteuerung 
als autopoietischem Hyperzyklus denunzie
ren."·" Tatsächlich ist die ideologisch aufge
ladene Vorstellung des Sozialabbaues als Po
litikdesign im Gewande des Verrechtli
chungs-/Entrechtlichungsdiskurses 12''' dahin
gehend verhandelt worden, daß Oberrege
lungen staatliche Inklusionsstrategien stören 
oder hemmen. Der Begriff der "Entrechtli
chung" als Rücknahme bzw Wirkungsver
lust normativer Regulierungen lag dabei im 
Wahrnehmungshorizont einer kritischen 
Rechtspolitik und - wissenschaft oftmals in 
der Vorstellung einer Flucht aus dem Ar
beits- und Sozialrecht "I>, durch strategischen 
Regelungsverzicht IlI, des Gesetzgebers. Re
aliter ist die Sache noch komplizierter als 
man der rechtspolitologischen Diskussion 
um ein mediales, prozedurales, intcrventio
nistisches oder strategisches Recht entneh
men kann. Gerade im Sozialrecht stehen 
strategische bewußte Regclungsverzichte 
neben reaktiv gesatzten symbolischen Nor
mierungen, welche eher kollektiv-institutio
nellen Hilflosigkeitcrfahrungen als einem 

(27) ~I! dil'sm FmWII .. i, / ( ! .. 1'01111: Fhe COI/{"fpt of 

Ni~h!s II/Id Ihe II d/fll> /, i!I'lll"/". J)ileillmas 
0/1((:,· il! Il"tlkm' ,I·lrlll' . .\"1"., .. l"od: /98/i. S. 151.ff; Zli 
,tj:.: ill/I J! (,'nllldrnJ/!r'li 

il'II/I/ 11/\· /IlSII'/IJl/tJI/ 

'li / \ / \ .I. .\'0/1 {/ ( 

So.~i{lle Gmllrl-

/I( !'!II/(/!,Ta!ioll; in: 

i 'I !!.,'!i.'·ih-politisihe 
1IIIi/,oc.itlkd.,·snJ.W!IiI/llldlt IJI"IIII"(I(I". lI"iOi 1990, S. 69 

/r 

(28) !JliI·fldiglllflti.l"ihes Heispiel ji/r die ;Iuflii.l"IIlIg der 

l·oßltI/lIl1g eiller 8teliel/JrIr/.:eitgesdlsdwjiliiher Prozesse 
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absichtsvollem Steuerungswillen entsprin
gen. In der Regel ist die Grenze zwischen 
strategischer CJberregulierung und poli
tikhafter Deregulierung verschwommen. 
Die absichtsvolle Flexibilisierung des Zwan
ges zum Lohnarbeitsverhältnis kann ebenso 
durch die Rücknahme von bestehenden Be
stimmungen zum Bestandschutz im Arbeits
losenversicherungsrecht wie durch die Ver
nachlässigung familialer oder gesundheitli
cher Interessen erfolgen. Verluste sozialer 
Statuspositionen (z.B. im Arbeitsschutz) 
können durch Veränderungen in der Ein
kommensverteilung wieder wettgemacht 
werden. Der "Strafcharakter der Sozialhilfe
regelsätze" wird dort kompensiert, wenn 
weitere Einzelleistungen über den Sozialhil
ferichtsatz hinaus möglich sind. Der Verlust 
geschützter Rechtspositionen kann durch 
Formen der ad-hoc-gesatzten Oberregulie
rung eingeleitet werden, deren normative 
Hypertrophien das rechtliche Mobilisie
rungspotential des Einzelnen auflösen. 

N ur scheinbar ist dies ein Konflikt um 
zwei Konzepte gesellschaftlicher Entwick
lung, die sich als Begriffspaar "mehr Staat/ 
weniger Staat" verhandeln lassen. Dahinter 
verbirgt sich die naive Annahme, die bloße 
Regulierung gesellschaftlicher Issues sei 
schon der Inklusion sozialer Problemlagen 
gleichbedeutend. Nun ist dies nicht so. Viel
mehr beinhalteten die angezogenen Strate-

dllnh Raht ist die Autopoiese-J\ollstmhioll ries Rech!s 

a/I" (i/ltollOlJlelJl, opemtiv-geschlos.,·ellolllll/lrisidJ ny per

z.rHislh illimer 7J2,ierler lI/Ir au/silh selbst beziehellrlelll 

81'stnll; ·wahrlich i!l:l·lhiip/elld 7J2,ird diese Tliese 0'011 G. 

Kürzen wir ab: ich vertrete die Auffas
sung, daß die spezifisch rechtliche Ausprä
gung und die Intrikationen (will heißen: die 
verworrene Verfänglichkeit) der Rechtset
zung und des Rechtsvollzugs im Rahmen 
der sozialpolitischen Entwicklungen den Si
cherheitsvorstellungen des vordem gesetz
ten Rechts selbst nicht entspricht. Eine bloß 
quantitative Anhäufung ad hoc gesetzter so
zialrechtlicher Normen auf einer bestimm
ten staatlichen Ebene besagt vorerst einmal 
rein gar nichts über den sozialen Ent-/Siche
rungseffekt, den diese Normen auslösen. 
Daher ist auch die Rücknahme einer Norm 
prima vista nicht schon ein Verlust an sozia
ler Sicherungsqualität. 

5. Sozialabbau durch 
Rechtsetzung? 
Diese Frage Hißt sich nach vorangestellten 
Ausführungen abschlägig beantworten. 
Näher betrachtet zeigt sich, daß 

• soziale Entsicherung ebensogut durch 
l\laßnahmen der Ver- wie der Entrechtli
chung vonstatten gehen kann, 

• Normen sozialer Inklusion schichtspezi
fisch unterschiedlich wahrgenommen, 

(30) vgl. K. Fidei: Fllirht alls dem Arbeitsrecht; ill: N. 
Dill/II/e! / A. I Noll (Hg.): Re{ht lil/rl Politik. Beitri(i!/ 

Zlim lVedlsek'nhii!tllis VOll Recht lI11d Gesellsihajt, Wim 
1988, S. 97.ff 

li'lIll1/er: Rtlht als I/iltopoietl~,ches S1'stem, Frallkjilrt (31) Zlir Knii!: des postilltoVetitiolll~·tl~,dlell bZ7J2' .. I"tmlc-

1989 ·"1'/1/del/. 

(29) vgl. ,11. Bod:: Raht onlle lila/I. Die Bedeut/lllg rler 

I'erre/htlilhllllgjiir Pe/:wlI ,,"r1 Gemeillschajt, Belhll 

1988, S. 153ft; R. Vo~r;t: Absinier!volI/ RahtP, Fmllk
jl/l1 1983 (Abslhllitt I: SteJIemllg dllnh Raht P) 

JURIDIKUM 

gisIhm Rtihts siehe P. Nanllmowitz: Illtervelltiollisti·· 

slhes Retht a/,· Stet/emllgs!:ol/zejJt, S. 7ff. ,,"rlI No(!:r: 

Jlllesfließt- ZlIr Kriti!: ries stategislhelJ Rechts; beifIt: ill: 

Riidiger j/oigt (Hn:r;.): Postil/tervelltiolJistisihes Rn/I/, 

Pjaf!eJlweiler 1990 
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thematisiert, mobilisiert, zum Gegen
stand rechtlicher Prüfungen, Berufungen 
und Klagen gemacht werden, 

• Maßnahmen und legistische Vorgaben ei
ner rechtsnormativen Inklusion bzw. Re
gulierung fatalerweise eine vollzugsprak
tische Deregulierung nach sich ziehen 
können, 

• Deregulierungen auf legistischer Ebene 
von verwaltungspraktischen Inklusions
leistungen aufgefangen werden können, 

• soziale Sekuritätsleistungen schichtspezi
fisch unterschiedlich zur Selbsthilfe sti
mulieren oder soziale Segmente von der 
Inanspruchnahme administrativer Ange
bote gänzlich ausschließen können, 

• Kenntnisse und Geltungsbedingungen 
des Sozialrechts ungleich verteilt bzw. 
gelagert sind. 

Aus dem Vorangestellten folgt, daß dem 
strategischen Maßnahmenbündel, welches 
durch Termini wie Sozialabbau, Entrechtli
chung, Deregulierung und Flexibilisierung 
nur unzureichend beschrieben wird, jeweils 
• schichtspezifisch 
• operativ 
• instrumentell 

gänzlich unterschiedlicher Stellenwert 
zukommt. Je nachdem, ob Regelungen im 
ersten oder zweiten sozialen Netz des Sozial
rechts, in der Krankenversicherung (Psycho
therapie auf Kassenkosten), in der Pensions
versicherung (Pflegesicherung), aber auch 
im Arbeitsrecht (ArbeitsplatzsicherungsG 
1991), in der Arbeitsmarktförderung (Anpas
sung an den EWR) oder in der SichersteI
lung der individuellen oder familialen Re
produktion vorgefunden werden, stellt sich 
auch die Frage nach der sozialpolitischen 
Bedeutung dieser Normen unterschied
lich.'"''' Ich will das abschließend an einem 
kurzen Beispiel (3.l) erläutern: 

Der Konflikt um die Flexibilisierung der 
Arbeitszeit zwischen den Positionen der 
Beibehaltung eines standardisierten, durch
regulierten Kollektivrhythmus und derjeni
gen einer unternehmens- bzw. expropriati
onsfreundlichen Arbeitszeit zeigt anschau
lich (gleichwohl bereits 35% der Lohnabhän
gigen außerhalb der standardisierten Norma
larbeitszeit tätig sind), wie dicht die rekursiv 
gekoppelten Wirkungszusammenhänge zwi
schen Regulation, sozialer Inklusion und so
zialstaatlichem Dienstleistungsangebot ge
webt sind. Setzt sich bspw. das (zumeist 
weibliche) Interesse an einer kinder- und fa
milienfreundlichen Flexibilisierung der Ar
beitszeit nicht durch, hat dies einen erwei-

(32) Es liegt altf der HClJld. Das Projekt eiller etlzy
dopädischell Betrachtullg des gesamtetl Arbeits- Ulld So
zialrechtsbestalldes (im Zeitvergleich ulld historischetl 
I/illgssdmitt) zwecks Bealltwortung der simpletl Frage, 
oll mit der jeweiligm Rechtsnol7n soziale htklusion IIUII 

tlll- oder altfgebaut weldm sollte ulld/oder wordm ist, 
ist eiller Habilitatioll wiirdig. All dieser Stelle jedoch 
IIIIZI'Seli schlichte Hinweise ausreichen. 
(.1.1) Weitere Beispielefiirdie rechtssystelll- ulld hand-
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... die die geringsten Artikulationsmöglichkeiten haben. 

terten Bedarf nach standardisierten familien
externen Kinderbetreuungseinrichtungen 
zur Folge. Faßt man den Begriff der Armut 
qualitativ nicht nur im Sinne relationaler so
ziokultureller Teilhabe am gesellschaftli
chen Reichtum, sondern auch am Grad der 
individuellen Dispositions- und Distinkti
onsfähigkeit auf, so liegt auf der Hand, daß 
unter diesen Voraussetzungen das individu
elle Reproduktionsverhalten äußerst zeitauf
wendig ist. Mit sinkender individueller Zeit
disposition jedoch steigt das korrespondie
rende Armutsrisiko und umgekehrt. Arbeits
rechtliche Standardisierung kann (!) dem
nach in jeweiligen sozialen Lagen abhängig 
von Einkommen, von öffentlichen und hal
böffentlichen Versorgungsleistungen und 
Angeboten zu sozialer Unsicherheit und zur 
Ungleichverteilung sozialer Chancen führen. 

6. Sozialabbau - ein 
Forschungsprogramm 

Der Begriff des "Sozialabbaues" ist aus einer 
rech ts po I i to logisch/rech tssoziol 0 gi sch en 
Sicht weitgehend unbrauchbar. Um die Ar
gumentationsfigur "Sozialabbau" hier 
brauchbar zu machen, wäre eine konzeptio
nelle Erweiterung seiner Funktionsbeschrei
bung erforderlich. Eine Möglichkeit hierzu 
bestünde darin, rechtliche Interventionsfor
men und Implementationschancen ma-

1/lIIgssystellliiberschreiteJlde Vemetzlfllg der reklfrsiveI! 
Koppl/llig VOll sozialpolitisch bedet/tsal/lCll Stellerlillgs
maßllahllleli wärel/: 
Psychotlzerapie fiir Sozialhi/jebeziel/er, Zeitverträge im 
BllIzdeswohl/recht, Provisionsallspriiche ill der Illlmobi
lielll/lakIeI"lJerOldliung, kein Rechtsallspr/lch auf Stufe!l 

3 - 7 in der PflegesicherLIllg bis 1997, Novelle desAr
beit.r/osellvn:rithenzngsgese!'Ms (illlspnuhsredliktioll bei 
Saisollarbeit), Illiplelllel/tatioll des e;feichbehc/l/dltf/lKSKe-
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trixförmig zu fassen und in jedem einzelnen 
Feld Maßnahmen nach Adressaten, Funktio
nen, Systemen und Möglichkeiten der Inan
spruchnahme sowie der Reichweite der 
Norm zu unterscheiden. Mögliche Unter
scheidungen der zu untersuchenden recht
lichen Formen wären a. finale Regulierun
gen, b. prozedurale Regelungen, c. partielle 
Regulierungen, d. Nichtregelungen. Finale 
Regelung meint eine Um-Zu-Bestimmung, 
prozedurale Regelungen hingegen verstehen 
sich als Angebot an den/die mögliche/n 
RechtnehmerIn. Eine weitere Untersu
chungsebene wäre die der rückgekoppelten 
Kostenverlagerung zwischen den jeweiligen 
Systemen sozialer Integration. Jeweilige le
bensweltliche, auf die Alltagsorganisation 
bezogene Systeme sind fallbezogen zu kop
peln. Dabei wären sowohl öffentliche Güter 
und Dienstleistungen als auch verdeckte 
Kostenverlagerungen und - belastungen in 
Betracht zu ziehen. Ein weiterer Aspekt läge 
in der mittelfristigen Kosten-Nutzen-Rech
nung rechtlicher Interventionen, ausgehend 
von den Kosten der Entstehung eines Geset
zes über dessen Implementation bis hin zu 
den Kosten, welche eine Norm in bestimm
ten Zeiträumen in anderen Systemen verur
sacht. Daneben wären auch die latenten Be
einträchtigungen auf dem Wege kumulativer 
Belastungen einzurechnen, z.B. Erkran
kungsrisiken, Erziehungsdefizite, chro
nischer Abusus von Medikamenten etc. 

setz, ilbbalf erworbmer sozialer Rechte d/trth Neube
rethllllJlg der Pmsiolisleist/lIlgm, Erhöh/llig der Höthst
beitragsgn//ldlage in der Sozialversichenmg, iluhebll/zg 
der ilrbeit.r/ose/zversichenmgsbeiträge, Riickllall/Ile der 
Regel/lllgsdithte im zweitCl! sozialeIl Ne!'}!, d/lnh ElItfall 
VOll Pflichtleistllllgen, Novelle des File;, Zerse!'}!,lIlIgvo/l 
arbeitsrechtlicheIl Slh/l!'}!,1101711ell, Nicht-Regellillg lIelfar

tiger betrieblicher/prodllktiollstelhllischer, DereKIf/iel"/lliK 
VOll sozialm DieJ/stel/ e!c. 
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DAS SCHWEIGEN DER MÄNNER 

Die Rede für 
Sicherheit 

.':" ·'Rosa/tog<'dli;{;~~t,:~'~,1~iA., 
'~",,' '.', ,::'::,::.} ",:::.;"",1::::"":':}'::: '., ,,"""', 

Sich dem Begriff Sicherheit 
unter feministischen 
Aspekten zu nähern, führt 
sehr schnell zu den Grund
rechten auf körperliche 
Unversehrtheit und Leben. 
Diese sind soviel wert, wie 
es einer Gesellschaft ge
lingt, gefährdete Personen 
vor kalkulierbaren Eingrif
fen zu schützen. Nach wie 
vor dominiert ein Sicher
heitsdefizit • 

In Österreich sind permanent Frauen und 
Kinder auf der Flucht. Sie flüchten vor Ge
walt und Terror und bangen um ihr Leben. 
Sie flüchten in der Nacht, ohne Kleidung 
oder sonstigen Besitz mitnehmen zu kön
nen. Wenn sie Glück haben, finden sie Zu
flucht bei Verwandten und Bekannten oder 
in Frauenhäusern. 

Der Ort, an dem jeder Mensch am sicher
sten sein sollte, ist für tausende Frauen und 
Kinder in Österreich der gefährlichste Ort. 
Frauen werden überwiegend im eigenen Zu
hause Opfer von Gewalt und hier wiederum 
am häufigsten durch die Hände ihrer eige
nen männlichen Familienmitglieder. Frauen 
werden mißhandelt, bedroht, verfolgt und 
getötet, weil sie Frauen sind. Sie unterliegen 
der Herrschaft des Mannes und werden von 
ihm als Besitz betrachtet. Der Widerstand 
gegen diese Herrschaft hat Gewalt und sogar 
Auslösehung zur FOI.c;l·, D:I' i,t Fl'lIIizid. 

Ausmaß, Ursachen und 
Auswirkung€:?-trlli von Gewalt 

In IImerer Gesellselull 'Ind Frauen in vielen 
Bereichen von Gewalttaten durch Männer 
betroffen: am Arbeitsplatz, in der Öffentlich
keit und vor allem in der Familie. Gewalt 
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bedroht die Sicherheit von Frauen, ihre 
Freiheit, ihre körperliche und seelische Ge
sundheit, ihre Autonomie und Menschen
würde. Gewalttaten behindern Frauen an ih
rer Entwicklung und an der Erlangung von 
Gleichheit. 

Gewalt gegen Frauen in der Familie hat 
negative Auswirkungen und zwar sowohl für 
die betroffenen Frauen, als auch für die Kin
der, egal ob diese selbst Gewalt erleben oder 
"nur" miterleben, wie ihre Mutter mißhan
delt wird. 

Gewalt verursacht soziale und ökonomi
sche Schäden und Kosten für die einzelnen 
aber auch für die Gesellschaft. Sie stellt eine 
Verletzung fundamentaler Menschenrechte 
dar und darf von einer demokratischen Ge
sellschaft nicht in Kauf genommen werden. 
Gewalttaten von Männern an Frauen sind 
ein schwerwiegendes gesellschaftliches Pro
blem, das nicht als "Privatproblem" auf die 
betroffenen Frauen abgeschoben werden 
darf. 

Daten zu Gewalt gegen 
Frauen in der Familie 

Es gibt in Österreich wie auch in vielen an
deren Ländern, wenig Daten über das Aus
r,naß von Gewalt. Allgemein wird jedoch an
genommen, daß ca. jede 5. bis jede 10. Frau 
betroffen ist, und daß die Dunkelziffer bei 
Gewalttaten im Familienkreis extrem hoch 
ist. Einige Zahlen zum Ausmaß: 

• 54 Prozent aller Morde werden im Fami
lienkreis begangen, in 90% der Mordfalle 
sind Frauen und Kinder die Opfer 
(Schlaffer/Benard 1985). 

• rund einmal im Monat kommt es in einer 
Familie in Wien zu Mordversllch oder 
Mord. 

• nach Schätzungen eines Polizeijuristen, 
der eine Untersuchung von Polizeieinsät
zen durchgeführt hat, werden in Öster
reich jährlich etwa 150.000 - 300.000 
Frauen mißhandelt (Bohrn 1991). 

• laut Aussage von Wiener Polizeibeamten 
werden an Spitzentagen bis zu 100 
Einsätze im Bereich Gewalt in der Fami
lie durchgeführt, das ist ein Viertel der 
gesamten Einsätze. 
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• 1992 flüchteten 754 Frauen und 764 Kin
der in elf österreichische Frauenhäuser. 

• In der Zeit vom September 1992 bis 
März 1993 wurden in Österreich elf Frau
en und ein Mädchen vom Ehemann/Ex -
Ehemann/Lebensgefährten oder Vater 
getötet. 

Trennung aus Gewaltbeziehungen ist 
schwierig und gefährlich. 

In Ontario, Kanada, wurde 1992 von 
Crawford und Gartner eine Untersuchung 
von Morden an Frauen im Familienkreis 
durchgeführt. Diese ergab, daß einige Grup
pen ein besonders hohes Risiko haben, Op
fer häuslicher Gewalt zu werden, und das 
sind vor allem Frauen, die sich von ihren 
Partern getrennt haben. Die Forscherinnen 
schätzen, daß die Wahrscheinlichkeit, daß 
diese Frauen von ihren Partnern getötet wer
den, ungefähr fünfmal höher ist als bei ande
ren Frauen. 

Die Gefährlichkeit von Gewalt sollte also 
von allen VertreterInnen des Rechtssystems 
in Zeiten von Trennung und Scheidung be
sonders ernst genommen werden. Diese Ge
walttaten sind verhinderbar, die so häufig 
geäußerte Meinung, daß "nichts getan wer
den kann ", ist fatal und für manche Frauen 
tödlich. Außerdem ist sie auch noch falsch. 

Von der oben zitierten und anderen Un
tersuchungen über Gewalt an Frauen in Be
ziehungen ist bekannt, daß diese Gewaltta
ten, in bestimmten Mustern verlaufen und 
vorhersehbar sind. Anders als bei andern Ge
walttaten, wie zum Beispiel Attacken durch 
Fremde, sind die potentiellen Opfer und 
Täter dem Rechtssystem oder anderen, die 
intervenieren könnten, bereits bekannt. 

Die Gefahr für Frauen, schwere Gewalt
taten zu erleiden oder sogar getötet zu wer
den, wird in Östereich nicht wirklich ernst 
genommen, auch wenn es bereits zu mehrfa
chen Mißhandlungen und Drohungen ge
kommen ist. Wie im Fall von Ruza, die im 
November 1992 getötet wurde (vgl. lURI
DIKUM 93/4), der außerdem kein Einzelfall . 
ist, blieben Gerichte meist untätig. Erst vor 
wenigen Monaten wurde in Oberösterreich 
eine Frau von ihrem Mann ermordet, die 
verzweifelt versucht hatte, sich von ihm zu 
trennen. Eine Einstweilige Verfügung war 
jedoch vom Gericht abgelehnt worden, die 
Frau war gezwungen, weiter mit dem Mann, 
der sie schließlich tötete, zusammenzuleben. 

Politik der 
Nicht-Intervention 

In Österreich sind viele Gewalttaten unter 
Strafe gestellt, egal ob sie in oder außerhalb 
der Familie ausgeübt werden. Es handelt 
sich überwiegend um Offizialdelikte, die 
von Staats wegen verfolgt werden. Ausnah
men sind vor allem die gefährliche Drohung, 
die im Familienkreis ein Ermächtigungsde
likt ist, sowie die Vergewaltigung in minder 
schweren Fällen (Antragsdelikt). 

Trotz dieser klaren Gesetzeslage kom-
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men familiäre Gewalttaten kaum vor Ge
richt. Dies liegt zum einen daran, daß die 
Dunkelziffer hoch ist und die Betroffenen es 
nicht wagen, Anzeigen zu erstatten. Aber 
auch dort, wo Polizei und Gerichte einge
schaltet werden, herrscht die Politik der 
Nicht-Intervention vor, das heißt es wird 
versucht, die Einschaltung des Strafrechtssy
stems zu verhindern. Das beginnt schon bei 
der Polizei, die eher "Streitschlichtungen " 
durchführt als Anzeigen aufzunehmen. Der 
Polizeijurist Bohrn fand in seiner U ntersu
chung von Polizeieinsätzen in Wien heraus, 
daß 78% der Einsätze bei häuslicher Gewalt 
mit einer "Streitschlichtung" als Interventi
on endeten, obwohl es in vielen Fällen ein
deutige Hinweise auf Gewaltanwendungen 
gegeben hatte. Von den an das Gericht wei
tergeleiteten Anzeigen endeten 63% mit 
Freispruch, nur in 25% der Fälle kam es zu 
einer vollen Bestrafung. 

Unter Einbezug der hohen Dunkelziffer 
muß vermutet werden, daß nur ein sehr ge
ringer Prozentsatz (vielleicht 1 - 2 Prozent) 
der verübten Gewalttaten, mit einer Verur
teilung enden. Von einer Kriminalisierung 
der Gewalttaten an Frauen kann also derzeit 
nicht gesprochen werden. Gesetze werden 
dort nicht angewendet und vollzogen, wo es 
um Frauen und den "privaten" Bereich 
geht. 

Auch wenn eine Bestra
fung von Gewalttätern mit 
den klassischen Mitteln 
(Geldstrafe, Haftstrafe) 
nicht die Lösung des Pro
blems ist, so muß doch gc
sagt werden, daß die Politik 
der Nicht-Intervention aus 
mehrercn Gründen sehr bc
denklich ist: 

a.) Der Rechtsstaat voll
zieht in diesem Bereich sei
ne eigenen Gesetze nicht, 
was rechtspolitisch und 
auch im Sinne des Zugangs 
zum Recht bedenklich ist. 

b.) Das Faktum, daß Ge
walttaten kaum aufgedeckt 
und verfolgt werden, trägt 
wesentlich dazu bei, daß dic 
Gewalttäter keine Sanktio
nen zu befürchten haben. 

c.) Die staatliche Nicht
Intervention bei Gewaltta
ten an Frauen stellt eine 
Menschenrechtsverletzung 
dar, sie ist eine Diskriminie
rung aufgrund des Ge
schlechts, da der Schutl. 
durch das Gesetz nicht ge
währleistet ist. In diesen Mißstand könnte der Gesetzgeber zum Beispiel durch ein ein· 

heitliches Bundestierschutzgesetz regulativ eingreifen. 

Der Mensch als "Abbild Gottes" schafft sich trotz seines Bedürfnisses nach Sicherheit durch seine Inkompetenz eirlen Zustand stetiger Unsicherheit. 
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Wenn Gewalttaten nicht vor Gericht 
kommen, wird außerdem die Chance ver
paßt, den Mann mit seiner Tat zu konfron
tieren und nicht nur rechtliche sondern auch 
soziale Maßnahmen zu setzen. Gewalttätige 
Männer sind nach allen bisherigen Erfahrun
gen nicht freiwillig bereit, ihr Verhalten zu 
verändern oder sich in Behandlung zu bege
ben. 

Nach internationalen Erfahrungen hat 
sich herausgestellt, daß strafrechtliche Maß
nahmen wichtig in der Bekämpfung von fa
miliärer Gewalt an Frauen sind. Es darf je
doch nicht allein um die Bestrafung gehen. 
Oberstes Ziel strafrechtlicher Maßnahmen 
muß der Schutz der Opfer und die Verhin
derung weiterer Gewalttaten sein. Wichtig 
wäre es, daß verschiedene Instrumente des 
Strafrechts wie etwa Weisungen, Auflagen, 
Bewährungshilfe etc. genützt und ausgebaut 
werden. Gleichzeitig muß garantiert sein, 
daß die Opfer Schutz und intensive Unter
stützung erhalten und daß die Auflagen des 
Gerichtes auch wirklich eingehalten werden. 

Maßnahmen, wie der außergerichtliche 
Tatausgleich, sind im Prinzip sehr be
grüßenswert. Internationale Erfahrungen ha
ben aber gezeigt, daß Methoden wie Media
tion und Tatausgleich zur Sanktionierung 
von Gewalt in der Familie nicht geeignet 
sind. Frauen, auf die oft jahrelang Gewalt 
ausgeübt wurde, können sich nicht wirklich 
frei zu einem Tatausgleich entscheiden. Die 
Gefahr ist groß, daß Frauen vom Mißhandler 
weiterhin unter Druck gesetzt werden, zuzu
stimmen. Es wäre auch gefährlich zu glau
ben, daß Beratungsgespräche über das "Pro
blem" des Paares genügen, um weitere Ge
walt zu verhindern. Hier stellt sich die Frage 
der Verantwortung: Wer achtet darauf, daß 
Vereinbarungen eingehalten werden, was 
passiert, wenn etwa nach einem Monat neu
erliche Gewalttaten vorkommen? Schutz 
und Unterstützung des Opfers gibt es der
zeit nicht. Wichtig scheint auch zu sein, daß 
Gerichte mit Fraue:nhilfseinrichtungen zu
sammenarbeiten, um den Opfern während 
und nach den Verfahren Schutz zu gewähr
leisten. 

Internationale Instrumente 
des Frauenschutzes 

International ist in den letzten Jahren ein 
wichtiger Umdenkprozeß betreffend Gewalt 
gegen Frauen in Gang gekommen, die nicht 
mehr als Privatsache sondern als Menschen
rechtsverletzungen und somit als gesell
schaftliches und politisches Problem defi
niert und behandelt wird. Auch der Staat 
kann dafür verantwortlich gemacht werden, 
wenn keine ausreichenden rechtlichen, poli
tischen und sozialen j\·laßnahmen zum 
Schutz von Frauen getroffen werden. 

So existieren z.B. eine Vielzahl von Reso
lurionen des Wirtsehclfts- LInd Sozialrates, 
des Sicherheitsrates und anderer Abteilun
gen dcr Vereinten Nationen, die Maßnah
men zLlr Bekämpfung von Gewalt an Frauen 
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enthalten. In jüngster Zeit wurde eine De
klaration gegen Gewalt an Frauen erarbeitet, 
die derzeit dem Sicherheitsrat zum Beschluß 
vorliegt. In zusätzlichen Empfehlungen zur 
UN-Konvention gegen jede Diskriminie
rung der Frau werden Mitgliedsstaaten auf
gefordert, spezielle und verstärkte Maßnah
men gegen Gewalt an Frauen zu ergreifen. 
(CEDAW, General Recommendation Nr. 12 
und 19) 

In der Abschlußerklärung der Wiener 
Menschenrechtskonferenz (Wiener Deklara
tion) heißt es unter anderem, daß die Konfe
renz "die Wichtigkeit, für die Abschaffung 
von Gewalt gegen Frauen im privaten und 
öffentlichen Leben, für die Eliminierung al
ler Formen sexueller Belästigung, Ausbeu
tung und des Frauenhandels und für die Eli
minierung von geschlechtsspezifischen Vor
urteilen in der Justizverwaltung ... zu arbei
ten," betont (United Nations: Vienna Decla
ration 1993). 

Im Europarat gibt es ebenfalls verschie
dene Vereinbarungen im Bereich Gewalt ge
gen Frauen/Gewalt in der Familie (First 
Conference of European Ministers on Physi
cal and sexual Violence against Women, 
1991). 

Notwendige Maßnahmen 

Die Gesetze und die Vollzugspraxis müssen 
auf ihre Fähigkeit und Bereitschaft hin über
prüft werden, auf Gewalt zu reagieren. Die 
hier aufgestellten Forderungen sind das Mi
nimum, das notwendig erscheint, um auch 
Frauen endlich institutionelle Sicherheit zu 
gewährleisten. 

a) Allgemein rechtliche Maßnahmen 
• Bereitstellung eines ausreichenden recht

lichen und sozialen Hilfsangebots für 
Frauen, die Opfer von Gewalttaten wur
den. 

• Mitarbeiterinnen von Hilfseinrichtungen 
für Frauen, die Opfer von Gewalt wur
den, sollten von Gerichten als Expertin

}len und Sachverständige anerkannt wer
'i&den. 

• Information, Aufklärung und Schulung 
von Frauen in Rechtsfragen; 

• Einrichtung von Rechtshilfe-Fonds für 
Frauen, die sich keine anwaltliehe Ver
tretung ihrer Wahl und ihres Vertrauens 
leisten können und/oder keine Verfah
renshilfe erhalten. 

• Spezielle und einschlägige Schulungen 
aller Personen, die im Rechtsbereich ar
beiten (RichterInnen, StaatsanwältInnen, 
JuristInnen, BewährungshelferInnen, 
KonfliktreglerInnen ... ) 

• Evaluierung der bestehenden rechtlichen 
Maßnahmen im Hinblick auf ihre Wirk
samkeit zur Bekämpfung von Gewalt an 
Frauen; Erfassung von Daten, Forschung 
und Entwicklung neuer Maßnahmen. 

• Einrichtung von speziellen Informations
und Beratungsstellen für Frauen bei Ge
richten, besetzt mit Frauen aus Frauen
einrichtungen, die über ein spezielles 
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know how im Umgang mit Gewalt verfü
gen. 

b)Maßnahmen im Bereich Strafrecht 
• Gewalttaten, die strafbare Handlungen 

sind, müssen auch und vor allem im Fa
milienkreis als solche behandelt werden; 

• Gefährliche Drohung soll auch innerhalb 
der Familie so behandelt werden wie 
außerhalb, Wegfall der Ermächtigung. 

• Stärkung der Stellung der Opfer durch 
Stärkung der Privatbeteiligtenrechte. 

• Weisungen, Bewährungshilfe und alter
native Maßnahmen im Strafrecht: die 
stärkere Anwendung dieser Maßnahmen 
könnte der Gewaltprävention dienen, 
z.B.: mittels Weisungen, daß der Täter 
sich nicht in der Umgebung des Opfers 
aufhalten darf; Weisungen zur Beratung 
sind nur dann sinnvoll, wenn diese auch 
wirkungsvoll sind und Gewalt verhin
dern; die Schaffung von rechtlichen Maß
nahmen für gewalttätige Männer darf 
nicht auf Kosten der Opfer gehen; paral
lel müssen immer auch Einrichtungen für 
die Opfer geschaffen werden. 

c) Maßnahmen im Bereich Zivilrecht 
• Novellierung der derzeitigen Regelung 

der einstweiligen Verfügung; Erweite
rung der Definition von Gewalt; die EV 
muß unverzüglich zugestellt und sofort 
vollzogen werden; bei Gewalt bzw. 
Nicht-Einhaltung ist Polizei assistenz zu 
gewährleisten; Ausdehnung auf gewalt
tätige Familienmitglieder, Lebensgefahr
ten und Ex-Partner. 

• Längerfristig sollen neue rechtliche 
Schutzverfügungen (nach dem Muster 
der "Protection order" in anderen Län
dern eingeführt werden, die sofort durch
gesetzt werden können; bei Nicht-Ein
haltung muß die Polizei eingreifen und 
den Mißhandler festnehmen können. 

Weitere rechtliche 
Maßnahmen 

• Spezielle Maßnahmen gegen neue bzw. 
zunehmende Formen der Gewalt gegen 
Frauen wie Frauenhandel, Sextourismus 
und Heiratsgeschäfte mit Migrantinnen, 
sollten ergriffen werden, die den Tätern 
und nicht den Opfern schaden; Migran
tinnen, die in Österreich Gewalt erleben, 
dürfen nicht abgeschoben werden, wenn 
sie sich vom Mißhandler trennen wollen; 
sie müssen ein eigenes Visum erhalten. 

• Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts 
in Ländern verfolgt wurden und Gewalt 
erlitten haben, müssen in Österreich poli
tisches Asyl erhalten. 

Dieser Artikel ist ein Auszug aus der Rede der Au
torin anläßlich der parlamentarischen Enquete 
"Gewalt in der Familie". 

Rosa Logar ist Koordinatorin der Aktionsgemein
schaft der autonomen österreichischen Frauenhäuser. 
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SICHERHEITSRHETORIK 

Zur Koniunklur 
eines Begriffes 

Die Rede von "SicherheiY' 
in beliebigem Zusammen
hang hat einen hohen 
(nicht nur aber doch auch 
emotionalen) Stellenwert 
und erlebt derzeit wieder 
eine besondere Koniunk
tur. Dieses allenthalben 
geäußerte Sicherheitsbe
dürfnis ist eine Reaktion, 
die durch latente Instabi
lität, durch Zukunftsäng
ste, "Verunsicherungen" in 
allen Bereichen des Lebens 
hervorgerufen wird. 

Der Begriff "Sicherheit" selbst ist ein so po
sitiv besetzter wie widersprüchlicher und 
vieldeutiger Begriff. Sehen wir uns an, mit 
welchen Begriffen sich das Wort "Sicher
heit" (oder auch "sicher" u. dergI.) verbin-
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den kann, so gibt es fast keine Einschrän
kung, vgl. Sicherheitszünder, Verkehrssi
cherheit, Sicherheitsgarantie, Sicherheits
schloß, Sicherheitsgurt, Selbstsicherheit, si
chere Geldanlage, ... Diese offene Kombina
torik hat sich schon längst die Produktwer
bung zu eigen gemacht. Es geht jedoch 
nicht so sehr um die Kombinatorik dieses 
Begriffes sondern um seine Bedeutung und 
den pragmatischen Hintergrund: seine Ver
wendung im gesellschaftlichen Kontext. Die 
folgenden Überlegungen setzen sich mit se
mantischen Dimensionen des Begriffes Si
cherheit auseinander, worauf einige pragma
tische Aspekte diskutiert werden. 

Inhaltliche Präzisierungen 
Auf der Suche nach einem exakteren U m
gang mit dem Begriff der Sicherheit kommt 
man nicht um die mathematischen Diszipli
nen und um die juridischen Fragestellungen 
herum. In den mathematischen Disziplinen 
ist der Begriff der Sicherheit Gegenstand der 
sog. Zuverlässigkeitstheorie/Sicherheitstheo
rie. Danach ist Zuverlässigkeit die Wahr
scheinlichkeit dafür, daß ein System zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt korrekt funktio
niert. (Nach Ablauf einer gewissen Zeit ist 
nicht sicher bestimmt bzw. bestimmbar, ob 
das System noch arbeitsfähig ist, Lebensdau
er ist eine zufällige Größe.). Mit anderen 
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Worten wird im Grunde Sicherheit durch 
Wahrscheinlichkeit ersetzt bzw. mit Begrif
fen der Wahrscheinlichkeit(stheorie) um
schrieben. Man operiert mit dem Instrumen
tarium der statistischen Sicherheit, die inner
halb bestimmter Vertrauens grenzen, in ei
nem sog. Konfidenzbereich definiert wird. 
Die Mathematik versucht also, durch For
malisierung, und Einengung dieses vagen 
Begriffes der Sicherheit zumindest in be
stimmten Kontexten, Anwendungsberei
chen und Domänen zu präzisieren. 

Auch im technischen Sinne meint Sicher
heit, daß man sich auf ein Gerät, Material, ... 
im Rahmen bestimmter Parameter verlassen 
kann. Dafür werden bestimmte technisch 
definierte Maße für das Intervall angegeben, 
innerhalb dessen diese Sicherheit/Zuverläs
sigkeit unter bestimmten Wahrscheinlich
keitsannahmen gilt. Kein Flug, keine Auto
fahrt etc. ist im Prinzip und per se "sicher", 
als "sicher" kann eigentlich eine Fahrt nur 
dann bezeichnet werden, wenn sie abge
schlossen ist, d.h. ob eine Fahrt "sicher" 
ist/war, kann erst bei/nach der Ankunft ge
sagt werden. Diese Annahme gilt analog 
auch für andere Bereiche. Sicherheit ist hier 
im Grunde eine Art Annahme, ein Vertrau
ensvorschuß unter zugrundegelegten Wahr
scheinlichkeitsannahmen, daß ein widriger 
Fall, eine Störung eintritt oder nicht. Hier 
komme ich noch einmal auf die Sprache der 
Werbung zurück: die suggestive Rede von 
Sicherheit in verschiedensten Gebieten ver
schleiert die Tatsache, daß Sicherheit von 
vielen Faktoren abhängt und nur als Wahr
scheinlichkeit, als ein "Prinzip Hoffnung", 
eine Art mehr oder weniger verbindliches 
Versprechen darstellt. So schützen etwa Si
cherheitsreifen nicht vor einem Reifenplat
zer oder einem Ausrutscher, eine Sicher
heitsbindung nicht vor Knochenbrüchen, si
chere Renditen zu versprechen u. dergl. ist 
überhaupt gewagt etc. In der Werbung er
weckt oft das Element "Sicherheit" in ent
sprechenden Wortzusammensetzungen fast 
wortmagische Wirkung, so als ob die Ver
wendung des Wortes "Sicherheit" - gleich
sam als Vorsilbe - den Charakter eines be
worbenen Produktes verändere. 

Wir kommen nicht darum herum: "Si
cherheit" ist eine statistische Größe, immer 
mit einem gewissen (Rest-)Risiko verbun
den, das in der Praxis des Alltags bestenfalls 
durch Garantien, Entschädigungsleistungen 
gemildert werden kann. In der Praxis ist also 
"Sicherheit" gebunden an die Begriffe "Ri
siko" und "Garantie". 

Gesellschaftliche 
Dimensionen 

Die Mathematik hat ein operables Instru
mentarium entwickelt, den Begriff der Si
cherheit für formale Wissenschaften sowie 
für Anwendungsbereiche der Mathematik zu 
beschreiben. Außerhalb dieser formalen Dis
ziplin(en) bemühen sich vor allem Juristen 
verschiedener Sparten darum, Aspekte der 
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Sicherheit zu operationalisieren, dies betrifft 
insbesondere alle die Bereiche, die mit Risi
ko und Garantie - also gewissermaßen den 
Kehrseiten (in gewisser Weise den dazu dua
len Begriffen) von Sicherheit - zu tun haben. 
Übrigens ist die Vermarktung von Sicherheit 
und Risiko ein ernstzunehmender wirt
schaftlicher Faktor, Modernisierungsrisiken 
sind ausgesprochenes big business. Damit 
befinden wir uns mitten in der gesellschaftli
chen Dimension des Begriffes. Unsere Zivi
lisation hat sich mehr zu einer "Risikogesell
schaft" denn zu einer "Sicherheitsgesell
schaft" entwickelt, eine Vielzahl von ver
schiedensten Risikofaktoren und Bedro
hungspotentialen haben zu einer breiten 
Verunsicherung geführt. Unter solchen Vor
aussetzungen hat die Sicherheitsrhetorik in 
der Sprache der Politik Hochkonjunktur. 
Die Rede von Sicherheit und Stabilität als 
Garanten der Prosperität sind Stehsätze polic 
tischer Sprache. Abhängig von verschiede
nen Konjunkturen und politischen Opportu
nitäten wechselt allerdings der Inhalt des Si
cherheitsbegriffes. Rhetorik und sprachliche 
Manipulation liegen dabei oft nahe beisam
men, gerade im sensiblen Bereich von ver
schiedenen Interessen. Wenn wir hinter die
ser Rhetorik den eigentlichen, wahren Ge
halt des Begriffes der Sicherheit in der Spra
che der Politik(er) ergründen wollen, so gilt 
es sich anzusehen, wie die Politik(er) Risi
ken, zumutbare Grenzwerte, gerade im 
Schnittpunkt von Technik - Ökonomie -
Ökologie definiert (definieren), und vor al
lem wie sie Fragen wie Verteilung von Risi
ko und Sicherheit (m.a.W. wer in den Genuß 
von Sicherheit kommt, wer das Risiko trägt) 
offenlegt (offenlegen). Die sprachpolitische 
Dimension der Diskussion dieses Begriffes 
kommt um die Analyse der Machtfrage und 
Interessenlage nicht herum und setzt sich 
insbesondere damit auseinander, wie die Re
de von Sicherheit zur Legitimation von 
Machterhaltung, Machtanhäufung miß
braucht und manipuliert wird. In verschiede
nen Ländern können wir derzeit eine beson
ders perfide Sicherheitsrhetorik im Dienste 
eines von skrupellosen Politikern verfolgten 
machtpolitischen Kalküls beobachten, wobei 
diese den Sicherheitsbegriff im ausgrenzen
den Sinne gegen ethnische, religiöse, rassi
sche etc. Minoritäten oder soziale Gruppen 
wenden, die sie als Sicherheitsrisiko und als 
Bedrohungspotential diffamieren. Diese Per
vertierung des Sicherheitsbegriffes erfüllt 
den Tatbestand der Verhetzung und ist ein 
nicht zu unterschätzendes Risiko für ein Zu
sammenleben nach den Regeln der Demo
kratie und der Menschenrechte. 

Skherheitsrhetorik im 
parteipolitischen AUtag 
\\'ir helben haben ehc!) dcmonstriert, welche 
\li\gliehkeiten es in der Sprache gibt, den 
Sieherhcitsbegriff so präzise wie notwendig 
zu fassen. Die Sprache der Politik, insbeson
dere die Sprache der Machtausübung, der 
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Machterhaltung aber auch der Machterlan
gung operiert sehr vordergründig, pseudo
analytisch - d.h. Fal(ten, Ursachen und Hin
tergründe werden zu bestimmten politi
schen Zwecken argumentativ arrangiert oder 
gestylt, je nachdem, und schließlich basiert 
sie auf emotionaler Spannung - d.h. sie ap
pelliert vielfältig an Angst-lU nsicherheitsge
fühle der Bevölkerung. Der alltagspolitische 
Sicherheitsdiskurs ist vielfältig ideologisch 
geprägt, er ist charakterisiert durch selektive 
Wahrnehmung und Darstellung, Ausgren
zung bzw. Überbetonung bestimmter Fakto
ren etc. Interessens- und Machtfragen wer
den je nach politischer Position unterschied
lich bewertet. Die entscheidende Frage liegt 
aber darin, wie Sicherheitsrhetorik (Verspre
chen bzw. Inaussichtstellen von Sicherheit) 
und Verantwortung für Risiken bzw. Garan
tien für Sicherheit zur Deckung gebracht 
werden können. Ein Problem stellen Strate
gien dar, die politischem Pragmatismus und 
Opportunismus folgend bei unkritischen 
Menschen falsches Sicherheits bewußtsein 
produzieren. Dazu kommt noch, daß langfri
stige Folgenabschätzung (etwa bei Großpro
jekten) die Einforderung politischer Verant
wortung oft hinfällig macht, wenn sich z.B. 
negative Folgen von Entscheidungen erst 
nach Ablauf der betreffenden politische 
Funktions- und Amtsperioden der Entschei
dungsträger zeigen. 

Im Zusammenhang mit den gesellschaft
lichen Dimensionen der Sicherheitsproble
matik, dem politischen Umgang mit Sicher
heit und - gewissermaßen dazu dual - mit 
Risiko hat U. Beck den Begriff der Risikoge
sellschaft geprägt (U. Beck: Risikogesell
schaft. Auf dem Weg in eine andere Moder
ne. Suhrkamp 1986). Er schreibt: "Mit der 
Ausdehnung von Modernisierungsrisiken
mit der Gefährdung der Natur, der Gesund
heit, der Ernährung etc. - relativieren sich 
die sozialen Unterschiede und Grenzen. 
Daraus werden immer noch sehr verschiede
nq Konsequenzen gezogen. Objektiv entfal
ten jedoch Risiken innerhalb ihrer Reich
weite und unter den von ihnen Betroffenen 
eine egalisierende Wirkung. Darin liegt gera-

de ihre neuartige politische Kraft" (S. 48). Er 
weist nach, daß Modernisierungsrisiken "ei
ne immanente Tendenz zur Globalisierung" 
besitzen. "Durch die ungehemmte Produkti
on von Modernisierungsrisiken wird immer 
in kontinuierlichen Schritten und Sprüngen, 
manchmal in katastrophalen Zuspitzungen -
eine Politik der unbelebbar werdenden Erde 
betrieben. " (S. 51). In dieser sich entfalten
den Risikogesellschaft entsteht nach Beck 
"im gleichen Maße, in dem die öffentliche 
Risikosensibilität wächst, ein politischer Be
darf nach Verharmlosungsforschung. Diese 
soll die legitimatorische Statthalterrolle der 
Politik wissenschaftlich absichern" (S. 361). 

Schlußbemerkungen 
Der Sicherheitsbegriff ist ein Konstrukt, d.h. 
im Grunde ein abstraktes Modell und in die
ser seiner Absolutheit nur im Feld der Ab
straktion (unmißverständlich) anwendbar. In 
der Alltagssprache, in der gesellschaftlichen 
Praxis hingegen müs'sen die Semantik (In
halt, Dimension) und der Anwendungsbe
reich (die Pragmatik) dieses Begriffes buch
stäblich "ausgehandelt" werden. Die Tech
nik und Gefahr der Manipulation liegen nun 
darin, den Konstruktcharakter dieses Begrif
fes zu verschleiern. Diese Veschleierung ge
schieht professionell wissenschaftlich, ent
sprechende Aufträge ergehen an Wissen
schaftler und Forscher, die "Verharmlo
sungsforschung", "Verharmlosungswissen
schaft" betreiben, eher sich ihren Auftragge
bern denn dem Ethos der Aufklärung ver
pflichtet fühlen. 

Gerade beim Sicherheitsbegriff wird klar, 
daß Sprache hinsichtlich ihres Gebrauches 
nicht neutral ist, es hängt vom gesellschaftli
chen Kontext ab, ob Begriffe im Dienste der 
politischen Propaganda, Manipulation oder 
der Aufklärung zum Zwecke des emanzipa
torischen gesellschaftspolitischen HandeIns 
und Sich-Einbringens in den gesellschaftli
chen Prozeß gestellt werden. 

Dr. Gero Fischer ist Dozent am Institut für Slavistik 
der Universität Wien. 
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Entscheidungssammlung 

Konsumentenrecht 
Entscheidungssammlung 

M it fortschreitender Differenzierung 
des Rechts in neue Bereiche ergibt 

sich zunehmend auch die Notwendigkeit für 
praktikablen und flexiblen Zugang zu Infor
mationen über die entsprechenden Gesetze 
und die Judikatur. Gerade bei Materien, die 
dem Schutz von Marktteilnehmerinnen die
nen, ist genaue Kenntnis der Rechtspre
chung für Betroffene und für alle, die mit 
ihren Anfragen beschäftigt sind - seien sie 
Juristinnen oder nicht - besonders wichtig. 
Umso erstaunlicher ist es, daß es für das 
Konsumentinnenrecht, das ja wegen seines 
weiten Anwendungsbereiches für alle Öster
reicherinnen zwangsläufig Relevanz hat, bis
her noch keine Entscheidungssammlung 
gab. 

Der Verein für Konsumenteninformation 
(VKl) hat sich daher entschlossen, diesem 
Manko als Herausgeber der "Konsumenten
recht-Entscheidungssammlung" (KRES) ab
zuhelfen. Die Intention dabei ist, ein 
"Handbuch für die tägliche Praxis" zu schaf
fen, mit dessen Hilfe Praktikerinnen bei Be
ratungen und Interventionen im Bereich des 
Konsumentinnenrechts sich leicht Zugang 
und Kenntnis der einschlägigen Entschei
dungen verschaffen können. Dies ist umso 
wichtiger, als die für den Konsumentinnen
schutz relevanten Entscheidungen nicht 
mehr deckungsgleich mit der veröffentlich
ten und zugänglichen Judikatur des Ober
sten Gerichtshofs sind - die Beschränkung 
der Revision an den OGH auf Streitwerte 
über 50.000,- bewirkt, daß in konsumentin
nenrechtlichen Sachen, bei denen es oft um 
geringere Streitwerte geht, häufig Landesge
richte als Rechtsmittelinstanzen tätig wer
den. Daher haben sich die Redaktion und 
die Mitarbeiterinnen der Mühe unterzogen, 
auch unveröffentlichten Entscheidungen 
nachzuspüren und sie in die KRES aufzu
nehmen. 

Sie haben sich dieser Aufgabe mit Um
sicht und Kreativität gewidmet, und seit 
September 1993 liegt der erste Band der auf 
drei Bände angelegten Loseblattsammlung 
der KRES vor und kann über den VKI bezo
gen werden. (Die Bände 2 und 3 werden im 
Lauf des Jahres 1994 erscheinen, die drei 
Bände werden danach nur noch gemeinsam 
abgegeben.) 

Nr 5/93 

Da die KRES als Loseblattsammlung er
scheint, können Ergänzungen und Erweite
rungen problemlos in die bestehenden Kapi
tel integriert werden; der VKI bietet zu je
dem erschienenen Band ein Nachsende
abonnement an, mit dem die Benützerinnen 
sich jeweils auf den letzten Stand der Judi-

. katur bringen können. 

Das Redaktionsteam und die Mitarbeite
rinnen haben besonderen Wert auf Über
sichtlichkeit und leichte Benützbarkeit ge
legt. Die Einteilung nach Gesetzen und in
nerhalb der Gesetze nach Problemfeldern 
erleichtert den Gebrauch ebenso wie die 
ausführlichen und übersichtlichen Register, 
die mit ausführlichen Querverweisen ausge
stattet sind. 

Die einzelnen Entscheidungen werden 
mit Gesetzesstellen, ausführlichen Stichwor
ten und FundsteIlen eingeleitet und kurz 
kommentiert bzw. gegebenenfalls auch kriti
siert. (Auch Studentinnen werden von der 
KRES profitieren, da sie anschauliche und 
verständliche Texte zu privatrechtlichen 
Problemen bietet, mit denen sie im Studium 
zu kämpfen haben könnten.) 

Marlina Thomasberger 

Konsumentenre(ht-Ents(heidungssammlung. Band I, 
Hg. Verein für Konsumenteninformation, OS 64S,
(Bestellungen telefonis(h unter 0222/S87 28 07) 

Grundrecht auf 
Gesundheit 
Schutz vor umweltvermittelten 
Umweltbeeintrüchtigungen 

D ieses Buch befaßt sich mit der Veranke
rung eines Grundrechts auf Gesundheit 

in Österreich. Gegenstand ist der Schutz vor 
Gesundheitsbeeinträchtigungen und nicht 
das Recht Erkrankter auf Heilbehandlung. 
Der Katalog der in Österreich geltenden 
Grundrechte kennt zwar das Recht auf Le
ben oder etwa auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens, hinsichtlich der Förderung 
und der Erhaltung der Gesundheit der Be
völkerung aber gibt es kein verfassungs ge
setzlich gewährleistetes Recht. Ein derarti
ges Recht sollte Schutz vor fremden Beein
trächtigungen der Gesundheit (schädigende 
Immissionen über die Umweltpfade Luft, 
Wasser und Boden) bieten, indem der Ver
fassungsgerichtsgerichtshof dann als weite
res Überprüfungskriterium den Gesurid
heitsschutz heranzuziehen hätte. 

Den Hauptteil des vorliegenden Buches 
bildet nun eine Studie von Elisabeth Schad
ler unter dem Titel "Ein Grundrecht auf 
Gesundheit in Österreich". Hier wird der 
verfassungsrechtliche status quo in Öster
reich und einigen anderen europäischen 
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Ländern dargestellt und hernach ein disku
tierenswerter Textvorschlag für ein entspre
chendes Bundesverfassungsgesetz erstattet, 
der auch auf das besondere Problem der 
untätigen Behörde bzw. des untätigen Ge
setzgebers eingeht. Außerdem wird auch auf 
bestehende Defizite auf einfachgesetzlicher 
Ebene in Österreich hingewiesen und zum 
Fall der Mitgliedschaft Österreichs beim Eu
ropäischen Wirtschaftsraum bzw. bei den 
Europäischen Gemeinschaften unter dem 
Gesichtspunkt eines bereits installierten 
Grundrechts auf Gesundheit Stellung ge
nommen. 

Ausgehend von dieser Studie, insbeson
dere von dem Textvorschlag, wurde im März 
1993 zu einer Enquete im Parlament gela
den, deren Ergebnis im zweiten Teil dieses 
Buches gekürzt wiedergegeben ist. An die 
Stellungnahmen des Umweltministeriums 
und des Gesundheitsministeriums schließt 
sich ein auszugsweiser Abdruck der in der 
darauf folgenden spannenden Diskussion er
gangenen statements an. Unter den Disku
tantInnen befanden sich unter anderem Uni
versitätslehrende (B. Davy, Merli, Öhlinger), 
ExpertInnen von Volksanwaltschaft, Statisti
schem Zentralamt, Bundeskanzleramt und 
Arbeiterkammer, sowie VertreterInnen der 
Bürgerinitiativbewegung (Kummer, Öfferl
bauer, Sluka, Stangel). 

"Jeder Mensch hat das Recht auf Ach
tung seiner Gesundheit". Diese Passage soll 
laut Entwurf den Kern des künftigen Ge
sundheits-Bundesverfassungsgesetzes bilden 
und fand auch relativ großen Anklang, wenn 
auch von verschiedener Seite von einer 
Flucht zum Verfassungsgerichtshof gespro
chen wurde. Haarig aber wurde es verständ
licherweise bei den Punkten "erweiterte 
ParteisteIlung" und "Recht auf Tätigwerden 
des Gesetzgebers". Den Betroffenen soll ein 
Recht auf die Einhaltung der in generellen 
Normen zum Gesundheitsschutz vorge
schriebenen Vorschriften zukommen, wel
ches auch jede und jeder in einem Verfahren 
durchsetzen können soll. Im Falle schwer
wiegender Gesundheitsbeeinträchtigungen 
enthält der Textvorschlag ein Recht auf ein 
Tätigwerden des Gesetz- und Verordungs
gebers, sowie eventuell bei noch nicht er
gangener Verordnung auf ein dem Gesetz 
entsprechendes Vorgehen der Behörde. 

An ebendiesen Punkten entspann sich ei
ne le~hafte und hochstehende Diskussion, 
wobei weder Lob noch Tadel an den Vor
schlägen zu kurz kamen. Ohne die Re
debeiträge im einzelnen darstellen zu kön
nen, kann doch gesagt werden, daß gerade 
auch im Rahmen der Enquete bemerkens
werte Vorschläge zur Umformulierung bzw. 
Umänderung (z.B. Merli) dargetan wurden. 
Demnach ist sowohl die in dem vorliegen
den Buch festgehaltene Auseinandersetzung 
mit dem Thema "Grundrecht auf Gesund
heit" an sich wertvoll, als auch im Hinblick 
auf die allgemein verfassungsrechtlichen 
Erörterungen interessant. 
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Verdienstvoll war es auch auf alle Fälle, 
den JuristInnen als Gegenpol in der Diskus
sion die VertreterInnen der Bürgerinitiativ
bewegungen entgegenzustellen. Denn die 
Fragen im Zusammenhang mit der Partei
steIlung eines erweiterten Kreises Betroffe
ner bzw. der Schaffung neuer Amtsparteien 
("Gesundheitsanwältln ") sind schon lange 
ein heißes Eisen und die Idee eines "Säum
nisurteils" gegen den Nationalrat umso origi
neller. Gegenüber solchen Utopien, die be
stimmt nicht schon morgen Gesetz sein wer
den, da dem wohl gewichtige Interessen en
gegenstehen, war es günstig, durch entspre
chende Aussagen dann wieder auf den Bo
den politischer Realität zurückgeholt zu wer
den. 

Dazu ein paar Zitate: "Flucht zum Ver
fassungsgerichtshof als letzte(r) Ausweg, 
weil der Karren in den anderen Institutionen 
festgefahren ist" "Mir ist bange, wie der 
Verfassungsgerichtshof sich mit unserer Ge
sundheit auseinandersetzen wird." 
"falsche Hoffnungen" ... 

Diese Einschränkung soll aber nicht zu 
viel Schatten auf das vorliegende Buch wer
fen, das zweifelsohne als wertvoll gelten 
kann. Es würde mich freuen, wenn auf die
sem Wege tatsächlich eine Diskussion zum 
Thema Grundrecht auf Gesundheit ins Rol
len käme. Doch ist ernsthaft zu bedenken, 
"daß in Wahrheit kein echtes Interesse der 
Politik und der durch die Politik sich artiku
lierenden Öfffentlichkeit an diesem Thema 
besteht ... wie immer, wenn überhaupt in 
der Grundrechtsreform etwas weitergehen 
soll, dannn nur, wenn eine entsprechende 
politische Unterstützung da ist. Das zum 
Grundsätzlichen. " (Prof. Öhlinger, Mitglied 
der Grundrechtsreformkommission) 

Martin Fill 

Grundrecht auf Gesundheit - Schutz vor umweltver
mittelten Gesundheitsbeeinträchtigungen, hrsg. von 
Marlies Meyer, Manz, Wien 1993 

Zivil dienen 
Ein Gesetz auf Abruf 

W enngleich schon das vVehrgesetz aus 
dem Jahre 1955 vorsah, Personen 

vom Wehrdienst freizustellen, die aus Ge
wissensgründen den Dienst mit der Waffe 
ablehnten, ermöglichte erst das am 1. Jänner 
1975 in Kraft getretene Zivildienstgesetz 
(ZDG) einen sogen'lllnren ,,\Vehrersatz
diensr" außerhalb eil-" llliildesheers. Das 
durch zahlreiche NO\ellcn mittlerweile eini
,gertlwl.len komplc:\c (ICSCt!. wurde zuletzt 
1 l)l) 1 ,Im bisher bcdcIIlcllllsrcn umgestaltet: 
I )ie Ilcseheinigu ng de r (,cwissensgründe 
",n I1l1n nicht mehr erforderlich, die umstrit
rene Kommission "abgeschafft", der Zivil
dienst (ZD) wurde von acht auf zehn Mona
te \-erlängert. Dennoch gab es etwa in den 
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ersten drei Quartalen des Jahres über 9.000 
Bewerber, fast dreimal soviel wie im Jahr da
vor. Eine vom Innenministerium selbst her
ausgegebene kommentierte Loseblattausga
be gibt erstmals eine komplette Übersicht 
über die einschlägigen Bestimmungen. 

Nicht nur dem interessierten Juristen 
sondern auch den betroffenen Nicht juristen 
bietet die vorliegende, übersichtlich geord
nete und mit Index versehene Loseblatt
sammlung eine umfassende Informations
quelle. Sie berücksichtigt neben dem aus
führlich kommentierten Gesetz selbst Mate
rialien aus dem Parlament, die Judikatur, 
Durchführungsbestimmungen und Verord
nungen, Formulare und praktische Erfah
rungen. Ein Literaturverzeichnis verweist 
auf weiterführende Bücher, die sich auch 
mit Themen wie Totalverweigerung und 
Datenschutz befassen. 

Darüberhinaus stellt der Kommentar den 
Zivildienst nach den einschlägigen Vor
schriften (wahrscheinlich ungewollt) in je
nen Zusammenhang, in dem ihn nicht nur 
Kritiker dieser Gesetzgebung sehen. Die 
Einbindung des "Wehrersatzdienstes" in die 
umfassende Landesverteidigung, Sätze wie 
"Es ist primäre Pflicht des männlichen 
Staatsbürgers, im Rahmen des Bundesheers 
der Wehrpflicht nachzukommen." lassen 
keinen Zweifel an der prinzipiellen Ver
knüpfung der entsprechenden Materie mit 
militärischer Logik. 

Rationale Kritiker, aber etwa auch An
gehörige diverser Religionsgemeinschaften, 
lehnen daher auch konsequenterweise die 
Ableistung des Zivildienstes als "linken Arm 
der militärischen Landesverteidigung" ab. 
Der Kommentar zeigt aber auch, daß das 
neue Gesetz mit der Möglichkeit der Schaf
fung "nichtklassischer" Stellen, also etwa 
nicht in der Krankenpflege, sondern in der 
Betreuung von Asylsuchenden oder Drogen
abhängigen, einen für den Staat billigen so
zialen Dienstleistungsbetrieb ins Leben ge
wfen hat, der immer größer wird und der 
"heute seinen festen Platz im Netz der so
zialen Versorgung hat", wie die Autoren fest
stellen, schließt doch darüberhinaus §3 ZDG 
nicht aus, "daß auch eine geistige Arbeit im 
Rahmen des ZD erbracht wird". Die de fac
to freie Wahl zwischen Militärdienst und für 
die Gesellschaft nützlicher Arbeit ist aber 
terminisiert mit Jahresende. An welchem 
Platz der Zivildienst danach noch stehen 
wird, wird die zu erwartende Novelle zeigen. 

Die Diskussion über die völlige Neuge
staltung einerseits oder die Rückkehr zur al
ten Gesetzeslage andererseits ist voll im 
Gange. Es steht zu hoffen, daß Vorschläge 
und Anregungen rückschrittlichster Natur, 
wie sie etwa aus dem sozialdemokratischen 
Lager kommen, keinen Niederschlag in der 
zukünftigen Gestaltung des Zivildienstes 
finden werden. Egal aber, wie immer er or
ganisiert und inhaltlich geordnet wird, zuvor
derst ist und bleibt er, wie der Wehrdienst, 
ein Zwangsdienst, dessen Legitimität und 
Aktualität in einer modernen Gesellschaft in 
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der gegenwärtigen Diskussion nicht in Frage 
steht. Kritische Ansätze solcher Art wird man 
im vorliegenden Kommentar vergeblich su
chen. Jedenfalls werden, je nach Art der No
vellierung zu Ende dieses Jahres, Ergän
zungsblätter zur Loseblattausgabe oder eine 
gänzliche Neufassung wohl nicht lange auf 
sich warten lassen. Klaus Richter 

Fessler-Stumpf-Wieseneder, Zivildienstrecht, Kom
mentierte Loseblattausgabe, Bundesministerium f. In
neres, Abt. IV / 6, Wien 1993 

Rechtsextremismus 
in Österreich 
Handbuch und Standardwerk 

D ie mittlerweile fünfte Auflage des erst
mals 1979 erschienenen Buchs 

"Rechtsextremismus in Österreich nach 
1945", herausgegeben von der Stiftung "Do
kumentationsarchiv des österreichischen Wi
derstandes", ist vergriffen. 

Diese zum Standardwerk avancierte Ar
beit hat nun in einem völlig neugestalteten, 
in zweijähriger Arbeit fertiggestelltem, Buch 
einen mächtigen Nachfolger gefunden. Aus
gehend vom Rechtsextremismusbegriff des 
Klagenfurter Universitätsdozenten Dr. Willi
bald Holzer widmen sich die Beiträge rechts
extremen Organisationen, Gruppen und 
Einzelpersonen, deren nationalen und inter
nationalen Verbindungen und ihrer vor al
lem publizistischen Arbeit, aber auch dem 
"Parafaschismus" Österreichs beliebtesten 
Kleinformats oder tendenziösen Computer
spielen. Die in der Faschismusdiskussion 
mitunter als Minimal- oder Sparvariante kri
tisierte: Holzer'sche Definition erlaubt die 
relativ objektive und rationale Einordnung 
verschiedenster politischer Strömungen, Be
strebungen und Phänomene und schützt in 
der Regel vor der strafrechtlichen Verfol
gung durch jene, die sich (oft zurecht) mit 
einem schon inflationären Faschismusbegriff 
konfrontiert und in Verbindung gebracht se
hen. 

Nicht nur "klassische" neonazistische, 
rassistische, volks- und heimattreue und tra
ditionspflegende Richtungen werden so im 
vorliegenden Buch beschrieben, sondern 
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auch paternalistische, prohibitionistische 
und "grüne" Gruppen und Organisationen, 
Umwelt- und andere Schutzverbände (z.B. 
Schöneborn), sowie esoterische Vereine und 
Verbindungen, mythologische, astrologische 
und sektenartige Richtungen, New Age-Ak
tivisten und neuheidnische Bestrebungen 
und auch die intellektuell-pseudorational 
agierende Neue Rechte, die ihre ewiggestri
gen Inhalte oft nur hinter moderner Termi
nologie versteckt. Namen, die im täglichen 
politischen Geschehen harmlos klingen oder 
klangen, wie "Initiative Heimat und Um
welt", "Die Grünen Österreichs" oder "Li
ste kritischer Studenten" werden objektiv in 
jenen Zusammenhängen, Verbindungen und 
Beziehungen beschrieben, in denen sie sich 
befinden. 

Ein zentrales und über hundert Seiten 
starkes Kapitel widmen Dr. Brigitte Bailer 
und der wissenschaftliche Leiter der Stif
tung DÖW, Dr. Wolfgang Neugebauer, der 
Freiheitlichen Partei Österreichs, insbeson
dere seit der Wahl Haiders zu deren Ob
mann im Jahre 1986, und ihrer nachweisli
chen Vorreiterfunktion für jeglichen Rechts
extremismus nicht nur in Österreich und be
schreiben dabei penibel jene zahllosen Ver
bindungen von freiheitlichen Proponenten 
zur neonazistischen und faschistischen Sze
ne, die immer wieder geleugnet und ver
tuscht werden. 

Auf 655 Seiten ergibt sich so das erschüt
ternde Bild eines differenzierten und weit 
verästelten rechten Netzwerks und seiner 
modernen Ausprägungen, dessen Ausläufer 
bis in Schulklassen und Turngruppen, pe
Massespeicher und elektronische Mailboxen 
und bis in die Spitzen des Staates reichen. 

Das DÖW empfiehlt das Buch als "un
entbehrliches Nachschlagewerk für politisch 
Interessierte, Journalisten, Lehrer und alle 
jene, die in ihrem Bereich die Auseinander
setzung mit dem Rechtsextremismus 
führen". Und schon am Tage seines Erschei
nens erregte es' den Zorn Österreichs 
berühmtesten und mächtigsten Rechts-

außen, zeigt es doch am Einband dessen 
Konterfei zusammen mit der deutschen 
Reichskriegsflagge: In der Stunde seiner 
Präsentation wurde vom Handelsgericht 
Wien eine einstweilige Verfügung gegen das 
Handbuch ausgefertigt, adressiert an Verlag 
und Dokumentationsarchiv, erwirkt von Dr. 
Jörg Haiders Anwalt Dieter Böhmdorfer. 
Nun ist das Buch.mit übermaltem Einband 
im Handel. Klaus Richter 

Dokumentationsarchiv des österreichischen Wider
standes (Hg.), Handbuch des Österreichischen Rechts
extremismus, Verlag Deuticke, Wien 1993 (655 Sei
ten, 40 Abbildungen; ÖS 398,-) 

Enquete & 
Symposium 
Frauen & Recht /Der Tod der Olympe de Gouges 

D ie Enquete "Frauen und Recht" und 
das Symposium "Der Tod der Olympe 

de Gouges" (vgl. Juridikum 93/4) sind mit 
großer Beteiligung der juristisch-feministi
schen Öffentlichkeit, aber fast ohne irgend
eine Kenntnisnahme durch die Medien, das 
heißt ohne größeren Eindruck auf den juri
stischen Mainstream oder gar die Politik vor
beigegangen - allfällige Langzeitwirkungen 
(für beide Veranstaltungen ist die Doku
mentation durch Publikationen vorgesehen) 
.einmal vorbehalten. Dab~i'hätten sich (auch 
überlastete) Politikerinnen und Journalistin
nen durchaus interessante Anregungen für 
ihre Arbeiten holen können. 

Die Enquete begann mit der Ankündi
gung von Bundeskanzler Vranitzky und Ju
stizminister Michalek, daß eine Änderung 
der Krisenintervention geplant wird. Den 
Polizistinnen sollen bei Einsätzen, bei denen 
es um häusliche Gewalt geht, Sozialarbeite-
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rinnen und/oder Psychologinnen beigesteIlt 
werden, ein Pilotprojekt mit sozialwissen
schaftlicher Begleitung wird vorbereitet. 
Außerdem kündigte Michalek Maßnahmen 
an, die die Wegweisung von Gewalttätern 
aus der ehelichen Wohnung verbessern und 
von Gewalt betroffenen Frauen endlich an
gemessenen Schutz gewähren sollen 

Bei beiden Veranstaltungen wurde in den 
Referaten und in den Diskussionsbeiträgen 
immer wieder offenbar, daß das Recht sehr 
wohl männlich ist. Frauen können nur mit 
größter Mühe in den juristischen Diskurs 
eindringen, und sie haben enorme Schwie
rigkeiten, sich selbst und ihre Interessen dar
in zu artikulieren oder auch nur wiederzufin
den. 

Barbara Degen stellte bei ihrem Einlei
tungsreferat zur Enquete unter anderem da
zu eine interessante These auf: Die Ent
waffnung der Frauen und die Entwicklung 
des modernen Rechts fanden während der 
Hexenverfolgungen gleichzeitig statt. Der 
Prozeß als Verfahren zur Beurteilung und 
Bestrafung abweichenden Verhaltens konsti
tuiert in dieser Zeit den Opferstatus von 
Frauen und den Täterstatus von Männern, 
die Rechtlosigkeit von Frauen in der Privat
heit wird festgeschrieben. (Eine sinnvolle 
rechtshistorische Bearbeitung dieses Zeit
raums fehlt im Übrigen bislang.) Die Ein
führung der formalen Rechtsgleichheit gilt 
dagegen als historischer Fortschritt, was aber 
die realen Ungerechtigkeiten, die damit ein
hergingen, nur verschleiert. 

Dieser Befund wiederholte sich in vielen 
Referaten der Enquete, so auch bei Silvia 
Siegmund-Ulrich, die feststellte, daß Art. 7 
B-VG wohl Steuerungs potential bezüglich 
einer echten Geschlechtergleichheit haben 
könnte, daß die Judikatur des Verfassungs
gerichtshofes daraus aber "totes Recht" ge
macht habe. Sie beklagte die Blindheit der 
Verfassungsrichter gegenüber weiblicher Le
bensrealität und die damit einhergehende 
Zementierung der de facto-Ungleichbehand
lung. Leider hat die UN-Konvention zur Ab-
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schaffung jeder Diskriminierung der Frau 
(FADK) durch die Transformation als ver
fassungsergänzender Staatsvertrag vorerst 
nur "optische Wirkung". Die Gesetzgeberin 
hat allerdings in letzter Zeit mit der Erlas
sung der Verfassungs bestimmung im § 106a 
UOG einen ersten Schritt getan. Diese Be
stimmung kÖnilte als authentische Interpre
tation von Art. 4 FADK Vorbild für gleichar
tige Normen in anderen einschlägigen Ge
setzen sein. 

Gewalt gegen Frauen und ihr Schutz 
durch das Recht war ein weiteres Thema der 
Enquete. Alberto Godenzi kam nach seiner 
Darstellung sozialwissenschaftlicher Studi
energebnisse zu dem Schluß, daß das Ange
bot von Beratung und Therapie die am we
nigsten aussichtsreiche Strategie im Umgang 
mit häuslicher Gewalt von Männern an 
Frauen und Kindern ist. Damit wird ver
schleiert, daß die Männer etwas Verpöntes 
getan haben, und das kann wiederum stabili
sierend auf gewalttätige Verhältnisse wirken. 
Im Anschluß an Godenzis Referat wies Chri
sta Pelikan vom Ludwig Boltzmann-Institut 
für Rechts- und Kriminalsoziologie darauf 
hin, daß die Diskussion über Modelle zum 
Schutz von Frauen und Kindern vor häusli
cher Gewalt sich derzeit vor allem am soge
nannten Duluth-Modell (vgl. JURIDIKUM 
2/93, S. 12) orientieren. Sie stellte die Frage 
auf, ob die Konzentration des Diskurses auf 
ein Modell aus einem Land mit einer so ver
unglückten Kriminalpolitik wie die der USA 
wirklich sinnvoll sei und regte an, den Blick 
auch auf andere Modelle, z.B. aus Japan, zu 
lenken. 

Die Berichte über zivil- und strafrechtli
che Aspekte häuslicher Gewalt und über die 
Erfahrungen von Frauen mit Polizei und Ju
stiz machten von neuem klar, daß besonders 
hier neue Normen mehr als überfällig wären. 

Auch im zivilrechtlichen Bereich liegt, 
das machten die Referate der Enquete klar, 
vieles im Argen - so wies Barbara Helige u.a. 
darauf hin, daß die Bindung der Unterhalts
pflichten und daraus folgend auch der Pen
sionansprüche von mitversicherten Frauen 
an das Verschulden eines Teils in der ge
richtlichen Praxis zu unerfreulichen Ergeb
nissen führen kann und regte an, zu einer 
Regelung zu kommen, die im Scheidungs
folgenbereich den Unterhaltsanspruch von 
der Schuldfrage ablöst und sich am Bedarfs
prinzip ausrichtet. " 

Helene Klaar führte in der Folge a(s 
Praktikerin in erfrischender Deutlichkeit 
aus, daß die geltende Rechtslage und die 
Praxis der Gerichte dazu führen, daß Frauen 
in Scheidungsverfahren entweder auf ihre 
Ansprüche verzichten (müssen), um über
haupt geschieden werden zu können, oder 
daß sie zu einigermaßen unwürdigen 
Manövern gezwungen werden, um sich die
se rechtmäßigen Ansprüche wahren zu kön
nen. Aus der Sicht von Anwältinnen und 
ihren Klientinnen beklagte sie auch, daß 
Scheidungs- und Unterhaltsverfahren häufig 
übermäßig lange Zeit in Anspruch nehmen 
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Die Enquete endete mit Versuchen, den 
Weg zu Methoden und/oder Theorien zu 
finden, die die immer wieder konstatierten 
Defizite des Rechts abbauen könnten,die 
Frauen benachteiligen und gleichzeitig vor
spiegeln, es sei ohnedies alles in schönster 
Ordnung. Besonders das Referat von Niko
laus Benke fiel in diesem Zusammenhang 
auf - er führte in unnachahmlich kulinari
scher Weise aus, daß das Recht solange kei
ne Abhilfe für Frauen bereitstellen wird, als 
die Sozialisation der Juristinnen ausschließ
lich nach dem männlichen Muster des Juri
sten erfolgt und zugleich der Mythos der 
Geschlechtsneutralität aufrecht erhalten 
wird. Er empfahl den Juristinnen, sich ein 
anderes, professionelleres Verständnis vom 
Verhältnis Recht und Politik zuzulegen - Ju
ristinnen müssen sich angewöhnen, bei 
ihren Entscheidungen den Lebenskontext 
des Falles, die Bedingungen ihrer Entschei
dungen als intellektuellen und sozialen Akt 
und die Auswirkungen" ihrer Entscheidun
gen in ihre Arbeit mit einzubeziehen. 

Die Enquete brachte ihren (vornehmlich) 
Teilnehmerinnen vor allem die wissen
schaftliche Bestätigung für einen Verdacht, 
den Paktikerinnen schon lange hatten - auch 
in den Bereichen, wo es vorgeblich Gleich
berechtigung gibt und auch bei Gesetzen, 
die aus der modernen Gesetzesmacherin
nenwerkstatt stammen, herrschen Defizite -
so gut kann ein Gesetz gar nicht sein, daß 
nicht wenigstens die Vollziehung die Fallen 
für die Frauen aufstellt. 

Das Thema der Symposiums "Der Tod 
der Olympe de Gouges", das rund zwei Wo
chen nach der Enquete vom Renner-Institut 
veranstaltet wurde, ergänzte die Fragestel
lungen der Enquete um die Dimension der 
Grundrechte für Frauen. Der wichtigste und 
auch spannendste Teil dabei war sicherlich 
der Workshop "Wir schreiben die Grund
rechte neu: Ein Forderungskatalog ent
steht", für den die Referate der beiden vor
apgegangenen Tage als Vorbereitung und 
Einstimmung dienen sollten. 

Nach den (rechts)historischen Referaten 
von Ute Gerhard, Gabriella Hauch und Ur
sula Floßmann wurde klar, daß Frauen in 
der Geschichte keinen Anteil an jenen 
grundrechtlichen Garantien hatten, die die 
Männer mit ihren revolutionären Umtrieben 
zu erreichen hofften. Ute Gerhard wies nach, 
daß der Ausschluß der Frauen aus der bür
gerlichen Gesellschaft (für dessen Aus
führung die Hinrichtung der Olympe de 
Gouges symbolisch steht) und damit aus der 
Teilhabe an den bürgerlichen Rechten kon
stitutiv für die Organisationsweise auch noch 
des heutigen Staates ist - Rechte, die Frau
en erreichen, sind nur Bruchstücke vergli
chen mit den Rechtspositionen, die Män
nern so selbstverständlich zukommen, daß 
wir sie kaum noch problematisieren können. 
Eine Änderung dieser unbefriedigenden Si
tuation kann nach Gerhard erst dann eintre
ten, wenn Frauenforschung und Frauenpoli
tik es erreichen, daß Frauen ihr Recht selbst 
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gestalten und erfinden. Nur eine dynami
sche Auffassung von Gleichheit, die die Dif
ferenz zwischen Männern und Frauen 
berücksichtigt (wo auch immer sie her
kommt oder was auch immer sie konstitu
iert), ist geeignet, die Wünsche und die poli
tischen Forderungen von Frauen tatsächlich 
zu erfüllen. Obwohl Referentinnen und 
auch Diskutantinnen mehrfach darauf hin
wiesen, daß das Gleichheitsprinzip in einer 
Gesellschaft der ungleichen Chancen für 
Frauen nur sehr bedingte Wirksamkeit ha
ben kann, konzentrierte sich die Arbeit am 
Forderungskatalog des Workshops zu einem 
großen Teil darauf, Gleichheiten zu postu
lieren, was allerdings auch bei der derzeiti
gen Verfassungslage die aussichtsreichste 
Strategie für eine ernsthafte Frauenpolitik 
zu sein scheint. 

Die Zusammenfassung der Forderungen 
(die dank der effizienten Arbeit der Veran
stalterinnen vom Renner-Insitut noch am 
selben Nachmittag vorlag) sollte die Grund
lage für die abschließende Podiumsdiskussi
on sein, die sich allerdings vorrangig mit den 
Arbeitsergebnissen der Grundrechtskommis
sion befaßte. Dieses Gremium hat nach 
mehrjährigen Beratungen einen Entwurf für 
ein Verfassungsgesetz über wirtschaftliche 
und soziale Grundrechte vorgelegt, in dem 
Frauen allenfalls als "Mitgemeinte" vorkom
men. Sowohl die Arbeitsweise als auch die 
Ergebnisse der Grundrechtskommission 
wurden vom Podium massiv kritisiert. Die 
Forderungen der Teilnehmerinnen werden 
in nächster Zeit den zuständigen Politikerin
nen bekanntgemacht - ob sich etwas ändern 
wird, kann nur die Zeit weisen. 

Martina Thomalibel'!ler 

Digitales Fairplay 
Asylsuche als Computerspiel 

Psychologische Einschränkungen verschwinden 
in dem Moment, in dem der Computer sämt

liche Entfernungetl auf einen Schlag auslöscht: 
RUN" (Peter Glaser). 

Im medialen Kampf gegen Rassismus 
und Ausländerfeindlichkeit rüstet die Bun
desministerin für Umwelt, Jugend und Fa
milie Rauch-Kallat nun datentechnisch auf 
und bedient sich dabei eines Kommunikati
onsträgers, den Rechtsextremisten verschie
dener Schattierung schon seit Jahren für ihre 
Propaganda nützen: des Computerspiels, 
nach der ministeriellen Auffassung des Zu
sammenhangs von Ursache und Wirkung ei
nes " ... jener Mittel, mit denen Jugendliche 
selbst Ausländerfeindlichkeit entwickeln ". 

Im interaktiven Rollenspiel "Fairplay -
Das Abenteuer Menschheit", entwickelt von 
der Wiener Agentur Braintrust zusammen 
mit dem Ministerium und der Firma Apple 
Computers (Kosten über 800.000,-), für das 
aufgrund der Fülle von "ausgefeilten" Gra-
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phik- und" vb lien " Sounddaten und der di
gitalisierten Stimme von Radiosprecherin 
Angelika Lang der Datenträger CD-ROM 
notwendig wurde, übernimmt der Spieler 
die Rolle eines Asylsuchenden in Österreich, 
per Zufalls generator losgeschickt von den 
Philippinen, aus Bosnien oder der Türkei. 
"Im Lauf der abenteuerlichen Handlung ... ", 
beschreibt Angelika Schulz, Projektleiterin 
von Braintrust, den von ihr als didaktische 
Innovation bezeichneten neuartigen Ner
venkitzel, " ... gelangt der Spieler nach Öster
reich. Hier findet er sich als Ausländer mit 
den Fragen und Entscheidungen, die für 
sein Überleben notwendig sind, konfron
tiert. Er sucht um Asyl bzw. Arbeitsgeneh
migung an und wird mit der Integrationspo
litik konfrontiert." "Ohne moralisierenden 
Zeigefinger", so Schulz, vermittle "Fairplay" 
"spielerisch relevante Informationen zur 
Ausländerproblematik". Ganz im Stil solch 
spielerischer Informationen wie der, daß der 
nackte Überlebenskampf für einen Asylsu
chenden hierzulande selbstverständlich ist, 
kann der idealtypische EDV-Fremde, ausge
stattet mit allen relevanten Rassemerkma
len, den seinen etwa auf dem Arbeitsstrich 
in der Herbststraße im 16. Wiener Gemein
debezirk führen. Aber: "Um zu verhindern, 
daß die Spieler durch ,Game over' oder allzu 
niedrige Punktezahlen schon auf den ersten 
Stufen des Spiels frustriert werden, ist es 
möglich, die unteren Ebenen zu wiederho
len." (Angelika Schulz) 

Schon in diesem Monat hätten sich die 
silbernen Scheiben, zusammen mit 40 von 
Apple gespendeten Macintosh-Computern, 
auf Rundreise durch Schulen und Jugend
zentren befinden sollen. Aufgrund finanziel
ler Probleme verschiebt sich das "demokra
tiepolitisch hochbrisante" Unternehmen um 
ein Jahr, bedauert Magister Wilfing, Projekt
verantwortlicher der Abteilung IV (Jugend) 
im BMfUJF. Auf nur 30 Maschinen, je drei 
pro Landesjugendreferat und drei im Mini
sterium selbst, wird das eigentümliche Soft
ware-Geschehen voraussichtlich erst im 
Herbst 1994 "diffusen Ängsten und Vorur
teilen begegnen ". Trotz dieser organisatori
schen Mängel zeigten sich nicht nur Pädago
gen, sondern auch über zwanzig europäische 
Minister, die mit Rauch-Kallats neuem Pro
gramm während der Jugendministerkonfe
renz in Wien bekanntgemacht wurden, von 
den neuen Methoden begeistert. 

Wie allerdings die Anwender in spe auf 
die originelle Software reagieren werden, 
wußte die oberste Jugendbeamtin im Som
mer nicht vorauszusehen. "Das werden wir 
jetzt austesten. ", sagte sie in einem Inter
view mit der Zeitschrift "AppleTime", Aus
gabe 3, Juli '93, und folgert: "Wenn die Kin
der die Maus in fünf Minuten weglegen, 
dann haben wir sie nicht erreicht." 

Den jungen Spielern ("auffallend häufig 
Lehrlinge") winken nicht nur der Nerven
kitzel, in die Byte-gewordene Rolle eines in 
der Regel existentiell bedrohten Menschen 
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zu schlüpfen, sondern im Fall korrekten Ver
haltens auch "zahlreiche Preise", zuvor je
doch schon die ästhetischen Reize "lupen
reiner Graphik und hervorragender Tonqua
lität eines photorealistischen Spiels". 

"Der wahre Gewinn" aber, so hofft die 
ÖVP-Ministerin, "ist der, den man im Hirn 
hat. " Ein Gewinn aus einem möglichen spie
lerischen Lernen, der in den grauen Zellen 
jener Entwickler, die den Spießrutenlauf 
durch Österreichs Bürokratie, die quälende 
Zukunftsangst und die Schikanen durch 
Rechtsextreme zum Menschheitsabenteuer 
adelten, offenkundig ausgeblieben ist. Der 
junge Anwender indessen hat die Wahl: In 
jeder Phase der elektronischen Wanderung 
kann er sich der Mühsale seines virtuellen 
Alter Ego einfach per Mausklick entledigen 
oder gar das System ausschalten. Eine Wahl, 
die die Asylsuchenden naturgemäß nicht ha
ben. Für ihr ganz und gar unzeitgemäß ana
loges Dasein gilt: das Abenteuer Asylsuche 
ist das Abenteuer Überleben. Eines der letz
ten großen Abenteuer unserer Zeit. "Game 
over" bedeutet für sie Schubhaft und Tod. 

Klaus Richter 

fairplay - Das Abenteuer Menschheit, "MacroMind"
Anwendung auf CD-ROM für AppleMacintosh, her
ausgegeben von Braintrust in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und fa
milie, Wien 1993. 

Haltung ist nicht 
käuflich. 

Aufregende Lokale 

gibt's genug 

Aber Betten und Matratzen aus natürlich gewachsenen 
Materialien lassen entspannter liegen und schlafen. 
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G Sitzel1L' ehe\\. lege1\. 

1010 Wien, Himmelpfortgosse 26,1080 Wien, Longe Gosse 24 u. 31 
2700 Wr. Neustadt, Bohngosse 38, 3950 Gmünd, Bohnhofstrofle 5 

4020 Linz, Plorrplotz 1, 4400 Steyr, Homtzmüllerstrofle 12-14 
6020 Innsbruck, Moximilionstrofle 25 

8010 Graz, Klosterwiesgosse 1, 9020 Klagenfurt, Herbertstrofle 16 
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Geh in's 

Lange! 

~II' %Y l F~ ~ 
,~ ~11 
~ 

STUDENTENBEISL lANGE 
Wien 8, Lange Gasse 29 

geöffnet täglich 1800 bis 200 Uhr 

Fallweise Live Musik 

Bier vom Faß: 
Puntigamer Panther 

aus der Steiermark, 

Mohren 
aus Vorarlberg, 

Guinness 
aus Irland 

Große Auswahl an Malt-Whiskies 
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Studium & Beruf 

von Martina 
Thomasberger 

ironisch, zum Teil so, als ob 
Ufologie so recht eigentlich auf 
die Wissenschaftsseiten gehören 
würde und nicht in die Chronik. 

Aus der Lektüre der uns ge
gebenen Zeitungen, ufologi
scher Publikationen und sonsti
ger Druckwerke läßt sich Lehr
reiches und Interessantes gewin
nen, Erkenntnisse, die uns sonst 
nie so zuteil würden. Zum Bei
spiel: Sexismus ist nicht nur prä
gendes Prinzip österreichischer 
Medien sondern er wirkt im 
ganzen Kosmos. 

Wie es wirklich war 
So wurde in Erfahrungsberich
ten des Ufologen-Konvents im
mer wieder deutlich, daß nicht 
nur die Gestalt, die die meta
phorischen kleinen grünen 
Männchen für menschliche Au
gen annehmen, sondern auch ihr 
Wesen männlich ist. Der Verfas
serin wurde unter anderem 
glaubhaft versichert, daß nach 
einer der gängigen UFO-Theo
rien die Menschheit nichts an-

Fremde Wesen 

Ein Ufo-Kongress ist zweifellos 
eine lustige Angelegenheit -

komische Leute mit seltsamen 
Idee setzen sich gegenseitig aus
einander, wie, wann und wo un
sere Erde mit der Begegnung 
mit überlegenen Intelligenzen 
fertig werden muß. Sie streiten 
darüber, ob der Mensch über
haupt in der Lage sein wird, das 
zu verkraften, oder ob es eine 
bereichernde Erfahrung sein 
wird, mit den Geheimnissen des 
Weltalls konfrontiert zu werden. 
Prominente und weniger Promi
nente bewundern sich und ihre 
Ideen (oder was immer das ist, 
was sie haben). 

Redakteure sind natürlich ei
nigermaßen froh über solche 
\'eranstaltungen, weil sie damit 
Seiten füllen können, ohne sich, 
ihre i\litarbeiter oder die Leser
schaft geistig allzu sehr zu über
fordern. Es wird also eifrig und 
ausführlich berichtet, zum Teil 

deres ist als das Ergebnis eines 
Kolonisations-Experiments ei
ner weit fortgeschrittenen extra
terrestrischen"Zivilisation. 

Wir alle sind, wenn wir dem 
Glauben schenken wollen, die 
Nachkommen von zweihundert
tausend Sklaven, die auf Terra 
angesiedelt wurden. Die Koloni
satoren gaben unseren Urahnen 
einfache Technologien und die 
Grundlagen unseres Gesell
schaftslebens mit und kommen 
seither in unregelmäßigen Ab
ständen vorbei, um nachzuse
hehn, was aus ihrem Experi
ment geworden ist (es dürfte sie 
einigermaßen überraschen). 

Eines der Prinzipien, die uns 
kosmisch vorgegeben sind und 
denen wir uns daher nicht ent
ziehen können, ist die Domi
nanz des Männlichen, die sich 
schon allein daraus ergibt, daß 
die Kolonisatoren eindeutig 
Männer waren, und wo wären 

wir denn ohne sie? Immer noch 
in den Tiefen des Weltalls, ein
gepfercht im Bauch eines Raum
schiffs (was mittlerweile wohl 
ein wenig eng wäre). Wir kön
nen es Karma nennen oder 
Schicksal, aber wir können der 
Dominanz des Männlichen nicht 
entkommen. 

Beiträge zur 
Erhellung 

In diesem Licht betrachtet, wer
den auch ganz nebensächliche 
Vorgänge des täglichen Lebens 
erhellt, denn wir können, ausge
stattet mit den ufologischen Er
kenntnissen, die zugrundelie
gende Struktur entschlüsseln. 
Frauenspezifische Veranstaltun
gen sind dann Berichte in öster
reichischen Medien wert, wenn 
sie die Nännerdominanz nicht 
angreifen, das heißt, wenn sie 
sich auch oder besser vor allem 
mit dem natürlichen Lebens
raum der Frauen beschäftigen, 
und das ist (allen Statistiken 
über die weibliche Erwerbsquo
te zum Trotz) doch wohl noch 
immer die Familie! Feministi
schen Tagungen braucht man in 
heimischen Redaktionen keine 
Beachtung zu schenken, denn 
erstens stellen sie allenfalls ein 
Minderheitenprogramm dar, 
und zweitens sind sie lange 
nicht so unterhaltsam wie etwa 
ein Ufologen-Kongress. Was 
passiert denn schon, wenn sich 
Frauen auf so einer Veranstal
tung treffen - ein paar selbster
nannte Expertinnen, die wahr
scheinlich nur wichtigtuerisch 
veranlagt sind, kommen zusam
men und nörgeln an unserem 
Rechtssystem und an der Wis
senschaft, die sich zu seinem 
Nutz und Frommen entwickelt 
hat, herum. Sie nennen das Kri
tik und wollen doch nur Subver
sion und Chaos und Unruhe stif
ten. Und eines wissen die Öster
reicher: Ruhe ist die erste Bür
gerpflicht, vor allem für die Bür
gerinnen. 

Wie es sein sollte 
So scheint es nur logisch, daß 
der ORF in einem Morgenjour
nal im Laufe des Olympe de 
Gouges-Symposiums (statt über 
dasselbe zu berichten) die aus 
Film und Fernsehen sattsam 
bekannte Maria Schell zu Worte 
kommen ließ, die ihre Ansich-
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ten über Ehe und Familie zum 
besten gab. Schließlich ist es 
immer so gewesen, daß (0-
Ton) "der Mann zum Jagen 
geht und die Frau zu Hause 
bleibt und kocht, und so sollte 
es auch sein." (Außer bei 
Schauspielerinn, die sind "intel
ligent genug, um sich Hilfe zu 
organisieren "). Nachdem den 
Frauen so aus berufenem Mun
de der ihnen im Leben zukom
mende Platz erklärt worden 
war, machte sich Österreichs of
fizieller Teil daran, die Ergeb
nisse des Symposium lauthals 
zu ignorieren. 

Ruhe und 
Gelassenheit 

Für den rechtswissenschaftli
chen Mainstream ist es ja schon 
schwierig genug mit der Idee 
von wirtschaftlichen und sozia
len Grundrechten fertigzuwer
den. Wie sollen solche Rechte 
justiziabel gemacht, wie durch
gesetzt werden? Soll die Verfas
sung durch Individualansprüche 
verwässert werden? Solche Fra
gen harren der Antwort. Da ist 
es schwer überfordernd, wenn so 
absolut und radikal neue Ideen 
wie die der verfassungsrechtli
chen Absicherung der materiel
len Gleichstellung von Frauen 
auftauchen. Man muß sich erst 
einmal Zeit nehmen (und das ist 
schwierig bei all den Gutachten, 
die zu schreiben sind) und darü
ber nachdenken, warum man da
gegen ist, so schnell geht das 
nicht. Die Frauen sollten nicht 
so fordernd sein und sich ein 
wenig gedulden - vielleicht wür
digt man uns in einigen Jahren 
einer ernsthaften Diskussion. 

So viel Wohlwollen können 
wir von der Politik nicht erwar
ten. Die Ergebnisse wissen
schaftlicher Arbeit sind, wenn 
sie überhaupt etwas sind, Privat
sache. Politische Forderungen 
daraus zu machen, das kann 
nicht angehen - das könnte ja 
mühselig errungene großkoali
tionäre Einigungen zum Kippen 
bringen, und so wichtig sollten 
die Frauen sich und ihre Sache 
nicht nehmen. Beharren sie trot
zig auf Petionen , dann werden 
sie schon sehen, wohin das führt: 
Die Männerwelt hat (kosmi
sche) Reserven zum Zurück
schlagen.Das Resümee? "Be~ril 
me up, Scotty, there is no intelli
gent life down here!" W&i'lii,\t'i;'5;~\.~i 
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Sehr geschätzte Leserinnen! 

Einige von Ihnen werden in dieser Ausgabe die Liste der JU

RIDIKUM-Dokumente und den dazugehörigen Bestellschein vermissen. 

Der Grund dafür ist kein Versehen, sondern die Entscheidung der Re

daktion, dieses Service-Angebot einzustellen. Die ständige Aktualisie

rung und Bereithaltung der zahlreichen Dokumente sowie die Herstel

lung von Kopien je Bestellung und der Versand erforderten zu viel un

bezahlten Arbeitsaufwand, was zuletzt auch schon zu unangenehmen 

Verzögerungen in der Abwicklung der Bestellungen führte. 

Vielleicht gelingt dareinst der Übergang von Mangelwirt

schaft zu Normalbetrieb (wozu der Übergang von billigen zu wohlfei

len Abo-Preisen nur ein notwendiger Beitrag sein wird) und damit 

auch die Wiedereinführung dieser an sich sinnreichen Dienstleistung. 

Derweilen versprechen wir Ihnen, auch weiterhin für unge

brochen freie Diskussion und brauchbare Information über alles, was 

Recht ist, zu sorgen und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre des 

JURIDIKUM. 

Mit freundlichsten Grüßen 
Ihre JURIDIKUM-Redaktion 

Spittelberger 

PLUTZER 
•• 

BRAU 
Sonntag, 12. Dezember 

HARRV BONANZA & BAND 
Sonntag, 19. Dezember 

dAQ - dlMI U & ALBERT MAIR 

1070, Stiftgasse/Schrankgasse 2 
Jeden Sonntag von 11 00

- 1400 

Reservierungen unter 526 12 15 
Eintritt frei! 

FRANCESCO 
1090 Wien 
Währinger Straße 66 

1140 Wien 
Linzer Straße 415 

Telefon 317 49 42 

Telefon 914 63 62 

@0oulexl 
VEREIN fÜR fREIE STUDIEN UND BRAUCHBARE INfORMATION 

Bergsteiggasse 43/16 
Ä-1170Wien 
Telefon 40 36 993 
Telefax 40 88 985 

Service 

"Es wird die Vermittlung solcher Inhalte angestrebt, die in beste
henden Medien nicht oder nur unzureichend vermittelt werden. 
Die vermittelten Inhalte sollen auf eine Überwindung mensche

nunwürdiger gesellschaftlicher Verhältnisse gerichtet sein. 
Die Inhalte sollen aufgrund einer Analyse des Gegenstandes im ge

sellschaftlichen Zusammenhang zustandekommen und nicht auf
grund eines ohne solche Analyse eingenommenen Standpunktes. 

Die vermittelte Information soll den höchsten Ansprüchen hinsicht
lich der benützten Quellen und deren Auswertung sowie hinsichtlich 
der sprachlichen und publizistischen Darbietung genügen. 
Die Auseinandersetzung soll engagiert und demokratisch sein. Das 

heißt, daß die Informationstätigkeit nicht Selbstzweck ist, sondern 
der publizistischen Unterstützung von Personen, Gruppen, Organisa
tionen und Bewegungen dient, die sich im Bereich der Wissenschaf
ten oder der Künste, im politischen oder im privaten Bereich für die 
Herstellung menschenwürdiger Verhältnisse einsetzen. 
Zum anderen sollen die Inhalte so vermittelt werden, daß sie einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich und verständlich sin.d und eine ak
tive Teilnahme am Geschehen nicht nur ermöglichen sondern for
dern." 

Wollen Sie mehr über den Medieninhaber des JURIDIKUM erfah
ren? Schreiben Sie uns! Wir senden Ihnen regelmäßig, unverbindlich 
und kostenlos unsere Vereins informationen zu . 

• 5 MINUTEN VON DER UNI 

Spezialkurse für Jus-Studentinnen: 

Latinum 
für die 

Universitäts-Ergänzungsprüfung 

unsere Kurse 
... erfordern keine Vorkenntnisse. 
... finden in kleinen Gruppen statt 

(Teilnehmerbeschränkungl. 

Kurse für Prüfungstermin März 
ab 10. Jänner 1994 

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie 
uns - wir beraten Sie gerne! 

ABC-Zentrum 
Mariannengasse 1/Ecke Spitalgasse - 1090 Wien -

Telefon 4088475 
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Service __________________________________________________________________________ __ 

Die Stadt Wien sucht 

engagierte 

Juristinnen und Juristen 

für die vielfältigen Aufgaben 

der Wiener Stadtverwaltung. 

Interessierte Damen und Herren 

werden eingeladen, ihre 

schriftlichen Bewerbungen an 

folgende Stelle zu richten: 

MA 2, Bewerbungsreferat 
Rathaus, 1082 Wien 

Info: Tel. 4000·83230 DW 

Gasthaus Bauer 

CU 
~ 

»Nudel & Strudel« 
Wien 1 0 1 0, Schottenbastei 4 

Tel. 53361 28, Mo - Fr, 9.00 - 24.00 

Da Sie Informationen 
aus erster Hand erfahren. 

Gratis-Probenummer anfordern bei 
RechtskomItee Lambda 
Linke Wienzeile 102 '1060 Wien' rlJ 876·30·61 

ABC-Kurszentrum 
sucht 

erfahrene JuristInnen 

als Vortragende für Rechtskurse 
(alle Prüfungsfächer). 

Telefon: 408 84 75. 

Flughafensozialdienst 
sucht 

engagierte/n kompetente/n 
Juristin/en 

zur Betreuung von Asylverfahren. Bezahlung 
stundenweise nach Übereinkunft 

(max. 2.000,- SjMonat). 
Telefon 56 70 985 (Erich Dimitz). 

ZAST 
Zeitschrift fiir Afrikastudien 

Nr. 15/16, 1992 ... 

Martina Neuwirth: Fern-Sehen: Afrikabilder des ORF in den 
Nachrichten-Sendungen Zeit im Bild 1 und Zeit im Bild 2 * Pita 
Ogebe Abgese/George Klay Kieh Jr: Nigeria: Transition to 
Democracy and the Pathological Elite Thesis * Christian Neuge
bauer: Images of Africa in Europe and Neo-Racism * Taban 10 
Liyong: Reflections on the Study of Religions inn Africa now * 
Heinz Kimmerle: Einflüsse des Islam auf die afrikanische Weis
heitslehre. Afrikanische Moslems, Marabuts, Weisheitslehrer * ... 

Nr. 17/18,1993 

Eleonora Windisch: The Completion of the European Commu
nity's Single Market and its Impact on Africa, in Particular on 
ECOWAS * Abdul R. Yesufu: A Portrait of the Poet as a Phoenix: 
Redemptive Death in Syl Cheney-Coker's »Concerto for an 
Exile« * Anton Hober: Rassismus des Almosen: Zur Logistik der 
missionarischen Eroberung. Das Afrikabild in der Sprache der 
Tiroler Missionsbildchen * ... 

Nr. 19/20,1993 erscheint demnächst 

Postfach 3 
A-IIOO Wien 
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_______ Service 

JURIDIKUM-ABO 

Geneigte leserinnen und leser, die das JURIDIKUM 
unaufgefordert zugesendet bekommen, erhalten damit 
unverbindlich ein kostenloses Probeexemplar. 
Abo·Bestellungen bitte schriftlich oder durch Ein' 
zahlung auf unser Konto PSK 92.004.911 IBlZ 
60.000); Ausland: Post·Giro·Amt München, Konto·Nr. 
5427 96·8031BLZ 700 10080). 
Bitte auf der Bestellung die gen aue Zustelladresse 
vermerken. Das Abonnement verlängert sich au· 
tomatisch um ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf der Abo· 
Periode schri~ich gekündigt wird. 

LIEFERBARE HEFTE 

Bestellungen miHels des Bestellscheins auf dieser Seite 
ÖS/DM/SFr 

1/89: Frauen und Recht: 
Ist Justitia ein Mann? 

3/89: Strafen -oder leben lassen 
4/89: Umweltrecht: 

Verwaschen und verschlampt 
5/89: Sozialismus und Recht 
1/90: Schreie der Freiheit 
2/90: Verwaltung der Armut 
3/90: Freiheit und Demokratie 
4/90: Sexualität und Sittlichkeit 
5/90: Das Gesicht der Macht 
1/91: Schöner Wohnen 
3/91: Juristen - Ein IZu)Stand 
4/91: Verspielter Staat 
5/91: Macht spielt Staat 
1/92: Die Fremden 
2/92: Verräch~ichtes Kind 
3/92: Gestellte Au~ahme 
4/92: Der Prozeß 
5/92: Weltausbesserung 
1/93: Gih & Geld 
2/93: Subsidiarität 
3/93: Arbeit in Europa 
4/93: Frauen Recht Politik 
5/93: Der Traum von Sicherheit 
Preis zuzüglich Porto 

10,./1,50/1,' 
10,./1,50/1,' 

10,./1,50/1,' 
10,./1,50/1,' 
10,·/1,50/1" 
10,./1,50/1,' 
10,./1,50/1,-
10,'/1,50/1,' 
10,'/1,50/1,' 
20,·/3"/2,50 
20,·/3"/2,50 
20,./3";2~0 
20,·/3,·/2,50 
20,·/3,·/2,50 
20,·/3"/2,50 
20,-/3,./2,50 
20,./3,-/2,50 
20,·/3,·/2,50 
20"/3,·/2,50 
20,./3,./2,50 
20,'/3,./2,50 
20"/3,·/2,50 
20,./3,·mO 

CONTEXT -SKRIPTEN 

Datenspiegel der österreichischen 
und deutschen Rechtsgeschichte 80,' öS 

BUCHHANDLUNGEN 

~agen~rt: Drava 
~~ Dradiwabe~; ÖH·Service{enter 

~~ Rupertusbuchhandel 

WJmJ; 1, Tra~k Hohenstauffengasse; 1, Hi~, 
I, Kolisch; 1, Winter; 1, Juristenshop/Juridicum; 1, 
ÖHShop/NIG; 1, Südwind; 1, Zentralbuchhandlung; 

Stoppenwolf; 7, Frauenzimmer; 9, Reisebuchladen; 
15, Krummer; 17, Ha~eben 

Nr 5/93 

(BiHe einsenden bis: 4. Februar 1994) 
Ich (wir) ersuche(n) hiemit um kostenlose Veröffentlichung memer 

(unserer) Kleinanzeige unter der Rubrik 

o Stellen/Jobs 0 literatur /Lernbehelfe 0 Initiativen/Mitteilungen. 

Text: (erstes Wort unterstrichen) 

Das nächste JURIDIKUM erscheint am 28. Februar 1994. 

Ich bestelle hiemit 
~ 

o ... JURIDIKUM-Einzelheft(e) Nr. 

o .. , Stück der Broschüre IIMenschen Rechte Polizei" (15,- öS zzgl. Porto) 

o .. , Stück des Skriptums "Datenspiegel Rechtsgeschichte" (80,- öS zzgl. Porto) 

o .. , Stück der JURIDIKUM-Sondernummer "Aus der Justizanstalt X" (40,- öS zzgl. Porto) 

o .. , Stück IIFortschrittliche Wissenschaft: Zur österreich ischen 

Verfassung" (20,- öS zzgl. Porto) 

o ., .. Stück "Neutralität Staatsvertrag EG-Beitritt" (von A. J. NaH) (20,- öS zzgl. Porto) 

o .,. Stück IIKriminalität in Österreich" (Arno Pilgram, 1980) (20,- öS zzgl. Porto) 

Datum: Unterschrift: 

Ich bestelle hiemit 
o ein JURIDIKUM-Abo (80,- öS/24,- DM/21,- SFr) 

o ein JURIDIKUM-Förderabo (ab 150,- öS/35,- DM/30,- SFr) 

o ein JURIDIKUM-Studentlnnenabo (60,- öS/20,- DM/18,- SFr) 

ab der nächsterreichbaren Ausgabe. 

Das Abo gilt für 5 Ausgaben (]Jahr) - es verlängert sich jeweils um eine weitere Periode, 
wenn es nicht innerhalb der laufenden Periode gekündigt wird. 
Bitte Rechnung abwarten. 

Datum: Unterschrift: 
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Dalenspiegel 
der österreichischen und deutschen 
Rechtsgeschichte 

Detaillierter Überblick aller relevanten Daten der 
Rechtsgeschichte (inkl. Privatrecht und österreichischer 
Verfassung- und Verwaltungsgeschichte) von der Völkerwanderung 375 
n.ehr. bis über den Österreichischen Staatsvertrag 1955 hinaus 

Preis 80,· 

Erhältlich im Juristen-Shop des Juridicum Wien und per Bestellung 
bei CONTEXT, Verein für freie Studien und brauchbare Information, 
Bergsteigg. 43/16, A-1170 Wien, Tel.: 40 36 993 
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